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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Neuregelung der Rechts
verhältnisse der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte im Land Nordrhein-Westfalen übersende ich in 60-facher 
Ausfertigung nach Einleitung der Verbändeanhörung zur Unterrichtung 
des Landtags. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Kutschaty 
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Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der Richterinnen und Richter 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Land Nordrhein-Westfalen 

A Problem 

Das Landesrichtergesetz stammt aus dem Jahr 1966 und wurd 
zelt geändert. Vor allem die Regelungen zur Beteiligung der R· 
sprechen nicht mehr dem im öffentlichen Dienst etablie 
mungo Gegenüber den Beteiligungsrechten der Perso 
Rechte der Richtervertretungen weit zurück. Eine 
gungsrechte wird deshalb bereits seit längerem diskutiert. 
anwaltschaften mit der NovelHerung des Lande alvert esetzes im Jahr 

nd Staatsanwälte 2011 die Bildung von Personalvertretungen fü 
auch auf der örtlichen Ebene ermöglicht wurde, un alle Angehörigen der 
Justiz und damit auch für die Richtersch 
schaffen, das dem personalvertretu 

mäßes Mitbestimmungsrecht zu 
entspricht. Dabei gilt es 

rl""J."nTI""J. zwischen Richterschaft eine unterschiedliche Ausg 
und Staatsanwaltschaft zu . 

B 

ren sind die dienstrechtlichen Rege
und vor allem um flexiblere Teil-

Landesbeamtinnen und Landesbeamten 
und Staatsanwälte bereits seit längerem 

ngsbedürftig sind ferner die Vorschriften über 

gen werden umfassend novelliert. Der Bedeutung des Be
tragend wird ein eigenständiges Landesrichter- und Staats

n, durch das Richterinnen und Richter sowie Staatsanwäl
tinnen und nwälte so weit wie möglich - vor allem hinsichtlich der Ausgestal
tung der Mitbestimmung - erstmals in einem Regelwerk zusammengeführt werden. 
Die Beteiligungsrechte im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Bereich werden 
dabei an die personalvertretungsrechtlichen Regelungen angeglichen und damit 
harmonisiert. Der überwiegende Teil der Beteiligungstatbestände des Landesperso
nalvertretungsgesetzes soll in das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz über
nommen werden. 



Eine starke und effiziente Justiz braucht motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Zukunftsfähige und wirkungsvolle Beteiligungsrechte in den Gerich
ten uhd Staatsanwaltschaften, wie sie mit dem vorliegenden Gesetz für Richterinnen 
und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte geschaffen werden, tragen 
diesem Anliegen Rechnung. Die neuen Beteiligungsrechte dienen dabei nicht nur der 
Sicherstellung einer effektiven Vertretung der Interessen der einzelnen Richterinnen 
und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Sie sind vielmehr wesentli
cher Bestandteil für die Sicherung einer effizienten und leistungsfähigen Justiz ins
gesamt. Denn die frühzeitige und umfassende Einbeziehung gerade auch der Richte
rinnen und Richter in personellen, sozialen und sonstigen "eigen 
stärkt die Gesamtverantwortung der Richterschaft und damit die 
hängige dritte Staatsgewalt. Auf die Umsetzung weitergehe 
selbstverwalteten Justiz verzichtet der Gesetzesentwurf hing 
nahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Justiz nich 
Übrigen nicht ohne Änderung der verfassungsrechtlichen Ra 

und im 
mög-

lich wären. 

Um das Dienstrecht der Richterinnen und Richter 
besserung der Vereinbarkeit von Familie und 
le - namentlich die Familienpflegeteilzeit 
Teilzeit während der Elternzeit - gesch 
Richtern der Geburtsjahrgänge vor 1 
in den Ruhestand bis zum Erreich der 
werden. Bei den Richterdi 
an den dienstgerichtlichen E hrt. 

n zur Ver
itszeitmode 1-

der unterhälftigen 
en Richterinnen und 

Hinausschieben des Eintritts 
von 67 Jahren ermöglicht 

rkung der Rechtsanwaltschaft 

Der vorliegende Ge~Ot'"7arl'hA/I 

zes und der Verfassu 
bei al edem die Vorgaben des Grundgeset

C Alternativen 

Keine. 

o Kosten 

·n-Westfalen zur Rechtsprechung, ins
u ..... , ..... '-1 des Grundgesetzes und Artikel 3 Ab-

das Nordrhein-Westfalen verbürgte Unabhängigkeit 
r. Er bewegt sich ferner in dem Rahmen der bestehen

chen Vorgaben (Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des 
elungen des Bundes zu den Status rechten und -

nd Richter sowie d.er Staatsanwältinnen und Staatsanwäl
Ikel 74 Absatz 1 Nummer 27 des Grundgesetzes). 

Die Umsetzung des Gesetzes wird - insbesondere mit Blick auf den Ausbau der Be
teiligungsrechte im richterlichen Bereich - zu einem nicht bezifferbaren Verwaltungs
und Sachmittelmehrbedarf für das Land führen. Der Mehrbedarf wird wesentlich da-
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von abhängen, in welchem Umfang die Richtervertretungen von den erweiterten Be
teiligungsrechten Gebrauch machen werden. Die Umsetzung des Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetzes wird gleichwohl insgesamt haushaltsneutral ausgestaltet. 

Die beabsichtigte Regelung, die den Richterinnen und Richtern zukünftig das Hin
ausschieben des Eintritts in den Ruhestand ermöglichen soll, wird - da Versor
gungsbezüge erst später gezahlt und neue Richterkräfte erst später eingestellt wer
den müssen - zu Einsparungen im Landeshaushalt führen, deren konkrete Höhe da
von abhängen wird, in welchem Umfang von der Neuregelung Gebrauch gemacht 
werden wird. 

Durch die Einführung anwaltlicher Beisitzerinnen und Beisitzer b 
gerichten, die an die Stelle richterlicher Beisitzerinnen und B 
einerseits richterliches Personal eingespart werden. Andererse 
chen Beisitzerinnen und Beisitzern deren Kosten zu erstatten. 
licher Beisitzerinnen und Beisitzer wird sich insofern als vora 
erweisen. 

E Zuständigkeit 

Zuständig ist das Justizministerium. Beteiligt 
Kommunales und das Finanzministerium. 

ichterdienst
n, dürfte 

en anwaltl i
anwalt

eutral 

F· Auswirkungen auf 
den und Gemeindeverbä 

die Finanzlage der Gemein-

Keine. 

G 
halte 

H 

Befristung 

uf die Unternehmen und die privaten Haus-

renzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 

JLlv,~u\.llich keine Auswirkungen. 

Eine Befristung ist - ebenso wie bei dem bestehenden Landesrichtergesetz - nicht 
vorgesehen. Das Gesetz regelt unter Beachtung der Vorgaben des Deutschen Rich
tergesetzes die RechtssteIlung der Landesrichterinnen sowie Landesrichter und ist 
daher zwingend notwendig. 

3 



Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der Richterinnen und Richter 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Land Nordrhein-Westfalen 

Artikel 1 

Richter- und Staatsanwältegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesrichter- und Staatsanwältegesetz - LRiStaG) 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

T 

§ 1 Grundsatz 

§ 2 Anwendungsbereich und Geltung des Bea 

§ 3 Richtereid 

§ 4 Altersgrenze 

§ 5 Fehlerhafte Ernennungsurkunde 

§ 6 Ehrenamtliche Richterinnen u 

§7 

§8 

§9 

§ 10 

Teilzeitbeschäftigung iliären Gründen 

itbeschäftigung und Beurlaubung 

orschriften für die Richtervertretungen 

§ 17 RechtssteIlung der Mitglieder 

§ 18 Ruhen der Mitgliedschaft 

§ 19 Schweigepflicht 

§ 20 I nformation der Richtervertretungen 

§ 21 Besch lussfassung 

§ 22 Vertretung der Dienststelle 

4 



§ 23 Verfahren der Mitbestimmung 

§ 24 Einigungsstelle 

§ 25 Letztentscheidungsrecht 

§ 26 Verfahren der Mitwirkung 

§ 27 Dienstvereinbarungen 

§ 28 Umsetzung von Maßnahmen durch die Dienststelle 

§ 29 Kosten 

§ 30 Rechtsweg 

Kapitel 2 Richter- undStaatsanwaltsrat 

Abschnitt 1 Richterrat 

§ 31 Bildung der Richterräte 

§ 32 Zusammensetzung 

§ 33 Wahl der Mitglieder 

§ 34 Wahlvorschläge 

§ 35 Allgemeine Wahlgrundsätze 

§ 36 Wahlvorstand 

§ 37 Wahlordnung 

§ 38 Eintritt der 

§ 39 Vertretung 

§40 Viertelj 

Mitb 

Angelegenheiten· 

au ptrichterräte 

g der Stufenvertretung 

ung und Zusammensetzung der Staatsanwaltsräte 

§ 47 Geltung der Vorschriften über den Richterrat 

Abschnitt 3 Gemeinsame Angelegenheiten 

§ 48 Beteiligung an gemeinsamen Angelegenheiten 

§ 49 Gemeinsame Personalversammlung 

§ 50 Einigungsstelle in gemeinsamen Angelegenheiten 

Abschnitt 4 Geltung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

§ 51 Geltung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
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Kapitel 3 Präsidialrat 

§ 52 Bildung 

§ 53 Ordentliche Gerichtsbarkeit 

§ 54 Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Finanzgerichtsbarkeit 

Arbeitsgerichtsbarkeit 

Sozialgerichtsbarkeit 

§ 55 

§ 56 

§ 57 

§ 58 

§ 59 

§ 60 

§ 61 

§ 62 

§ 63 

§ 64 

§ 65 

Wählbarkeit und Wahlberechtigung 

Vorsitz des Präsidialrates 

Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidialrates 

Anzuwendende Wahlvorschriften 

Anfechtung der Wahl 

Ausscheiden von Mitgliedern 

Eintritt der Ersatzmitglieder, Stell~3" 
t;€ 

Aufgaben 

Teil 3 Richterdienstgerichte 

Kapitel 1 Errichtung und Zuständig 

Abschnitt 1 Allgeme 

§ 66 

§ 67 

mtsausübung 

Ruhen des Amtes 

richt für Richter 

orsitzende und Vorsitzender sowie ständige Beisitzerin und 
ständiger Beisitzer 

§ 74 Nichtständige Beisitzerin und nichtständiger Beisitzer 

§ 75 Geschäftsverteilung 

Abschnitt 3 Dienstgerichtshof für Richter 

§ 76 Besetzung 

Kapitel 2 Disziplinarverfahren gegen Richterinnen und Richter 

§ 77 Geltung des Landesdisziplinargesetzes 
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§ 78 Disziplinarmaßnahmen 

§ 79 Abordnung 

§ 80 Zuständigkeit und Verfahren 

§ 81 Erweiterte Zuständigkeit des Dienstgerichts 

§ 82 Vertreter 

§ 83 Zulässigkeit der Revision 

§ 84 Bekleidung mehrerer Ämter 

§ 85 Richterinnen und Richter auf Probe und kraft 

Kapitel 3 Versetzungs- und Prüfungsverfahren 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 86 Anwendung der Verwaltungsgerichtsordnu 

Abschnitt 2 Versetzungsverfahren 

§ 87 Einleitung des Verfahrens 

§ 88 Urteilsformel 

Abschnitt 3 Prüfungsverfahren 

§ 89 Einleitung des Verfahre 

§ 90 Versetzung in den Ruh Dienstunfähigkeit mit 
Zustimmu 

§ 91 gen Dienstunfähigkeit ohne 

eidung in besonderen Fällen 

ahren gegen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

'digkeit der Richterdienstgerichte 

tständige Beisitzerin und nichtständiger Beisitzer 

§ 98'~'j'\/Eid der nichtständigen Beisitzerin und des nichtständigen Beisitzers 

§ 99 Disziplinarklage und Revision 

Teil 4 Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 100 Ermächtigung zum Erlass von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

§ 101 Anträge auf Hinausschieben der Altersgrenze 

§ 102 Beginn der ersten gemeinsamen Wahlperiode 

§ 103 Erstmalige Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
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§ 104 Laufende Beteiligungsverfahren 

§ 105 I nkrafttreten 
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Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

§1 
Grundsatz 

Die rechtsprechende Gewalt ist den Richterinnen und Richtern anvertraut. Richterin
nen und Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie sprechen 
Recht im Namen des Volkes. Staatsanwältinnen und Sta garantieren mit 
ihrer Verpflichtung zur Objektivität gesetzmäßige und rechtss Verfahrensab-
läufe im Strafverfah ren. 

§2 
Anwendungsbereich und Geltung des Be 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Berufsrichterinnen und 
gilt für ehrenamtliche Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwälte, soweit dies besonders bestimmt i 

(2) Soweit das Deutsche Richtergesetz in d 
19. April 1972 (BGBI. I S. 713) in der jeweils 

"' ..... ', .... ' ,,, ..... , ntmachurig vom 
g und dieses Gesetz 

Itnisse der Richterinnen und nichts anderes bestimmen, gelten für 
Richter die Vorschriften für die ...... .c>r3~T des Landes entsprechend. 

(3) Für die Angelegenhe 
nalausschuss (§ 95 des 
S. 224) in der jeweils g 
tionen der kommunale 
treter:lden M lieder 

M 

und Richter, treten im Landesperso
vom 21. April 2009 (GV. NRW. 

an die Stelle der von den Landesorganisa
benennenden ordentlichen und stellver-

nalausschusses je zwei vom Justizministerium 
und a Stelle der von den Spitzenorganisationen der 

im Lande zu benennenden ordentlichen und stellvertre
den zuständigen Berufsverbänden zu benennende 

ung sollen die einzelnen Gerichtszweige angemessen be
m Justizministerium und den zuständigen Berufsverbän

itglieder müssen Richterinnen oder Richter auf Lebenszeit 
jt7F~rinA:}ij:JArson ist das vom Justizministerium bestimmte Mitglied (§ 96 Ab

naE~sDlearntenaE~setzes ). 

(4) Der Landespersonalausschuss in der Zusammensetzung nach Absatz 3 ist 
auch zuständig für die Angelegenheiten der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 
An die Stelle von zwei von den zuständigen Berufsverbänden zu benennenden Rich
terinnen oder Richtern treten zwei von den zuständigen Berufsverbänden zu benen
nende Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte. 
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§3 
Richtereid 

Richterinnen und Richter haben in öffentlicher Sitzung eines Gerichts den Richtereid 
nach § 38 des Deutschen Richtergesetzes mit der Verpflichtung auf die Landesver
fassung zu leisten. Die Eidesformel lautet: "Ich schwöre, das Richteramt getreu dem 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, getreu der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen 
und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Ge
rechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe." Der Eid kann ohne d Worte "so wahr 
mir Gott helfe" geleistet werden. 

§4 
Altersgrenze 

(1) Für Richterinnen und Richter ist das vollendete sie 
jahr die Altersgrenze (Regelaltersgrenze). 

(2) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit oder,auf Zeit 
Monats in den Ruhestand, in dem sie die Altersgt?" 
und Richter, die nach dem 31. Dezember 1 
sind, wird die Altersgrenze wie folgt abgesenkt: 

Geburtsjahr 

1947 23 

1948 22 2 

1949 21 3 

4 

5 

6 

65 7 

65 8 

65 9 

1956 65 10 

1957 13 65 11 

1958 12 66 0 

1959 10 66 2 

1960 8 

1961 6 

1962 4 66 8 

1963 2 66 10 

bens-

Für Richterinnen 
anuar 1964 geboren 
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(3) Auf Antrag wird der Eintritt in den Ruhestand der Richterinnen und Richter, die 
vor Vollendung des siebenundsechzigsten Lebensjahres in den Ruhestand eintreten, 
längstens bis zum Ende des Monats hinausgeschoben, in dem sie die Regelalters
grenze erreichen. Der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Eintritt in den Ruhe
stand zu stellen. Im Verlängerungszeitraum sind Richterinnen und Richter auf Antrag 
jederzeit in den Ruhestand zu versetzen; die beantragte Versetzung kann aus zwin
genden dienstlichen Gründen um bis zu drei Monate hinausgeschoben werden. 

(4) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit sind auf ihren Antrag inden Ruhestand 
zu versetzen 

1. frühestens mit Vollendung des dreiundsechzigsten Lebensj . 

2. als schwerbehinderte Menschen im Sinne von § 2 Absatz 
ches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBI. I S. 1 
geltenden Fassung frühestens mit Vollendung des 

§5 
Fehlerhafte Ernennungs:ij:t:j(unde 

'>'(:-~;~:\~t"~_ 

Entspricht eine Ernennungsurkunde nicht der i 
Richtergesetzes vorgeschriebenen Form 
der Begründung des Richterverhältnisse 
Lebenszeit" oder "auf Prob ", so die 
oder Richter auf Probe, fehl 
Ernannte als Richterin oder 
dieser Mangel als geheilt, wenn 
stimmt ist. 

§6 

3·~Satz 1 des Deutschen 
irfOng nicht vor. Fehlt bei 

nnungsurkunde der Zusatz "auf 
er der Ernannte als Richterin 
, so gilt die Ernannte oder der 

; fehlt der Zusatz "auf Zeit", so gilt 
durch Gesetz oder Verordnung be-

(1 ) as ehre tliche Richterverhältnis berufenen Richterinnen und 
desrechtlich nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften 

Il..iI~;i)~L'-t::~ für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte entsprechend. 

namtliche Richterverhältnis berufenen Richterinnen und Richter 
haben, soweit ndesrechtlich nichts anderes bestimmt ist, in öffentlicher Sitzung 
eines Gerichts einen Eid zu leisten. 

(3) Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter leisten den Eid, indem sie die 
Worte sprechen: "Ich schwöre, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu 
dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, getreu der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen 
und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Ge
rechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe." Der Eid kann ohne die Worte "so wahr 
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mir Gott helfe" geleistet werden. Ehrenamtliche Richterinnen leisten den Eid mit der 
weiblichen Form der Bezeichnung ihres Amtes. 

(4) Gibt eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter an, dass sie 
oder er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, so spricht 
sie oder er die Worte: "Ich gelobe, die Pflichten eines ehrenamtlichen Richters getreu 
dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, getreu der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen 
und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Ge-

. rechtigkeit zu dienen." Ehrenamtliche Richterinnen leisten das Gelö nis mit der weib-
lichen Form der Bezeichnung ihres Amtes. Das Gelöbnis steht gleich. 

(5) Gibt eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher 
oder er als Mitglied einer Religions- oder Bekenntnisgemeinsch erungs

Eid 0-formel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann sie 
der dem Gelöbnis anfügen. 

(6) Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in 
ten den Eid dahin, die Pflichten einer ehrenamtlichen Ric 
lichen Richters getreu dem Grundgesetz für die 
der Verfassung für das Land Nordrhein-We 
len, das Steuergeheimnis zu wahren, nach 
sehen der Person zu urteilen und nur de 
gilt für das Gelöbnis entsprechend. 

s ehrenamt
utschland, getreu 
Gesetz zu erfül

Gewissen ohne An
chtigkeit zu dienen. Dies 

9 aus familiären Gründen 

(1) Richterinnen und 

1.' 

2. 

zu 

Ifte des regelmäßigen Dienstes oder 

I'IJ ..... ·"' ............. '" bis zur Dauer von drei Jahren mit der Möglich-

estens ein Kind unter achtzehn Jahren oder eine oder 
chten pflegebedürftige sonstige Angehörige oder pflege

gehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen. 

(2) Die Da Urlaubs im Sinne des Absatzes 1 darf auch in Verbindung mit 
Urlaub nach § 8 Absatz 1 zwölf Jahre nicht überschreiten. Der Antrag auf Verlänge
rung einer Teilzeitbeschäftigung oder eines Urlaubs ist spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der genehmigten Freistellung zu stellen. 

(3) Anträge nach Absatz 1 sind nur zu genehmigen, wenn die Richterin oder der 
Richter zugleich zustimmt, in den Fällen der Nummer 1 mit Beginn oder bei Ände
rung der Teilzeitbeschäftigung und beim Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder in 
den Fällen der Nummer 2 nach Rückkehr aus dem Urlaub auch in einem anderen 
Gericht desselben Gerichtszweiges verwendet zu werden. 
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(4) Während einer Freistellung vom Dienst nach Absatz 1 dürfen nur solche Ne
bentätigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der Freistellung nicht zuwiderlau
fen. 

(5) Über eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang 
zur Vollzeitbeschäftigung während der Dauer des Bewilligungszeitraumes entschei
det auf Antrag die dienstvorgesetzte Stelle. Sie soll in besonderen Härtefällen eine 
Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang zur Volizeitbe
schäftigung zulassen, wenn der Richterin oder dem Richter die Teilzeitbeschäftigung 
im bisherigen Umfang nicht zugemutet werden kann. Die dien rgesetzte Stelle 
kann in besonderen Härtefällen eine Rückkehr aus dem Urlaub , wenn der 
Richterin oder dem Richter eine Fortsetzung des Urlaubs ni utet werden 
kann. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Während der Dauer des Urlaubs nach Absatz 1 Num 
Absatz 2 Satz 1 besteht Anspruch auf Leistungen der Kran 
chender Anwendung der Beihilferegelungen für Richteri 
bezügen. Dies gilt nicht, wenn die Richterin oder der Ri 
ger Angehöriger eines Beihilfeberechtigten wird An 
rung nach § 10 des Fünften Buches Sozialg 
cherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 

ilienversiche
\ .. :::JI:~~t::I.li!;ul..ohe Krankenversi

BI. I S. 2477, 2482) 
in der jeweils geltenden Fassung hat. 

(1) Richterinnen und Ri 
wöhnlicher Bewerberüb 
resse daran gegeben 
Dienst zu 

1. 

2. 

zu bewilligen. 

rktsituation, in der ein außerge
deshalb ein dringendes öffentliches Inte

rberinnen und Bewerber im öffentlichen 

e Dienstbezüge bis zur Dauer von insgesamt sechs Jah
Jahr, oder 

fünfundfünfzigsten Lebensjahres auf Antrag, der sich auf 
Beginn des Ruhestandes erstrecken muss, Urlaub ohne 

(2) Einem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen werden, wenn 

1. zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, 

2. die Richterin oder der Richter zugleich zustimmt, nach Rückkehr aus dem Ur
laub auch in einem anderen Richteramt verwendet zu werden, und 

3. die Richterin oder der Richter erklärt, während der Dauer des Bewilligungszeit
raumes auf die Ausübung entgeltlicher Nebentätigkeiten zu verzichten und ent
geltliche Tätigkeiten nach § 2 Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 51 
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des Landesbeamtengesetzes nur in dem Umfang auszuüben, wie er sie bei 
Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung dienstlicher Pflichten ausüben könnte. 

Wird die Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 3 schuldhaft verletzt, ist die Bewilligung 
zu widerrufen. Trotz der Erklärung der Richterin oder des Richters nach Satz 1 
Nummer 3 dürfen Nebentätigkeiten genehmigt werden, soweit sie dem Zweck der 
Bewilligung des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. § 7 Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des Absatzes 1 darf auch in Verbindung mit 
Urlaub nach § 7 Absatz 1 zwölf Jahre nicht überschreiten. Im Falle des Absatzes 1 
Nummer 2 findet Satz 1 keine Anwendung, wenn es der Richteri er dem Richter 
nicht mehr zuzumuten ist, zu einer Voll- oder Teilzeitbeschäftigu 

§9 
Teilzeitbeschäftigung 

(1) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag Teilzeitbe 
regelmäßigen Dienstes und bis zur jeweils beantragten 

edes 

(2) Einem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsp 

1. das Aufgabengebiet des richterlichen 

2. zwingende dienstliche Gründe nicht 

3. die Richterin oder der Richter zugl mit Beginn oder bei Änderung 
Vollzeitbeschäftigung auch in 

ichtszweiges verwendet zu werden, 

4. 

der Teilzeitbeschäftig und 
einem anderen 
und 

ichtet, während der Dauer des Bewilli-
des rverhältnisses berufliche Verpflichtungen 

, in dem nach § 2 Absatz 2 in Verbindung mit 
Landes gesetzes und § 41 des Beamtenstatusge-

(BGB!. I S. 1010) in der jeweils geltenden Fassung 
die Ausübung von Nebentätigkeiten gestattet ist. 

ichtung nach Satz 1 Nummer 4 sind nur zulässig, soweit 
ältnis vereinbar ist. § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 49 Ab

ndesbeamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass vom regel
mäßigen Die ne Rücksicht auf die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung auszu
gehen ist. Wird die Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 4 schuldhaft verletzt, ist die 
Bewilligung zu widerrufen. 

(3) Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 ist auf Antrag auch in der Weise zu bewilli
gen, dass der Richterin oder dem Richter gestattet wird, für die Dauer von drei bis 
sieben Jahren die Dienstzeit auf zwei Drittel bis sechs Siebtel des regelmäßigen 
Dienstes mit der Maßgabe zu ermäßigen, dass sie oder er zwei bis sechs Jahre voll 
beschäftigt und anschließend ein ganzes Jahr voll vom Dienst freigestellt wird. Satz 1 
gilt entsprechend für die Fälle, in denen die angestrebte volle Freistellung weniger 
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als ein Jahr betragen soll oder in denen der Richterin oder dem Richter bereits eine 
Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 bewilligt worden ist. 

(4) § 7 Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 

§ 10 
Familien pflegezeit 

(1) Richterinnen und Richtern mit Dienstbezügen, die eine pflegebedürftige nahe 
Angehörige oder einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umge-
bung pflegen, ist auf Antrag Familienpflegezeit in der Form von F enpflegeteilzeit 
zu bewilligen, wenn zwingende dienstliche Gründe nicht en n. Die Fami-
lienpflegeteilzeit wird als Teilzeitbeschäftigung in der Weise be die Rich-
terinnen und Richter ihren tatsächlichen Dienst während der 
längstens 24 Monaten um den Anteil des reduzierten Die 
nach Beendigung der Pflegephase in der ebenso langen N 
wird. Der Dienst in der Pflegephase muss mindestens 
Dienstes betragen. Die Bewilligung der Familienpflegetei 
vorbehalt für die Fälle des Absatzes 7 Satz 1 zu hen. 

(2) Die Pflegephase der Familienpflegeteil 
menhängenden Zeitabschnitt zu bewilligen. 
Pflegephase auf bis zu 24 Monate ist 
mehreren Personen, die die Voraussetzu 
parallel wah rgenommen 
weitere Familienpflegezeit 
endigung der Nachpflegeph 

(3) Durch die Inansp 

einzigen zusam
Verlängerung der 

lienpflegeteilzeit kann auch von 
satzes 1 erfüllen, anteilig oder 
bedürftige Person kann eine 

Richters erst für die Zeit nach Be-

npflegeteilzeit bleiben andere Regelun-
gen zur Fre· 
unberührt 
vollstä 

un eilzeitbeschäftigung nach diesem Gesetz 
eine resfreistellung nach § 9 Absatz 3 darf erst nach 
r Famillenpflegeteilzeit erfolgen. 

(4) ilienpflegeteilzeit endet mit dem Ablauf des zweiten 
Mo der häuslichen Pflegesituation folgt, spätestens jedoch 

ndigung der häuslichen Pflege ist der dienstvorgesetzten 
uteilen. Die Familienpflegeteilzeit endet, nachdem die zu er

stung in der Nachpflegephase vollständig geleistet wurde. Eine 
Bewilligung da nur erfolgen, wenn eine vollständige Ableistung der Dienstleistung 
vor Beginn des Ruhestandes möglich ist. 

(5) Die Pflegebedürftigkeit der oder des Angehörigen ist entsprechend § 2a Ab
satz 4 des Familienpflegezeitgesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBI. I S.2564) in 
der jeweils geltenden Fassung nachzuweisen. Soweit Kosten für die ärztliche Be
scheinigung entstehen, werden sie vom Dienstherrn übernommen. § 7 Absatz 3 und 
4 des Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 (8GBI. I S. 874, 896) in der jeweils gel
tenden Fassung gilt entsprechend. 
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(6) Während der Familienpflegeteilzeit darf die Entlassung von Richterinnen und 
Richtern auf Probe oder kraft Auftrags gegen ihren Willen nur ausgesprochen wer
den, wenn ein Sachverhalt vorliegt, bei dem Richterinnen und Richter auf Lebenszeit 
aus dem Dienst zu entfernen wären. Die §§ 21 und 24 des Deutschen Richtergeset
zes bleiben unberührt. 

(7) Treten während des Bewilligungszeitraums der Familienpflegeteilzeit Umstände 
ein, welche die vorgesehene Abwicklung unmöglich machen, so ist sie mit Wirkung 
für die Vergangenheit zu widerrufen 

1 . bei Beendigung des Richterverhältnisses im Sinne des § 2 
tusgesetzes, 

2. bei Dienstherrnwechsel oder 

3. in besonderen Härtefällen, wenn der Richterin oder d 
zung der Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zuzumuten i 

Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der Dienstleistungss 
dem Modell zu erbringenden Dienstleistung festgesetzt. 
von den Richterinnen und Richtern zurückzuzahl ies gilt 
Bezüge des Zeitraums der Pflegephase, 'ts in 
ausgeglichen wurde. § 12 des Übergeleitete 
Nordrhein-Westfalen vom 16. Mai 2013 
Fassung bleibt unberührt. 

Bezüge sind 
für le überzahlten 

achpflegephase 
s für das Land 

der jeweils geltenden 

Informationspflic igung und Beurlaubung 

ie Richterinnen und Richter auf die Fol-
ise sbesondere auf die Folgen für Ansprüche 

en. Gleiches gilt, wenn eine langfristige Beur-

§ 12 
Benachteiligungsverbot 

Teil . nd Beurlaubung nach den §§ 7,9 oder 10 dürfen das berufli-
beeinträchtigen. Eine unterschiedliche Behandlung von Rich

terinnen und R mit Teilzeitbeschäftigung gegenüber Richterinnen und Richtern 
mit Vollzeitbeschäftigung ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie 
rechtfertigen. 

§ 13 
Fortbildung 

Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind verpflich
tet, sich fortzubilden. Die dienstliche Fortbildung ist vom Dienstherrn durch -geeignete 
Maßnahmen zu fördern. 
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§ 14 
Beurteilung 

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sollen in regelmäßigen Zeitabständen sowie 
aus Anlass von der dienstvorgesetzten Stelle dienstlich beurteilt werden. Richterin
nen und Richter auf Probe sind spätestens 18 Monate nach Beginn und unmittelbar 
vor Ablauf der Probezeit, Richterinnen und Richter kraft Auftrags spätestens vor der 
Lebenszeiternennung zu beurteilen. Bei der Beurteilung von Richterinnen und Rich
tern sind die sich aus § 26 Absatz 1 und 2 des Deutschen esetzes ergebe
nen Beschränkungen zu beachten. 

(2) Die Beurteilungen schließen mit einem Gesamturteil ab .. 

(3) Der oder dem zu Beurteilenden ist der Entwurf der bea 
zur Kenntnis zu bringen und Gelegenheit zur mündlichen E 
genommenen Beurteilung zu geben. Dies gilt auch für qie 
denn, es ist keine Abweichung beabsichtigt oder eine A ~4:t:;.i\ • chu 

lich der Herstellung eines einheitlichen Beurteilungsmaß 
soll das Leistungs-, Befähigungs- und Entwicklun . d, das 
de zur Grundlage der Beurteilung machen will 
der des zu Beurteilenden abgeglichen und die 
ihrer oder seiner Sicht für die Beurteilu 
die Beurteilungsgrundlagen auf Wunsch 

(4) Die Beurteilungen sin 
Aufnahme in die Personala 
Gelegenheit zu geben, die 
chen. Eine Gegenäuß 

Beurteilten zu nehmen. Vor 
g zu eröffnen und den Beurteilten 

dienstvorgesetzten Stelle zu bespre
urteilten ist zu den Personalakten zu 

nehmen. 

m besti t die Zeitabstände der Beurteilungen, die Beur
elheiten des Beurteilungsverfahrens. 

Teil 2 
hter- und Staatsanwaltsvertretungen 

Kapitel 1 
Gemeinsame Vorschriften für die Richtervertretungen 

§ 15 
Richterrat und Präsidialrat 

Als Richtervertretungen werden errichtet 

1. Richterräte für die Beteiligung an Personalangelegenheiten, bei denen nicht der 
Präsidialrat mitzubestimmen hat, sowie allgemeinen und sozialen Angelegen
heiten, 
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2. Präsidialräte für die Beteiligung bei der Übertragung eines Richteramtes mit 
höherem, Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamts und der Versetzung ei
ner Richterin oder eines Richters in einem Amt mit höherem Endgrundgehalt als 
dem eines Eingangsamts. 

, Richtervertretungen sind nicht zu beteiligen in Angelegenheiten, in denen das Präsi
dium entscheidet. 

§ 16 
Amtszeit 

(1) Die Amtszeit der Richtervertretungen beträgt vier Jahre; s' 
mit der jeweiligen Wahlperiode. 

(2) Nach Ablauf der Amtszeit führen die Richtervertretungen ~ 

bis die neu gewählte Richtervertretung zu ihrer ersten Sitzun 

§ 17 
RechtssteIlung der Mitglieder 

(1) Die Mitgliedschaft in der Richtervertretun 

(2) Die Mitglieder dürfen in der Ausübung i 
gen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt od 

(3), Die Mitglieder sind von ihrer 
ordnungsgemäßen Durchfü 

it freizustellen, soweit es· zur 
tervertretung erforderlich ist. 

(4) Für die Mitglieder gilt 
vom 3. Dezember 1974 
sprechend. 

S 

despersonalvertretungsgesetzes 
1514) in der jeweils geltenden Fassung ent-

rtretung die Führung seiner Amtsgeschäfte vor
es vorläufig des Dienstes enthoben'ist, ruht dessen Mit-

§ 19 
Schweigepflicht 

(1) Die Mitglieder haben, auch nach dem Ausscheiden aus der Richtervertretung, 
über dienstliche Angelegenheiten, die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Rich
tervertretung bekanntgeworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Die Schweige
pflicht besteht nicht gegenüber den übrigen Mitgliedern der Richtervertretung und der 
oder dem von einer Maßnahme in Personalangelegenheiten unmittelbar erfassten 
Richterin oder Richter sowie für Angelegenheiten, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die Schweigepflicht entfällt ferner 
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in den Verfahren nach den §§ 23 bis 26 und § 45 Absatz 2 und 3 zwischen den dort 
bezeichneten Stellen. 

(2) Für die Mitglieder des Richterrats entfällt die Schweigepflicht auch gegenüber 
den Dienststellen und Richterräten, die der Richterrat im Rahmen seiner Befugnisse 
anruft. 

§20 
Information der Richtervertretungen 

(1) Die Richtervertretungen sind zur Durchführung ihrer Aufg 
umfassend zu unterrichten. Ihnen sind die dafür erforderlichen 
gen. 

(2) Bei Einstellungen sind ihnen auf Verlangen die Unterlage 
und Bewerber vorzulegen. An Gesprächen, die im Rah 

rechtzeitig und 
gen vorzule-

Übung beruhender Vorstellungsverfahrenzur Auswahl u ter ""' .... n ......... 

nen und Bewerbern von der Dienststelle geführt werd 
beteiligenden Richtervertretung teilnehmen. 

(3) Personalakten oder Sammlungen von Pe 
zungsberichte und Besetzungsvoten nur mit 
Richters vorgelegt werden. Dies gilt ni r li 

nso wie Beset
Richterin oder des 
hrte Personaldaten, 

gspflichtigen Angelegenheiten die regelmäßig Entscheidungsgrundlag 
sind. 

(4) Vor Organisationse 
Maßnahmen zur Folge h 
informieren. An Arbeitsg 
nen, kann die Richte 

'enststelle, die beteiligungspflichtige 
ng frühzeitig und fortlaufend zu 

rbereitung derartiger Entscheidungen die
Inehmen. 

auf Verlangen der Richterin oder des Richters 
u bringen. 

r Ri rtretung kann auf Wunsch der Richterin oder des 
prechu en mit entscheidungsbefugten Personen der Dienststelle 

teiligungspflichtige Angelegenheiten berührt werden. 

es Datenschutzes obliegt der Richtervertretung. Der Dienststei
Maßnahmen mitzuteilen. 

§ 21 
Beschl ussfassung 

(1) Die Beschlüsse der Richtervertretung werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
der anwesenden oder sich bei einer Beschlussfassung im Umlaufverfahren an der 
Abstimmung beteiligenden Mitglieder gefasst. Stimmenthaltungen bleiben bei der 
Ermittlung der Mehrheit außer Betracht. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abge
lehnt. 
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(2) Die Richtervertretung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer 
Mitglieder anwesend ist oder sich an der Beschlussfassung im Umlaufverfahren be
teiligt. Bei der Beschlussfassung im Umlaufverfahren müssen sämtliche Mitglieder 
Gelegenheit zur Stimmabgabe erhalten. Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist 
zulässig. 

(3) Die Richtervertretung gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung 
enthält Bestimmungen über die Geschäftsführung und die Beschlussfassung. Die 
Richtervertretung kann in der Geschäftsordnung weitere Regelungen treffen. Sie 
bringt die Geschäftsordnung der Dienststelle zur Kenntnis. 

§22 
Vertretung der Dienststelle 

(1) Für die Dienststelle handelt ihre Leiterin oder ihr Leiter 
durch ihre oder seine ständige Vertretung oder durch die Le 
für Personalangelegenheiten zuständigen Abteilung od 
genheiten zuständigen Dezernats vertreten lassen, sow 
scheidungsbefugt ist. Das Gleiche gilt für sonstige auftragt 
tretung sich mit dieser Beauftragung ein .. rt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist bei verfah i aßnahmen und bei 
anderen schriftlichen Äußerungen der egenüber der Richtervertretung 
unabhängig von dem jeweiligen Stand auch eine Vertretung entspre-
chend der geschäftsordnu im Einzelfall erteilten Zeich-
nungsbefugnis zulässig. Die Richtervertretung die Zeichnungsbe-
fugten namentlich zu benenn 

e der Mitbestimmung einer Richtervertretung unterliegt, 
ung getroffen werden. Eine Maßnahme im Sinne des 

vor, wenn durch eine Handlung eine mitbestimmungs-
.~""''''''~I ommen oder festgelegt wird. 

(2) nterrichtet die Richtervertretung von der beabsichtigten Maß-
nahme und t ihre Zustimmung. Die Richtervertretung kann verlangen, dass 
die Dienststelle die beabsichtigte Maßnahme begründet; die Richtervertretung kann 
außer in Personalangelegenheiten auch eine schriftliche Begründung verlangen. Der 
Beschluss der Richtervertretung über die beantragte Zustimmung ist der Dienststelle 
innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen; in dringenden Fällen kann die Dienststelle 
diese Frist auf eine Woche verkürzen. In den Fällen des § 35 Absatz 3 in Verbindung 
mit Absatz 1 und 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes und des § 48 Absatz 5 
verlängert sich die Frist um eine Woche. Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht 
die Richtervertretung innerhalb der genannten Frist die Zustimmung unter Angabe 
der Gründe schriftlich verweigert. 
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(3) Sofern die Richtervertretung beabsichtigt, der Maßnahme nicht zuzustimmen, 
hat sie dies nach Zugang des Antrags innerhalb der Fristen des Absatzes 2 Satz 3 
oder Satz 4 der Dienststelle mitzuteilen. In diesen Fällen ist die Maßnahme mit dem 
Ziel einer Verständigung zwischen der Dienststelle und der Richtervertretung inner
halb von zwei Wochen zu erörtern. Die Frist kann im Einvernehmen zwischen der 
Dienststelle und der Richtervertretung verlängert werden. In dringenden Fällen kann 
die Dienststelle verlangen, dass die Erörterung innerhalb einer Frist von einer Woche 
durchzuführen ist. In den Fällen einer Erörterung beginnt die Frist des Absatzes 2 
Satz 3 und 4 mit dem Tag der Erörterung. Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend. Die 
Dienststelle ist berechtigt, zu der Erörterung für Personal- und 0 isationsangele-
genheiten zuständige Bedienstete hinzuzuziehen. Soweit Bes n oder Be-
hauptungen tatsächlicher Art vorgetragen werden, die für eine oder einen 
Richter ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden kön r Richterin 
oder dem Richter Gelegenheit zur Äußerung zu geben; die ÄH~:,,;r:q ung is nkundig 
zu machen. i~,"r~~~~,\ 

(4) Im Rahmen ihrer Aufgaben nach § 41 kann die RI;'i'ertP~'!ii :~:? in allen per
sonellen, sozialen, organisatorischen und sonstige!) innerdi~~~licherl~Angelegenhei-
ten Maßnahmen bei der Dienststelle beant he die' 'terinnen und Rich-
ter der Dienststelle insgesamt oder einzelne undi Je ter betreffen oder 
sich auf sie auswirken. Die Richtervert ngii"'i!~jJf~~'me schriftlich vorzu-
schlagen und zu begründen. Die E ihren Vorschlag ist der Richter-
vertretung innerhalb von zwei Wochen n s Vorschlags bei der Dienst-
stelle mitzuteilen. Sofern ag nicht zu entsprechen, hat 

s 3 nach Zugang des Vorschlags 
der Richtervertretung mitzute 
wie Satz 4 und 5 entspr 

iesen en gelten Absatz 3 Satz 2 und 3 so-
lehnung des Vorschlags sind die Gründe 

anzugeben. 

g über von der Dienststelle beabsichtigte Maßnahme 
·e innerhalb von zwei Wochen die Angelegenheit der im 

eten Stelle, bei der eine Stufenvertretung besteht, 
hren gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. Kommt 

n der Richtervertretung beantragte Maßnahme nicht zu
ienststelle innerhalb der in Absatz 4 Satz 3 genannten Frist 

, so kann die Richtervertretung innerhalb von zwei Wochen nach 
u"''''' .......... 3 genannten Frist die Angelegenheit der Stufenvertretung, die 

i bei der im Verwaltungsaufbau übergeordneten Stelle besteht, vorlegen. Für das Stu
fenverfahren gilt Absatz 4 entsprechend. Die Dienststelle und die Richtervertretung 
unterrichten sich gegenseitig, wenn sie die Angelegenheit der übergeordneten Stelle 
oder der bei ihr bestehenden Stufenvertretung vorlegen. 

(6) i Bei Anträgen der Richtervertretung nach Absatz 4, die Maßnahmen nach § 41 
Absatz 1 zum Gegenstand haben, entscheidet das Justizministerium endgültig. 
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(7) Ergibt sich bei Maßnahmen, die von der Dienststelle beabsichtigt sind, und bei 
den von der Richtervertretung beantragten Maßnahmen, die nach § 41 Absatz 2 bis 
4 seiner Mitbestimmung unterliegen, zwischen dem Justizministerium und der dort 
bestehenden zuständigen Richtervertretung keine Einigung, so entscheidet auf An
trag der Dienststelle oder der Richtervertretung die Einigungsstelle (§ 24). Die Rich
tervertretung kann die Entscheidung der Einigungsstelle auch dann beantragen, 
wenn die Dienststelle über einen Antrag nach Absatz 4 nicht innerhalb der in Ab
satz 4 Satz 3 vorgesehenen Frist entscheidet. In den Fällen des § 41 Absatz 1, 3 und 
4 Satz 1 Nummer 2, 7, 8, 9, 10, 12 und 13 sowie des § 65 beschließt die Einigungs-
steIle eine Empfehlung an die in diesen Fällen endgültig entsch . Landesregie-
rung. Wurde über eine Maßnahme nach Satz 1, die wegen ih 'rkungen auf 
das Gemeinwohl wesentlicher Bestandteil der Regierungsgew kann, durch 
bindenden Beschluss der Einigungsstelle entschieden, kö beteiligten 
Dienststellen innerhalb eines Monats nach Zustellung des uf dem 
Dienstweg die Landesregierung anrufen. Den beteiligten 
dieser Stelle Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge 
setzt werden. Die Landesregierung stellt fest, ob der 
wegen der Maßnahme, die aufgrund ihrer Au 
sentlicher Bestandteil der Regierungsgewalt . 
entscheidet über die Maßnahme abschließend 
Liegen diese Voraussetzungen nicht vor 
stelle. Die vorsitzende Person der Einigu 
beteiligten Dienststellen un 
scheidung und deren Gründ 

meinwohl we
harakter hat und 

ist zu begründen. 
bei luss der Einigungs-

. e die am Einigungsverfahren 
unverzüglich über die Ent-

(8) Die Dienststelle kann b ahmen, der Natur der Sache nach keinen 
Aufschub dulden, bis 
Sie hat der Richte 

'ch d 

eidung vorläufige Regelungen treffen. 
Regelung mitzuteilen und zu begründen 

den Absätzen 2, 3, 5 und 7 einzuleiten oder 

§24 
Einigungsstelle 

nisterium wird für die Dauer der Wahlperiode der Richter- und 
ngen eine Einigungsstelle gebildet. Sie besteht aus einer un

parteiischen vo tzenden Person, ihrer Stellvertreterin oder ihrem Stellvertreter und 
Beisitzerinnen und Beisitzern. Auf die vorsitzende Person und deren Stellvertreterin 
oder Stellvertreter haben sich das Justizministerium und die bei ihm gebildeten Rich
tervertretungen sowie der Hauptstaatsanwaltsrat innerhalb von zwei Monaten nach 
Beginn der Wahlperiode zu einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so ent
scheidet auf Antrag des Justizministeriums oder einer Vertretung die Präsidentin o
der der Präsident des Landtags. Die Beisitzerinnen und Beisitzer werden für das je
weilige Einigungsstellenverfahren benannt. Die vom Justizministerium vorgeschlage
nen Beisitzerinnen und Beisitzer müssen Bedienstete in seinem Geschäftsbereich 
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sein. Die von der Vertretung vorgeschlagenen Beisitzerinnen und Beisitzer müssen 
Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes sein. 

(2) Die Mitglieder der Einigungsstelle sind unabhängig und üben ihre Tätigkeit als 
Ehrenamt in eigener Verantwortung aus. Für sie gilt § 40 Absatz 1 Satz 1 bis 4 und 
Absatz 3 des Landespersonalvertretungsgesetzes und, soweit sie Richterinnen oder 
Richter im Geltungsbereich dieses Gesetzes sind, § 17 Absatz 3 entsprechend. Der 
vorsitzenden Person kann eine Entschädigung für Zeitaufwand gewährt werden. Die 
Mitglieder scheiden aus der Einigungsstelle außer durch Zeitablauf tz 1 Satz 1) 
oder Niederlegung des Amtes nur unter den in § 50 Absatz 1 
des Landesdisziplinargesetzes vom 16. November 2004 (GV. 
jeweils geltenden Fassung bezeichneten Voraussetzungen au 
und Beisitzer ferner bei Beendigung des Dienst- oder Arbei 
tungsbereich des Landespersonalvertretungsgesetzes od des 
Dienstverhältnisses im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

(3) Die Einigungsstelle wird tätig in der Besetzung mit 
der, falls sie verhindert ist, der Stellvertreterin od em Ste 
sitzerinnen und Beisitzern, die auf Vorschlag 
tung je zur Hälfte benannt werden. 

en Person 0-

nd sechs Bei
und der Vertre-

(4) Die Sitzungen der Einigungsstelle 
Anwesenheit nur bei der Verhandlung 

"\1"ton1'II,"n. Den Beteiligten ist die 
. sachverständigen Personen 

kann die Teilnahme g'V ... L ..... LL'V 
Äußerung zu geben, die mit 

Gelegenheit zur mündlichen 
auch schriftlich erfolgen kann. 

nen zwei Monaten 
der Einigu 
Rahm 
ha 

stellen. 
hält; § 23 
des § 23 A 

urch B uss über die Anträge der Beteilig-
ntsprechen. Die Einigungsstelle soll bin-

ng er oder eines Beteiligten, die Entscheidung 
lien, entscheiden. Der Beschluss muss sich im 

tsvo riften, insbesondere des Haushaltsgesetzes, 
Stimmenmehrheit gefasst. 

nigungsstelle ist zu begründen und den Beteiligten zuzu
it er eine Entscheidung im Sinne des Absatzes 5 ent-

4 bleibt unberührt. Eine Bindung besteht nicht in den Fällen 
3. 

(7) Für die Geschäftsführung der Einigungsstelle gilt § 40 Absatz 1 Satz 1 bis 4 und 
Absatz 3 des Landespersonalvertretungsgesetzes entsprechend. 

(8) Der Hauptrichterrat nimmt die Befugnisse des Richterrates und des Bezirksrich
terrates nach Absatz 1 Satz 3 und 4 und Absatz 3 wahr. 
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§ 25 
Letztentscheidungsrecht 

In den in § 23 Absatz 7 Satz 3 bezeichneten Fällen entscheidet die Landesregierung 
endgültig. 

§26 
Verfahren der Mitwirkung 

(1) Soweit die Richtervertretung an Entscheidungen mitwirkt, ist die beabsichtigte 
Maßnahme vor der Durchführung mit dem Ziel einer Verständig rechtzeitig und 
eingehend mit ihr zu erörtern. 

(2) Äußert sich die Richtervertretung nicht innerhalb von zwei 
bei Erörterung ihre Einwendungen oder Vorschläge nicht au 
sichtigte Maßnahme als gebilligt. Erhebt die Richtervertretu so hat 

hend. sie der Dienststelle die Gründe mitzuteilen. § 23 Absatz 
Entspricht die Dienststelle den Einwendungen der Ri 
in vollem Umfang, so teilt sie der Richtervertretu ihre E 

icht oder nicht 
nter Angabe 

der Gründe schriftlich mit. 

(3) Die Richtervertretung kann innerhalb von Zugang der Mittei
Dienststelle, bei der 

eidet nach Verhandlung mit 
des Antrags leitet die Rich-

lung (Absatz 2 Satz 4) die Entscheidu 
eine Stufenvertretung besteht, beant 
der bei ihr bestehenden S 
tervertretung ihrer Dienstste 

(4) Ist ein Antrag nach 
me bis zur Entscheidu 

(1 ) 

so ist eine beabsichtigte Maßna h
lIe auszusetzen. 

§27 
ienstvereinbarungen 

sind zulässig, soweit nicht gesetzliche Regelungen ent-

en, die für einen größeren Bereich gelten, gehen den 
für einen kleineren Bereich vor. 

(3) Dienstvereinbarungen bedürfen der Schriftform, sie sind von beiden Seiten zu 
unterzeichnen und von der Dienststelle in geeigneter Weise bekanntzumachen. 

(4) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer 
Frist von drei Monaten gekündigt werden. Nach Kündigung oder Ablauf einer 
Dienstvereinbarung gelten ihre Regelungen in Angelegenheiten, in denen der Spruch 
der Einigungsstelle die Einigung zwischen Dienststelle und Richtervertretung erset
zen kann, weiter, bis sie durch eine neue Dienstvereinbarung ersetzt wird. Die 
Nachwirkung kann ausgeschlossen werden. 
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§ 28 
Umsetzung von Maßnahmen durch die Dienststelle 

(1) Entscheidungen, an denen die Richtervertretung beteiligt war, führt die Dienst
stelle durch, es sei denn, dass im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. 

(2) Wird eine Maßnahme, der die Richtervertretung zugestimmt hat, von der 
Dienststelle nicht unverzüglich durchgeführt, so hat diese die Richtervertretung unter 
Angabe von Gründen zu unterrichten. 

§29 
Kosten 

Die durch die Wahl und die Tätigkeit der Richtervertretungen e 
digen Kosten trägt das Land. § 40 Absatz 1 Satz 2 und 3, 
despersonalvertretungsgesetzes gilt entsprechend. 

§ 30 

(1) Für Rechtsstreitigkeiten aus der Bildung 
steht der Verwaltungsrechtsweg offen. Die V . 
,in der Fassung der Bekanntmachung vo 
jeweils geltenden Fassung über das B 
Absatz 1 des Arbeitsgerich ,,"''''', ... '''..., ,,,"-: 
die Prozessvertretung du 

htervertretu ngen 
eitsgerichtsgesetzes 

I S. 853, 1036) in der 
ren gelten entsprechend, § 89 
, dass von den Beteiligten auf 

oder einen Rechtsanwalt verzichtet 
werden kann. Das Beschl le Unterlassung oder Durchführung 

tet sein. § 23 Absatz 3 des Betriebsverfas
nntmachung vom 25. September 2001 

den Fassung gilt entsprechend. Für einstweilige 
Arbeitsgerichtsgesetzes. Die Zwangsvollstre-

1 des Arbeitsgerichtsgesetzes statt. 

(2) s der Bildung oder Tätigkeit der Richtervertretungen 
sind Rechtszug den bei den Verwaltungsgerichten nach dem 
Landes esetz zu bildenden Fachkammern und Fachsenaten mit 
der Maßga , dass die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter Berufs-
richterinnen erufsrichter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte oder sonstige 
Bedienstete der Justizverwaltung des Landes sein müssen. Sie werden durch die 
Landesregierung oder eine von ihr bestimmte Stelle je zur Hälfte auf Vorschlag 

1. der unter den Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
ten vertretenen Berufsorganisationen und 

2. des Justizministeriums 

berufen. Für die Berufung und Stellung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
und ihre Heranziehung zu den Sitzungen gelten die Vorschriften des Arbeitsgerichts
gesetzes über ehrenamtliche Richterinnen und Richter entsprechend. 
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(3) Bei Rechtsstreitigkeiten aus der gemeinsamen Beteiligung von Richter- oder 
Staatsanwaltsrat und Personalrat entscheiden die Gerichte nach den Verfahrensvor
schriften des § 79 Absatz 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes und in der Be
setzung des § 80 des Landespersonalvertretungsgesetzes. 

Kapitel 2 
Richter- und $taatsanwaltsrat 

Abschnitt 1 
Richterrat 

§ 31 
Bildung der Richterräte 

(1) Richterräte werden gebildet 

1. in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

2. 

3. 

4. 

a) bei den Oberlandesgerichten, 

b) bei den Landgerichten, zugleich für 
niger als vier Wahlberechtigten, 

c) bei den übrigen Amtsge . 

a) 

b) 

anzgerichten, 

eitsge n, zugleich für die Arbeitsgerichte ihres Be-
vier Wahlberechtigten, 

5. 

a) 

b) bei den Sozialgerichten. 

(2) Bezirksrichterräte werden gebildet 

1. bei den Oberlandesgerichten, 

2. bei dem Oberverwaltungsgericht, 

3. bei den Landesarbeitsgerichten, 

4. bei dem Landessozialgericht. 
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(3) Hauptrichterräte werden für die Gerichte jedes Gerichtszweiges bei dem J us
tizministerium gebildet. 

(4) Die Richterräte bei den nicht mit einer Präsidentin oder einem Präsidenten be
setzten Amtsgerichten nehmen ihre Aufgaben auch gegenüber der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des übergeordneten Landgerichts wahr. Sie treten im Landge
richtsbezirk zu gemeinsamen Beratungen und Entscheidungen zusammen bei Ange
legenheiten, die nicht nur die Belange eines Gerichts berühren. Sie können auch zu 
gemeinsamen Beratungen mit dem Richterrat des Landgerichts zusammentreten. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Richterräte bei den itsgerichten. 

(1 ) Die Richterräte bestehen 

§32 
Zusammensetzung 

a) bei den Gerichten mit mehr als 150 Wahlberec 
und Richtern, 

b) bei Gerichten mit 51 bis 150 Wahlberechti 
Richtern, 

c) bei Gerichten mit 21 bis 50 Wahlberechti 
tern, 

d) 

e) im Übrigen aus einer 

rinnen 

rei Richterinnen und Richtern, 

(2) 
Gerichtsbarkeit aus neu 

bestehen in der ordentlichen 
richtszweigen aus sieben Richterinnen 

und Richtern. 

(1 ) 

§33 

"1"t'\f'OIr""'~1·0S werden von den Richterinnen und Richtern aus 

geheim gewählt. Die Wahl erfolgt in jedem Gerichtszweig 
g bestimmt der Hauptwahlvorstand. 

sind alle Richterinnen und Richter, die am Wahltag bei einem 
Gericht hauptamtlich verwendet werden, für das der Richterrat gebildet wird. Nicht 
wahlberechtigt sind Richterinnen und Richter, die am Wahltag seit mehr als achtzehn 
Monaten ohne Dienstbezüge beurlaubt sind. Richterinnen und Richter auf Lebenszeit 
oder auf Zeit, die an ein anderes Gericht abgeordnet sind, verlieren die Wahlberech
tigung zum Richterrat ihres Gerichts, sobald die Abordnung länger als sechs Monate 
dauert. Von diesem Zeitpunkt an sind sie zum Richterrat des anderen Gerichts wah 1-
berechtigt. Bei der Abordnung von Richterinnen und Richtern auf Lebenszeit oder auf 
Zeit an eine Verwaltungsbehörde oder eine Staatsanwaltschaft gilt Satz 3 entspre
chend; von diesem Zeitpunkt an sind sie sind zur Personalvertretung der Verwal-
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tungsbehörde oder zum Staatsanwaltsrat wahlberechtigt. Bei einer Abordnung an 
. eine Verwaltungsbehörde gelten sie insoweit als Angehörige der Gruppe der Beam
tinnen und Beamten, bei einer Abordnung an eine Staatsanwaltschaft als Staatsan
wältin oder Staatsanwalt. 

(3) Wählbar sind die wahlberechtigten Richterinnen und Richter, die am Wahltag 
seit sechs Monaten bei einem Gericht verwendet werden. Nicht wählbar sind Präsi
dentinnen und Präsidenten sowie Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten eines Ge
richts, ferner Direktorinnen und Direktoren des Gerichts, bei dem der Richterrat ge
bildet wird, sowie Richterinnen und Richter, die am Wahltag seit r als sechs Mo
naten ohne Dienstbezüge beurlaubt sind. 

(4) Richterinnen und Richter scheiden aus dem Richterrat aus 
niederlegen, die Wahlberechtigung zu diesem Richterrat oder 
Absatz 3 Satz 2 verlieren. 

(5) Richterinnen und Richter auf Probe oder kraft Auftra 
tungsbehörde verwendet werden, sind zur Personalve 
hörde wahlberechtigt. Sie werden zur Personalvertretung 
wendung bei der Verwaltungsbehörde länger al hs Mo 
insoweit als Angehörige der Gruppe der Bea 

(6) Richterinnen und Richter auf Probe 
waltschaft verwendet werden, sind zum 
zum Staatsanwaltsrat wählbar, sob di 

e bei einer Staatsan
wahlberechtigt. Sie werden 

bei einer Staatsanwaltschaft 
länger als sechs Monate da 

n die wahlberechtigten Richterinnen und Rich
nen Berufsorganisationen der Richterinnen und 

en. Die Gesamtzahl der zur Wahl vorgeschlagenen 
indestens das Zweifache der Anzahl der zum Richter-

(2) rechtigten eingereichten Wahlvorschläge müssen mindes-
I der Wahlberechtigten, jedoch mindestens von zwei Wahlbe

rechtigten u Ichnet sein; in jedem Fall genügt die Unterzeichnung durch fünf
undzwanzig Wahlberechtigte. Die von einer an dem Gericht vertretenen Berufsorga
nisation eingereichten Wahlvorschläge müssen von einer von ihr beauftragten Per
son unterzeichnet sein. 

(3) Jede Richterin und jeder Richter darf nur auf einem Wahlvorschlag benannt 
werden. 
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§35 
Allgemeine Wahlgrundsätze 

Der Richterrat wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Wird nur ein 
Wahlvorschlag eingereicht oder besteht der Richterrat aus einer Richterin oder einem 
Richter, so findet Personenwahl statt. 

§36 
Wahlvorstand 

(1) Spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit (§ 16 
Richterrat drei Wahlberechtigte als Wahlvorstand und eine von i 
Person. Für jedes Mitglied soll ein Ersatzmitglied berufen werden 

(2) Besteht bei einem Gericht, bei dem ein Richterrat zu bi 
terrat, so beruft die Direktorin oder der Direktor, die Präsid 
des Gerichts eine Richterversammlung zur Wahl des W~blvo 
terversammlung wählt eine Richterin oder einen Richter;;~!~:A\ od 
lung leitet. Dasselbe gilt, wenn der Richterrat zwei Mona 
noch keinen Wahlvorstand bestellt hat und drei Iberech 
Gericht vertretene Berufsorganisation die B 

1) bestellt der 

sident 
Rich-

(3) Findet eine Richterversammlung na 
terversammlung keinen Wahlvorstand, 

t oder wählt die Rich-

die Präsidentin oder der Präsid Antrag von mindestens drei 
en Berufsorganisation. Wahlberechtigten oder eine 

(4) Der Wahlvorstand hat 
zwei Wochen vor Abi 
Wahlvorstand dieser 
tor, die P 
tigten 0 

e 

vorzubereiten; sie hat spätestens 
Richterrates stattzufinden. Kommt der 
, so beruft die Direktorin oder der Direk-

t auf Antrag von mindestens drei Wahlberech
rtretenen Berufsorganisation eine Richterver

uen Wahlvorstandes ein. Die Absätze 2 und 3 gelten 

(5) 
rufsorga 
der Stimme 
geben. 

r ein Beauftragter der an dem Gericht vertretenen Be
tigt, an den Sitzungen des Wahlvorstandes mit beraten

men. Die Sitzungen sind den Berufsorganisationen bekanntzu-

§ 37 
Wahlordnung 

(1) Die Vorschriften der Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz gei
ten entsprechend. 

(2) Richterinnen und Richter eines Gerichts, bei dem kein Richterrat gebildet ist, 
geben ihre Stimme schriftlich ab. 
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§ 38 
Eintritt der Ersatzmitglieder 

(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Richterrat aus, so tritt ein Ersatzmitglied ein. Das 
gleiche gilt, wenn ein Mitglied des Richterrates verhindert ist, für die Zeit der Verhin
derung. 

(2) Die Ersatzmitglieder treten ein 

1. bei Verhältniswahl der Reihe nach aus den nicht gewählten Richterinnen und 
Richtern derjenigen Vorschlagslisten, denen die zu ersetzenden Mitglieder an
gehören, und 

2. bei Personenwahl in der Reihenfolge der jeweils höchsten 
die nicht gewählten Richterinnen und Richter entfallen ist. 

Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 

§ 39 

(1) Der Richterrat wählt aus seiner Mitte die 
rinnen oder Stellvertreter. Die Reihenfolge de mmt der Richter-
rat. 

(2) Die vorsitzende Person führt die la 
im Rahmen der von ihm ten 

(1) Die Dienststelle einmal im Vierteljahr zu gemeinschaft
ihnen soll auch die Gestaltung des Dienstbe

alle Vorgänge, welche die Richterinnen und 
e haben über strittige Fragen mit dem ernsten Willen 
nd Vorschläge für die Beilegung von Meinungsver

. Im Rahmen der Besprechungen unterrichtet die Dienst
mai im Jahr über die Haushaltsplanung und die wirtschaftli

Dienststelle ist berechtigt, zu der Besprechung für Personal
gelegenheiten zuständige Bedienstete hinzuzuziehen. 

lichen 

(2) Dienststelle und Richterrat können im Einvernehmen auf die gemeinschaftliche 
Besprechung nach Absatz 1 verzichten. 

§41 
Mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten 

(1) Der Richterrat hat mitzubestimmen in Personalangelegenheiten bei 

1. Einstellung, 
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2. Ernennung zur Richterin und zum Richter auf Lebenszeit, 

3. Übertragung eines anderen Amtes mit gleichem oder niedrigerem Endgrundge
halt und der Amtsenthebung auf Grund der Veränderung der Gerichtsorganisa
tion (§ 32 des Deutschen Richtergesetzes ), 

4. Laufbahnwechsel, 

5. Versetzung einer Richterin oder eines Richters im Eingangsamt, 

6. Abordnung und Zuweisung nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes für eine 
Dauer von mehr als sechs Monaten und ihrer Aufhebung, 

7. Entlassung von Richterinnen und Richtern, wenn die E 
beantragt wurde, 

8. vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand, Feststellung 
fähigkeit, wenn die Maßnahme nicht selbst beantragt 

9. Versagung, Untersagung oder Widerruf der Geneh . 

10. Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung 
§§ 7 bis 10 und §§ 14, 16 Absatz 3 der F lIungs-
NRW vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S 92) i 
Fassung, 

11. Ablehnung eines Antrags auf Ein 
Dienststelle und 

eilungsrichtlinien. 

nicht selbst 

keit, 

ng nach den 
bsverordnung 

jeweils geltenden 

12. Erlass, Änderung oder 

I n den Fällen des Satzes 1 der Richterrat nur auf Antrag der 
Richterin oder des Ci,..l.."tor 

(2) sozialen Angelegenheiten bei 

1. ung Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und 
ngen und 

2. Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht 

(3) mitzubestimmen in Rationalisierungs-, Technologie- und Or-
nheiten bei 

1. Einführung, Anwendung, wesentlicher Änderung oder wesentlicher Erweiterung 
von automatisierter Verarbeitung personen bezogener Daten der Richterinnen 
und Richter außerhalb von Besoldungs-, Gehalts-, Lohn-, Versorgungs- und 
Beihilfeleistungen sowie Jubiläumszuwendungen, 

2. Einführung, Anwendung und Erweiterung technischer Einrichtungen, es sei 
denn, dass deren Eignung zur Überwachung des Verhaltens oder der Leistung' 
der Richterinnen und Richter ausgeschlossen ist, 

31 



3. Einführung grundlegend neuer, wesentlicher Änderung und wesentlicher Aus
weitung von Arbeitsmethoden, 

4. Maßnahmen, die die Hebung der Arbeitsleistung oder Erleichterungen des Ar
beitsablaufs zur Folge haben sowie Maßnahmen der Änderung der Arbeitsor
ganisation, 

5. Einführung, wesentlicher Änderung oder wesentlicher Ausweitung betrieblicher 
Informations- und Kommunikationsnetze und 

6. Einrichtung von Arbeitsplätzen außerhalb der Dienststelle. 

(4) Der Richterrat hat mitzubestimmen über 

1. Aufstellung des Urlaubsplans, Festsetzung der zeitlichen 
urlaubs für einzelne Richterinnen und Richter, wenn zwi 
und der beteiligten Richterin oder dem beteiligten Rich 
erzielt wird, 

2. Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und 
trauens- und Betriebsärzten sowie Sicherheitsfachk 
oder des Datenschutzbeauftragten, 

3. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst-
sundheitsschädigungen einschließIi Ma 
tiver Art, 

dnis 

nen und Ver
lilSe~)tellung der 

und sonstigen Ge
reitender und präven-

4. Grundsätze über die pron'\lor Vorschlägen im Rahmen des 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

behördlichen und 

nd des Verhaltens der Richterinnen 

n gegen eine Richterin oder einen Rich-

lIe Auswahl bei Einstellungen und bei Versetzungen, 

r Fortbildung der Richterinnen und Richter, Auswahl der 
und Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen, 

nalfragebogen, 

11. Maßnahmen, die der Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern, insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg dienen, 

12. Aufstellung von Grundsätzen zu Arbeitszeitmodellen und erstmalige Einführung 
grundlegend neuer Formen der Arbeitsorganisation und 

13. Übertragung von Arbeiten der Dienststelle, die üblicherweise von ihren Be
diensteten vorgenommen werden, auf Dauer an Privatpersonen oder auf Dritte 
in jeglicher Rechtsform (Privatisierung). 
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In den Fällen des Satzes 1 Nummer 7 bestimmt der Richterrat nur auf Antrag der 
Richterin oder des Richters mit; diese oder dieser ist von der beabsichtigten Maß
nahme rechtzeitig" vorher in Kenntnis zu setzen. Satz 1 Nummer 10 gilt nicht für den 
Inhalt von Personalfragebogen, die der Finanzkontrolle durch den Landesrech
nungshof dienen. 

(5) Der Richterrat hat in den Fällen der Absätze 3 und 4 auch mitzubestimmen, 
wenn eine Maßnahme probeweise oder befristet durchgeführt werden soll. 

§42 
Mitwirkungspflichtige Angelegenheiten 

Der Richterrat wirkt mit bei 

1. Verwaltungsanordnungen einer Dienststelle für die inn 
oder persönlichen Angelegenheiten der Richterinnen 
schäftsbereichs, 

2. behördlichen oder betrieblichen Grundsätzen der 

3. Aufträgen zur Überprüfung der Organ 
Dienststelle durch Dritte und 

einer 

4. Erhebung der Disziplinarklage gege 
sie oder er die Beteiligung des 
Richter ist von der Maßnahme 

einen Richter, wenn 
antragt. Die Richterin oder der 
'n Kenntnis zu setzen. 

(1 ) 

1. er eines Richters mit Aufgaben der Gerichts-

2. rfe von Stellenplänen und Stellenbesetzungsplänen, 

3. ngen von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen, 

4. U-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Anmietung von 

5. der Anord ng von amts- und vertrauensärztlichen Untersuchungen zur Fest-
stellung der Arbeits- oder Dienstfähigkeit und 

6. der wesentlichen Änderung oder Verlagerung von Arbeitsplätzen. 

(2) Die Anhörung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Äußerung des Richterrats 
noch Einfluss auf die Willensbildung der Dienststelle nehmen kann. 
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§44 
Bezirks- und Hauptrichterräte 

Die §§ 33 bis 43 gelten für die Bezirks- und Hauptrichterräte entsprechend. 

§45 
Beteiligung der Stufenvertretung 

(1) In Angelegenheiten, in denen die Dienststelle nicht zur Entscheidung befugt ist, 
ist an Stelle des Richterrats die bei der zuständigen übergeordnete 
bildete Stufenvertretung zu beteiligen. In mitbestimmungs- und m· 
Angelegenheiten, in denen die Landesregierung auf Vorschlag 
ums entscheidet oder das Justizministerium eine Entscheidun 
seinen Geschäftsbereich hinaus trifft, ist die Stufenvertretung 
der Entscheidung zu beteiligen. 

(2) . Vor einem Beschluss in Angelegenheiten, die ein 
nen oder Richter betreffen, gibt die Stufenvertretung d 
zur Äußerung. In diesem Fall verdoppeln sich die ten der 

Dienststelle ge
ungspflichtigen 

(3) Werden Maßnahmen von einer Dien 
Beteiligung an diesen Maßnahmen zuständige 

der keine für eine 
besteht, ist an ihrer 

Stelle die Stufenvertretung bei der 
in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 u 
an deren Stelle der dortige 
des § 26 Absatz 3 eine S 
an ihrer Stelle die Richtervert 

§46 

le zu beteiligen. Sofern 
ng nicht besteht, tritt 

ällen des § 23 Absatz 5 oder 
ligen ist und diese nicht besteht, ist 

rigeren Gerichts zu beteiligen. 

zusarnrrlensetzung der Staatsanwaltsräte 

und den Generalstaatsanwaltschaften werden 
Ildet. Bei den Generalstaatsanwaltschaften werden zudem Be
und bei dem Justizministerium ein Hauptstaatsanwaltsrat ge-

(2) Die Staatsanwaltsräte bestehen 

1. bei Staatsanwaltschaften mit mehr als 51 Wahlberechtigten aus sieben Staats
anwältinnen und Staatsanwälten, 

2. bei Staatsanwaltschaften mit 21 bis 50 Wahlberechtigten aus fünf Staatsanwäl
tinnen und Staatsanwälten, 

3. im Übrigen aus drei Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. 
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Die Bezirksstaatsanwaltsräte bestehen aus sieben Staatsanwältinnen und Staatsan
wälten. 

(3) Der Hauptstaatsanwaltsrat besteht aus dreizehn Staatsanwältinnen und Staats
anwälten. Bei der Übertragung eines Amts mit höherem Endgrundgehalt als dem ei
nes Eingangsamts und der Versetzung einer Staatsanwältin oder eines Staatsanwal
tes in einem Amt mit höherem Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamts ist vor
sitzende Person des Hauptstaatsanwaltsrats anstelle der nach § 47 Absatz 1 in Ver
bindung mit § 39 Absatz 1 gewählten eine Leiterin oder ein Leiter einer Staatsan
waltschaft. Sie wird weiteres Mitglied des Hauptstaatsanwalts und von allen 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten nach den Grundsätze 
gewählt; die Vorschriften über die Wahl der vorsitzenden Pe 
gelten entsprechend. Die nach Satz 3 gewählte Leiterin oder 
wählte Leiter einer Staatsanwaltschaft ist bei der Wahl nach § 
dung mit § 39 Absatz 1 weder wahlberechtigt noch wählbar. 

§47 
Geltung der Vorschriften über 

(1) Soweit in diesem Abschnitt nichts 
Staatsanwaltsräte die Vorschriften über den Ri 

t, gelten tür die 
end mit der Maßga-

be, dass die Vorschriften über den Präsi 
staatsanwaltsrat bei der Übertragung ei 

ndu den, soweit der Haupt-

dem eines Eingangsamts 
Staatsanwaltes in einem 
samts zu beteiligen ist. 

(2) Zu den Staatsa 
hören auch die bei d 

an 

höherem Endgrundgehalt als 
Staatsanwältin oder eines 

rundgehalt als dem eines Eingang-

Iten im Sinne dieses Abschnitts ge
beschäftigten Richterinnen und Richter 

r kraft Auftrags. 

at über § 41 hinaus zudem mitzubestimmen in Personal-

1. itsplatzes nach Beendigung eines Urlaubs ohne Dienst-
nd § 71 des Landesbeamtengesetzes und nach Beendi

istellung nach § 64 des Landesbeamtengesetzes sowie nach 
us der Elternzeit ohne gleichzeitige Teilzeit, 

2. Übertragung eines Amts mit höherem Endgrundgehalt als dem eines Eingang
samts, 

3. Versetzung einer Staatsanwältin oder eines Staatsanwaltes in einem Amt mit 
höherem Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamts, 

4. Umsetzung innerhalb der Dienststelle tür eine Dauer von mehr als drei Mona
ten, Umsetzung innerhalb der Dienststelle, die mit einem Wechsel des Dienstor
tes verbunden ist, wobei das Einzugsgebiet im Sinne des Umzugskostenrechts 
zum Dienstort gehört, und 
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5. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus. 

Der Staatsanwaltsrat hat zudem mitzubestimmen über die Grundsätze der Ausge
staltung des Bereitschaftsdienstes. § 43 Absatz 1 Nummer 1 findet keine entspre
chende Anwendung. 

(4) Eine Versetzung, Abordnung, Umsetzung nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 oder 
Zuweisung darf gegen den Willen des Mitglieds des Staatsanwaltsrats nur erfolgen, 
wenn dies auch unter Berücksichtigung der Mitgliedschaft im Staatsanwaltsrat aus 
wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist, und der Staatsanwaltsrat, dem das 
Mitglied angehört, zustimmt. Dies gilt entsprechend für Ersatzm' er, solange sie 
gemäß § 47 Absatz 1 in Verbindung mit § 38 Absatz 1 in den Itsrat einge-
treten sind. 

(5) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 gelten § 23 Absatz 7 
sprechend. 

Gemeinsame Ang 

Beteiligung an gemei 

(1) Sind an einer allgemeinen elegenheit der Richter- oder 
Staatsanwaltsrat und der 
heit), so beraten und besc 
Mitglieder des Personalrats u 
von entsandten Mitglied 

(2) Die Zahl der e 
sich zu d 
Zahl 

iligt (gemeinsame Angelegen
r gemeinsamen Sitzung, an der die 

be des Absatzes 2 bestimmte Zahl 

es Richter- oder Staatsanwaltsrats verhält 
er Staatsanwaltsrat Wahlberechtigten wie die 

Ira zu der Zahl der zum Personalrat Wahlberechtig
chter - oder Staatsanwaltsrat mindestens die einem 
nalrats entsprechende Zahl. Besteht der Personalrat 

tt ein Mitglied des Richter- oder Staatsanwaltsrats zur Be
alrat hinzu. Maßgeblich für die Zahl der Wahlberechtig

ejenige am Wahltag. 

(3) Ist die der zum Richter- oder Staatsanwaltsrat Wahlberechtigten und die 
Zahl der zum Personalrat Wahlberechtigten gleich groß, so treten beide Vertretungen 
zusammen; sie beraten und beschließen nach den Vorschriften dieses Gesetzes. Die 
Vertretungen sollen die Person, die den Vorsitz führt, im Einvernehmen bestimmen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, führt den Vorsitz die vorsitzende Person des 
Richter- oder Staatsanwaltsrats. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Zahl der zum 
Richter- oder Staatsanwaltsrat Wahlberechtigten größer ist als die Zahl der zum Per
sonalrat Wahlberechtigten; in diesem Fall führt den Vorsitz die vorsitzende Person 
des Richter- oder Staatsanwaltsrats. 
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(4) Für den Bezirksrichter- und Bezirksstaatsanwaltsrat gelten die Absätze 1 bis 3 
entsprechend. 

(5) Sind an einer Angelegenheit Hauptrichterrat, Hauptstaatsanwaltsrat und Haupt
personairat oder einzelne dieser Vertretungen gemeinsam beteiligt, so treten die je
weils betroffenen Vertretungen zusammen; sie beraten und beschließen nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes. Jede Vertretung hat je 200 zu der Vertretung Wahlbe
rechtigte aus dem jeweils betroffenen Gerichtszweig eine Stimme; Gleiches gilt für 
den Bereich der Staatsanwaltschaft. Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend. Jede Vertre
tung hat mindestens eine Stimme. Die Beschlussfassung bedarf er Mehrheit der 
Stimmen der jeweils betroffenen Vertretungen. Die Stimm nn durch eine 
oder einen von der Vertretung bestellte Vertreterin oder bestellte r erfolgen; 
eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. führt die 
vorsitzende Person der Vertretung, die die größte Zahl der zu ng Wahl-
berechtigten vertritt. Auf Verlangen einer Vertretung ist die er Be-
schlussfassung zwischen dem Justizministerium und d ngen 
mit dem Ziel einer Verständigung in einer gemeinsame alb von zwei 
Wochen zu erörtern. 

(6) Die Dienststelle unterrichtet die jeweils 
tigten Maßnahme. Die Frist für die Mitteilung 
§ 69 Absatz 2 des Landespersonal 
satz 2 beginnt, wenn allen beteiligten 
vorsitzenden Personen der 
meinsamen Sitzung im Ein 
stimmt den Termin die vo 
Vorsitz führt. 

der beabsich
nach § 66 Absatz 2, 

tz 2 oder § 26 Ab-
Antrag zugegangen ist. Die 

mmen den Termin der ge
n Einvernehmen nicht zustande, be

in der gemeinsamen Sitzung den 

Personalversammlung 

hmen, soweit gemeinsame Angelegenheiten behan
""Ir'ht'~::\r oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit 

§ 50 
igungsstelle in gemeinsamen Angelegenheiten 

Bei dem Justizministerium wird für die Dauer der Wahlperiode der Richter- und 
Staatsanwaltsvertretungen eine Einigungsstelle in gemeinsamen Angelegenheiten 
gebildet; § 24 gilt entsprechend. Die von den Vertretungen zu bestellenden Beisitze
rinnen und Beisitzer der Einigungsstelle werden auf Grund gemeinsamer Beschluss
fassung bestimmt. Soweit ein Hauptrichterrat an der gemeinsamen Angelegenheit 
beteiligt ist, muss mindestens eine Beisitzerin oder ein Beisitzer Richterin oder Rich
ter auf Lebenszeit sein; ist der Hauptstaatsanwaltsrat beteiligt, muss mindestens eine 
Beisitzerin oder ein Beisitzer Staatsanwältin oder Staatsanwalt sein, und ist der 
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Hauptpersonalrat beteiligt, muss mindestens eine Beisitzerin oder ein Beisitzer Be
schäftigte oder Beschäftigter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes sein. 
Sind an der gemeinsamen Angelegenheit mindestens ein Hauptrichterrat, der Haupt
staatsanwaltsrat und der Hauptpersonalrat beteiligt, wird von den Vertretungen und 
von dem Justizministerium je eine weitere Besitzerin oder ein weiterer Beisitzer für 
das Einigungsstellenverfahren bestellt. 

Abschnitt 4 
Geltung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

§ 51 
Geltung des Landespersonalvertretungsg 

. Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten für die 
waltsräte die Vorschriften des Landespersonalvertretuna~;ae:s.e'[; 

Kapitel 3 
Präsidialrat 

Für jeden Gerichtszweig wird ein Präsidia 

(1 ) 

1. identen eines Gerichts als vorsitzender Person 

2. 

(2) 

men. 

n oder Richtern als weitere Mitglieder. 

liedern müssen vier aus dem Oberlandesgerichtsbezirk 
en Oberlandesgerichtsbezirken Düsseldorf und Köln kom-

§ 54 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Der Präsidialrat besteht aus 

1 . der Präsidentin oder dem Präsidenten eines Gerichts als vorsitzender Person 
und 

2. vier weiteren Richterinnen oder Richtern als weitere Mitglieder. 
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§ 55 
Finanzgerichtsbarkeit 

(1) Der Präsidialrat besteht aus 

1. der Präsidentin oder dem Präsidenten eines Gerichts als vorsitzender Person 
und 

2. drei weiteren Richterinnen oder Richtern als weitere Mitglieder. 

(2) Von .den weiteren Mitgliedern muss je eins aus den Finanzgerichtsbezirken 
Düsseldorf, Köln und Münster kommen. 

§56 
Arbeitsgerichtsbarkeit 

(1) Der Präsidialrat besteht aus 

1. der Präsidentin oder dem Präsidenten eines 
und 

2. drei weiteren Richterinnen oder Richtern als 

(2) Von den weiteren Mitgliedern muss je ei 
ken Düsseldorf, Hamm und Köln kommen. 

Der Präsidial rat besteht aus 

n 

1. der Präsidentin eines Gerichts als vorsitzender Person 
und 

2. chtern als weitere Mitglieder. 

§ 58 
arkeit und Wahlberechtigung 

räsidialrats müssen Richterinnen oder Richter auf Lebens
richtszweig angehören, für den der Präsidialrat gebildet ist. 

chter, die an ein Gericht eines anderen Gerichtszweigs, an eine 
Verwaltungsbeh e oder eine Staatsanwaltschaft abgeordnet sind, sind nicht wähl-
bar. Für die weiteren Mitglieder des Präsidialrates gilt § 33 Absatz 3 entsprechend. 

(2) Wahlberechtigt sind alle Richterinnen und Richter, die am Wahltag bei einem 
Gericht des Gerichtszweigs hauptamtlich verwendet werden, für den der Präsidialrat 
gebildet wird. Richterinnen oder Richter, die an ein Gericht eines anderen Gerichts
zweigs abgeordnet sind, sind zum Präsidialrat dieses Gerichtszweigs nicht wahlbe
rechtigt. Sie oder er ist jedoch wahlberechtigt zum Präsidialrat des bisherigen Ge
richtszweigs. Bei der Abordnung an eine Verwaltungsbehörde oder eine Staatsan
waltschaft gilt Satz 3 entsprechend. Nicht wahlberechtigt sind Richterinnen und Rich-
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ter, die am Wahltag seit mehr als achtzehn Monaten ohne Dienstbezüge beurlaubt 
sind. 

§ 59 
Vorsitz des Präsidialrates 

(1) Di.e vorsitzende Person des Präsidialrates wird von allen Richterinnen und Rich
tern des Gerichtszweiges nach den Grundsätzen der Personenwahl gewählt. 

(2) Vorsitzende Person wird, wer von den vorgeschlagenen Gerichtspräsidentinnen 
und Gerichtspräsidenten die meisten Stimmen auf sich vereint. 

(3) Die vorsitzende Person führt die laufenden Geschäfte und 
rat im Rahmen der von ihm gefassten Beschlüsse. 

§ 60 
Wahl der weiteren Mitglieder des P 

(1) Die Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidialrates 
heim nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. 
so findet Personenwahl statt. 

(2) Mitglieder, die nach § 53 Absatz 2, § 55 
bestimmten Gerichtsbezirk kommen m·· 
Richtern dieses Bezirks gewählt. 

en Präsidial-

Absatz 2 aus einem 

(1) Die Vorschriften 
gabe entsp nd 

rräte gelten im Übrigen mit der Maß~ 
er vorsitzenden Person und der weiteren 

Mitglieder 

(2) 
die 
dial 

t erfolgt gleichzeitig mit den Richterratswahlen. Die für 
n Wahlvorstände führen auch die Wahl zum Präsi-

§ 62 
Anfechtung der Wahl 

(1) Sind bei der Wahl eines Mitglieds wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, 
die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verletzt worden, so kann die Wahl dieses 
Mitglieds binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses gerichtlich 
angefochten werden, wenn der Verstoß das Wahlergebnis ändern oder beeinflussen 
konnte. 

(2) Anfechtungsberechtigt sind 

1. mindestens drei Richterinnen oder Richter, die für die Wahl dieses Mitglieds 
wahlberechtigt waren, und 
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2. das Justizministerium. 

(3) Erklärt ~as Gericht die Anfechtung für begründet, so ist die gewählte Person 
von der Bekanntmachung der Entscheidung an verhindert, ihr Amt auszuüben. Mit 
der Rechtskraft der Entscheidung scheidet sie aus dem Präsidialrat aus. 

§ 63 
Ausscheiden von Mitgliedern 

(1) .Ein Mitglied scheidet aus dem Präsidialrat aus, wenn "es sein Amt niederlegt 
oder seine Wählbarkeit verliert. 

(2) Auf Antrag mindestens der Hälfte der Mitglieder des Präsid 
tizministeriums kann ein Mitglied wegen grober Verletzung seiner 

. richtliche Entscheidung aus dem Präsidialrat ausgeschlossen 

er des Jus
n durch ge

Absatz 3 
gilt entsprechend. 

§64 
Eintritt der Ersatzmitglieder, 

(1) Scheidet die vorsitzende Person aus d 
dert, so tritt die nichtgewählte Präsidentin od 
nächstniedrigeren Stimmenzahl ein. Ist 
so wählt der Präsidialrat aus seiner 
ter der vorsitzenden Person .. 
der vorsitzenden Person fin 

(2) Scheidet ein weiteres 
chend. 

er ist sie verhin
Präsident mit der 

Icher nicht vorhanden, 
rtreterin oder einen Stellvertre

. Im Falle des Ausscheidens 
est der Wahlperiode statt. 

es verhindert, so gilt § 38 entspre-

(1 ) 

1. s Richteramtes mit höherem Endgrundgehalt als dem ei
nd 

2. einer Richterin oder eines Richters in einem Amt mit höherem 
It als dem eines Eingangsamts. 

(2) Der Präsidialrat gibt innerhalb der Frist des § 23 Absatz 2 eine schriftlich be
gründete Stellungnahme über die persönliche und fachliche Eignung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ab, 

1. der oder dem das Justizministerium im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ein 
Richteramt mit höherem Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamts übertra
gen oder die oder den es zur Übertragung eines solchen Amtes vorschlagen 
will oder 
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2. die oder den das Justizministerium im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 verset
zen oder zur Versetzung vorschlagen will. 

Er kann auch zu anderen Bewerberinnen und Bewerbern Stellung nehmen und im 
Rahmen der Bewerbungen Gegenvorschläge machen. 

Teil 3 
Richterdienstgerichte 

Kapitel 1 
Errichtung und Zuständigkeit 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 66 
Errichtung 

(1) Richterdienstgerichte sind das Dienstgericht 
hof für Richter. 

(2) Das Dienstgericht wird bei dem Landgeri er Dienstgerichtshof 
bei dem Oberlandesgericht Hamm errich 

(3) Das Präsidium des G . chts, 
stimmt für die Dauer des 
nate) gebildet werden.. § 21 
Bekanntmachung vom 9. Mai 

ienstgericht errichtet ist, be
Spruchkörper (Kammern, Se

sungsgesetzes in der Fassung der 
. 1077) in der jeweils geltenden Fas-

sung gilt entsprechend 

(4) nstgerichts ist die Geschäftsstelle des Gerichts, 
ist. 

(5) die Richterdienstgerichte . steht dem Justizministerium 
zu. 

§ 67 
Zuständigkeit des Dienstgerichts 

1. in Disziplinarsachen, auch der Richterinnen und Richter im Ruhestand, 

2. über die Versetzung im Interesse der Rechtspflege (§§ 31 und 30 des Deut
schen Richtergesetzes ), 

3. bei Richterinnen und Richtern auf Lebenszeit oder auf Zeit über die 

a) Nichtigkeit einer Ernennung (§ 18 des Deutschen Richtergesetzes), . 

b) Rücknahme einer Ernennung (§ 19 des Deutschen Richtergesetzes ), 
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c) Entlassung (§ 21 des Deutschen Richtergesetzes), 

d) Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit (§ 34 Satz 1 des 
Deutschen Richtergesetzes ) und 

e) eingeschränkte Verwendung wegen begrenzter Dienstfähigkeit (§ 34 
Satz 2 des Deutschen Richtergesetzes), 

4. bei Anfechtung 

a) einer Maßnahme wegen Veränderung der Gerichtsorganisation (§§ 32 
und 30 des Deutschen Richtergesetzes ), 

b) der Abordnung einer Richterin oder eines Richters na 
Deutschen Richtergesetzes, 

c) einer Verfügung, durch die Richterinnen und Richter 
terinnen und Richter kraft Auftrags entlassen, d 
zurückgenommen oder die Nichtigkeit ihrer 
durch die sie wegen Dienstunfähigkeit in den 

d) der Heranziehung zu einer Nebentätig 

e) einer Maßnahme der Dienstaufsi 
Deutschen Richtergesetzes und 

f) einer Verfügung über Erm 
den §§ 7 bis 10. 

erichtshofs 

Absatz 3 des 

nung 
oder 

26 Absatz 3 des 

Der Dienstgerichtshof 

1. 

2. 

'Ie und Beschwerden gegen Beschlüsse des 

n denen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und 
"AI~ln""'~nden Verfahrensvorschriften das Gericht des zweiten 

ig ist. 

§69 
Mitglieder der Richterdienstgerichte 

(1) Die Richterdienstgerichte werden mit der erforderlichen Zahl von Vorsitzenden 
Richterinnen und Richtern, ständigen und nichtständigen Beisitzerinnen und Beisit
zern sowie von regelmäßigen Vertreterinnen und Vertretern der Vorsitzenden und 
ständigen Beisitzerinnen und Beisitzer besetzt. 

(2) Die richterlichen Mitglieder der Richterdienstgerichte müssen Richterin oder 
Richter auf Lebenszeit sein und das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet haben. 
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Präsidentinnen und Präsidenten von Gerichten und ihre ständigen Vertreterinnen 
und Vertreter können nicht Mitglieder eines Richterdienstgerichts sein. 

(3) Zum anwaltlichen Mitglied der Richterdienstgerichte können nur Rechtsanwäl
tinnen und Rechtsanwälte berufen werden, die in den Vorstand einer nordrhein
westfälischen Rechtsanwaltskammer gewählt werden können. Sie dürfen nicht 
gleichzeitig dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer oder der Satzungsversamm
lung angehören oder bei der Rechtsanwaltskammer oder der Satzungsversammlung 
im Haupt- oder Nebenberuf tätig sein. Das Amt des anwaltlichen Mitglieds können 
nur Deutsche ausüben. 

(4) Die Mitglieder werden von dem Präsidium des Gerichts, 
dienstgericht errichtet ist, für fünf Geschäftsjahre bestimmt. 
vorher aus, so ist für den Rest der Amtszeit ein Nachfolger zu 

(5) Die anwaltlichen Mitglieder erhalten Tage- und Übe 
sprechender Anwendung des Landesreisekostengesetzes 
(GV. NRW. S. 738) in der jeweils geltenden Fassung, 
noch ihren Kanzleisitz am Sitz des Richterdienstgerichts h 
ihnen in entsprechender Anwendung von § 5 de 
gungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBI. I S. 7 
sung ersetzt. 

das Richter
Mitglied 

n werden 
und -entschädi

s geltenden F as-

(1) Richterinnen oder Ri 
ner vorsätzlichen Straftat ein 
Amtsgeschäfte vorl 
Dauer der U tersag 

linarklage erhoben oder wegen ei
ren ei geleitet oder denen die Führung ihrer 

en während dieses Verfahrens oder der 
des Richterdienstgerichts nicht ausüben. 

er nwälte, gegen die ein anwaltsgerichtliches 
vorsätzlichen Straftat ein Strafverfahren eingeleitet oder 

ei (§§ 150 und 161a der Bundesrechtsanwaltsord-
nun tzblatt Teil 111, Gliederungsnummer 303-8, veröffentlichten 
berein r jeweils geltenden Fassung) verhängt worden ist, können 
während rens oder der Dauer des Berufs- oder Vertretungsverbots ihr 
Amt als Mitgll Richterdienstgerichts nicht ausüben. Werden dem Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer solche Tatbestände bekannt, so unterrichtet er unverzüglich 
das Präsidium des Gerichts, bei dem das Richterdienstgericht errichtet ist. 

§ 71 
Erlöschen und Ruhen des Amtes 

(1) Das Amt als richterliches Mitglied des Richterdienstgerichts erlischt, wenn 

1. eine Voraussetzung für die Berufung der Richterin oder des Richters in das Amt 
wegfällt, 
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2. gegen die Richterin oder den Richter im Strafverfahren eine Freiheitsstrafe oder 
im Disziplinarverfahren ein Verweis oder eine schwerere Disziplinarmaßnahme 
rechtskräftig verhängt worden ist. 

Die Rechte und Pflichten als Mitglied ruhen, solange die Richterin oder der Richter 
an eine Verwaltungsbehörde oder an eine andere Stelle als ein Gericht abgeordnet 
ist. Das Gleiche gilt, solange die Richterin oder der Richter vorübergehend mit der 
Wahrnehmung der Amtsgeschäfte der Präsidentin oder des Präsidenten eines Ge
richts oder der ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters beauftragt ist. 

(2) Das Amt als anwaltliches Mitglied des Richterdienstgerichts 

1. eine Voraussetzung für die Berufung der Rechtsanwältin 
walts in das Amt wegfällt, 

2. die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt aus der Rech 
der sie oder er als Mitglied benannt ist, ausscheidet, 

3. gegen die Rechtsanwältin oder den Rechtsanwalt 
heitsstrafe oder im anwaltsgerichtlichen Verfah 
schwerwiegendere Maßnahme rechtskräftig 

§ 70 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

Das Dienstgericht 
den oder Vo 
sitzer 

et in der Besetzung mit einer Vorsitzen
ständigen Beisitzerin oder einem ständigen Bei
itzerin oder einem nichtständigen Beisitzer. 

§ 73 
'.ar""'t:~r sowie ständige Beisitzerin und ständiger Beisit

zer 

e oder der Vorsitzende muss der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
ngsgerichtsbarkeit angehören. Die regelmäßige Vertreterin oder 

der regelmäßige Vertreter der oder des Vorsitzenden muss aus der jeweils anderen 
Gerichtsbarkeit stammen. Die ständige Beisitzerin oder der ständige Beisitzer und 
deren oder dessen regelmäßige Vertreterin oder regelmäßiger Vertreter müssen der 
Rechtsanwaltschaft angehören. 

(2) Die Mitglieder der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichts
barkeit werden nach der Reihenfolge von Vorschlagslisten bestimmt, welche die Prä
sidien der Oberlandesgerichte und das Präsidium des Oberverwaltungsgerichts auf-
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stellen. Die Präsidien der Oberlandesgerichte stellen eine gemeinsame Vorschlags
liste auf. 

(3) Die anwaltlichen Beisitzerinnen und Beisitzer werden von dem Präsidium des 
Gerichts, bei dem das Dienstgericht eingerichtet ist, für die Dauer von fünf Jahren 
berufen. Sie können nach Ablauf ihrer Amtszeit wieder berufen werden. Das Präsidi
um ist bei der Hinzuziehung der ständigen Beisitzerinnen und Beisitzer an die Vor
schlagslisten und deren Reihenfolge gebunden, die die Vorstände der Rechtsan
waltskammern aufstellen. Die Zahl der anwaltlichen Mitglieder des Dienstgerichts soll 
verhältnismäßig der Mitgliederzahl der Rechtsanwaltskammern 0 rf, Hamm 
und Köln entsprechen. Das Präsidium bestimmt die erforderr hl von anwaltli-
chen Mitgliedern. Die Vorschlagslisten müssen mindestens das Ibfache der 
erforderlichen Anzahl von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

(4) Sind die regelmäßigen Vertreterinnen oder Vertreter an 
dert, so bestimmt das Präsidium (§ 69 Absatz 4 Satz 1) 
Richtern seines Gerichts oder aus den von den R°,... .. \+Oc~.n\A,'~1 

satz 3 benannten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
ter. 

Nichtständige Beisitzerin 

(1) Die nichtständige Beisitzerin oder dige Beisitzer muss dem Ge
en Richters angehören. Dies 

Vorsitzende diesem Gerichtszweig 
itzerin oder der nichtständige Bei

n § 73 Absatz 1 Satz 1 genannten Ge
orsitzende nicht angehört. Die nichtstän

Beisitzer wird nach Vorschlagslisten bestimmt, 

richtszweig der betroffenen 
gilt nicht, wenn bereits die 
angehört. In diesem Fall ist 
sitzer eine Richterin 0 

richtsbarkeit, der die 
dige Beisi od 
die die desg chte, des Oberverwaltungsgerichts, der Finanz-

richte und des Landessozialgerichts aufstellen. Die 
, der Finanzgerichte und der Landesarbeitsgerichte 

liche Vorschlagsliste auf. 

Absatz 4 Satz 1) regelt vor jedem Geschäftsjahr die Rei-' 
ichtständigen Beisitzerinnen und Beisitzer aus der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit ngezogen werden. Dabei ist es an die Reihenfolge in den Vor-
schlagslisten gebunden. 

(3) Die Heranziehung der nichtständigen Beisitzerin oder des nichtständigen Bei
sitzers erstreckt sich auf das gesamte Verfahren. Ist sie oder er bei der ersten Ent
scheidung an der Mitwirkung verhindert, so tritt die nächstfolgende Beisitzerin oder 
der nächstfolgende Beisitzer an ihre oder seine Stelle. Ist sie oder er später verhin
dert, so vertritt sie oder ihn die nächstfolgende Beisitzerin oder der nächstfolgende 
Beisitzer für die Dauer der Verhinderung. 
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(4) Sind alle nichtständigen Beisitzerinnen und Beisitzer eines Gerichtszweigs an 
der Mitwirkung verhindert, so ist eine Beisitzerin oder ein Beisitzer aus einem ande
ren Gerichtszweig heranzuziehen. Das Nähere bestimmt das Präsidium vor Beginn 
jedes Geschäftsjahres. 

§ 75 
Geschäftsverteilung 

(1) Innerhalb des Dienstgerichts (Kammer) werden die Geschäfte durch Beschluss 
aller der Kammer ständig angehörenden Richterinnen und Richter uf die Mitglieder 
verteilt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Präsidium. 

(2) Der Beschluss bestimmt vor Beginn des Geschäftsjahres 
nach welchen Grundsätzen die Mitglieder an den Verfahren mi 
geändert werden, wenn es wegen Überlastung, ungenüge~~. ,. 
sels oder dauernder Verhinderung einzelner Mitglieder der Ka~n-. 

(1) Der Dienstgerichtshof 
Vorsitzenden oder einem V 
sitzerinnen oder Beisitzern. 

Abschnitt 3 
Dienstgerichtshof fÜ62s

" 

in der Besetzung mit einer 
ndigen und zwei nichtständigen Bei-

muss der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
ören. Eine ständige Beisitzerin oder ein 

aus ils anderen Gerichtsbarkeit stammen. Die re-
der reg mäßige Vertreter der oder des Vorsitzenden und 

igen Beisitzerin oder des in Satz 2 genannten ständi
richtsbarkeit der oder des Vertretenen angehören. Die 

oder der weitere ständige Beisitzer und deren regelmä
n regelmäßiger Vertreter müssen der Rechtsanwaltschaft 

(3) Eine ni ndige Beisitzerin oder ein nichtständiger Beisitzer muss dem Ge
richtszweig der betroffenen Richterin oder des betroffenen Richters angehören. Die 
weitere nichtständige Beisitzerin oder der weitere nichtständige Beisitzer wird im 
Wechsel aus den Richterinnen und Richtern der Arbeitsgerichtsbarkeit, der Finanz
gerichtsbarkeit und der Sozialgerichtsbarkeit in dieser Reihenfolge bestimmt. 

(4) § 73 Absatz 2 bis 4, § 74 Absatz 1 Satz 3 und 4, Absatz 2 bis 4 und § 75 gelten 
entsprechend. 
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Kapitel 2 
Disziplinarverfahren gegen Richterinnen und Richter 

§ 77 
Geltung des Landesdisziplinargesetzes . 

(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten in Disziplinarsachen die 
Vorschriften des Landesdisziplinargesetzes entsprechend. 

(2) Bei einem Dienstvergehen, das eine schwerere Disziplinarmaßnahme als einen 
Verweis rechtfertigt, ist § 15 des Landesdisziplinargesetzes nicht nden. 

§ 78 
Disziplinarmaßnahmen 

(1) Disziplinarmaßnahmen sind: 

1. Verweis, 

2. Geldbuße, 

3. Kürzung der Dienstbezüge, 

4. Versetzung in ein Richteramt mit gerin 

5. Entfernung aus dem Richterverhä 

6. Kürzung des Ruhegeh 

7. 

(2) Als Disziplinarmaßnahm ng in ein anderes Richteramt mit 
gleichem Endgrundgeh 

Versetzung in ein anderes Richteramt mit glei-
n mit Kürzung der Dienstbezüge verbunden werden. 

Disziplinarverfahren nur eine der in den Absätzen 1 
ßnahmen verhängt werden. 

nd Richter kann durch Disziplinarverfügung nur ein Ver
ere Disziplinarmaßnahmen können nur auf Disziplinarkla

ienstgerichte verhängt werden. 

§79 
Abordnung 

Richterinnen und Richter, gegen die Disziplinarklage erhoben wird oder erhoben 
worden ist, können an ein anderes Gericht ihres Gerichtszweiges abgeordnet wer
den. 
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§ 80 
Zuständigkeit und Verfahren 

(1) Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens, die Ermittlung des Sachverhalts und 
die Entscheidung über eine Maßnahme gemäß § 78 Absatz 4 Satz 1 obliegen derje
nigen Stelle, welche die Dienstaufsicht über die Richterin oder den Richter ausübt. 
Befindet sich die Richterin oder der Richter bereits im Ruhestand oder tritt sie oder er 
vor Abschluss der Ermittlungen in den Ruhestand, so ist diejenige Stelle zuständig, 
welche die Dienstaufsicht vor dem Eintritt in den Ruhestand zuletzt ausgeübt hat. 

(2) Das Justizministerium kann ein Disziplinarverfahren einleite 
narverfahren jederzeit an sich ziehen. Es kann im Einzelfall eine 
Geschäftsbereichs mit der Ermittlung des Sachverhalts betrauen. 

(3) Die Disziplinarklage wird von dem Justizministerium erh 

§ 81 
Erweiterte Zuständigkeit des Dien 

(1) Das Dienstgericht entscheidet auf Antrag 
schluss über die vorläufige Dienstenthebung, 
die Einbehaltung des Ruhegehalts, die Abordn 
nahmen. Der Beschluss ist dem Justizmi 
ter zuzustellen. 

rein Diszipl i
re Stelle seines 

durch Be
Dienstbezügen, 
ng dieser Maß

rin oder dem Rich-

(2) Die vorläufige Dienste 
behaltung des Ruhegehai 
Dienstgericht nach Anhöru 

von Dienstbezügen, die Ein
ung dieser Maßnahmen kann das 
ums auch von Amts wegen anord-

nen. 

(3) Gegen die Ents 

(4) Bei 

ts ist die Beschwerde zulässig. 

nde n die Richterin oder der Richter die Aufhebung 
aßnahmen beantragen. 

Dienstgerichts Berufung eingelegt, so entscheidet in 
der Dienstgerichtshof. 

§82 
Vertreter 

In Disziplinarverfahren kann nur eine Richterin oder ein Richter zum Vertreter einer 
Richterin oder eines Richters nach § 16 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen inder Fassung der BekanntmaChung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung bestellt werden. 

49 



§ 83 
Zulässigkeit der Revision 

Gegen Urteile des Dienstgerichtshofs ist die Revision an das Dienstgericht des Bun
des nach Maßgabe der §§ 81 und 82 des Deutschen Richtergesetzes zulässig, wenn 
auf Versetzung in ein Richteramt mit geringerem Endgrundgehalt, Entfernung aus 
dem Dienst, Kürzung oder Aberkennung des Ruhegehalts erkannt ist oder das Ge
richt entgegen dem Antrag des Vertreters des Justizministeriums diese Maßnahme 
nicht verhängt hat. 

§84 
Bekleidung mehrerer Ämter 

Ist eine Richterin oder ein Richter zugleich Beamtin oder Bea 
schriften über das Disziplinarverfahren gegen Richterinnen u 

§ 85 
Richterinnen und Richter auf Probe und 

(1) Gegen Richterinnen und Richter auf P 
Auftrags finden Disziplinarklageverfahren dan 
der Richter wegen eines Verhaltens e ILI~"l~"'1 
Richtern auf Lebenszeit eine im ge . 
Disziplinarmaßnahme zur Folge hätte. 

n. 

(2) Ist eine Richterin ode 
§ 22 Absatz 3 des De 
worden, so steht dies der 

nach § 23 in Verbindung mit 
us dem Richterverhältnis entlassen 

plinarklage nach den Vorschriften für 
Beamtinnen und _"-"·e .... T>] 

Kapitel 3 
gs- und Prüfungsverfahren 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 86 
Anwendung der Verwaltungsgerichtsordnung 

Für die Verfahren nach § 67 Nummer 2 (Versetzungsverfahren), Nummer 3 und 4 
(Prüfungsverfahren) gelten die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGB!. I S.686) in der jeweils 
geltenden Fassung und des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 
2010 (GV. NRW. S. 30) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend, soweit die
ses Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Vorschriften über den Gerichtsbescheid 
sind nicht anzuwenden. 
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Abschnitt 2 
Versetzu ngsverfah ren 

§87 
Einleitung des Verfahrens 

Das Versetzungsverfahren wird durch einen Antrag des Justizministeriums eingelei
tet. Ein Vorverfahren findet nicht statt. 

§ 88 
Urteilsformel 

Das Gericht erklärt eine der in § 31 des Deutschen Richterges 
Maßnahmen für zulässig oder weist den Antrag zurück. 

Abschnitt 3 
Prüfungsverfahren 

§89 
Einleitung des V 

Das Prüfungsverfahren wird in den Fäll 
des Justizministeriums, in den Fällen der 

r 3 durch einen Antrag 
urch einen Antrag der Richterin 

nur in Fällen des § 67 Num-oder des Richters eingele' 
mer 4 statt. 

Dienstunfähigkeit mit Zustimmung 

chter auf Lebenszeit oder Richterinnen und 
n Dienstunfähigkeit in den Ruhestand zu verset

ng in den Ruhestand schriftlich zu, so hat ihre 
Einholung ärztlicher Gutachten zu erklären, ob sie sie 

für dauernd unfähig hält, ihre Amtspflichten zu erfül
sführung wird durch Rechtsverordnung des Justizministeri-

(2) Die Die lIe, die über die Versetzung in den Ruhestand entscheidet, ist an 
die Erklärung der dienstvorgesetzten Stelle nicht gebunden; sie kann auch andere 
Beweise erheben. 

§ 91 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ohne Zustimmung 

(1) Hält die dienstvorgesetzte Stelle Richterinnen und Richter auf Lebenszeit oder 
Richterinnen und Richter auf Zeit für dienstunfähig und stellt die Richterin oder der 
Richter keinen Antrag nach § 90 Absatz 1, so teilt die dienstvorgesetzte Stelle der 
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Richterin oder dem .Richter oder ihrem oder seinem Betreuer mit, dass ihre oder sei
ne Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt sei. Dabei sind die Gründe für die Ver
setzung in den Ruhestand anzugeben. Ist die Richterin oder der Richter zur Wahr
nehmung ihrer oder seiner Rechte in dem Verfahren nicht in der Lage, so bestellt das 
Amtsgericht auf Antrag der dienstvorgesetzten Stelle einen Betreuer als gesetzlichen 
Vertreter in dem Verfahren. Die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 
17. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2586, 2587) in der jeweils geltenden Fassung gelten 
bei Anordnung einer Betreuung nach§ 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuches ent-
sprechend. Zum Betreuer kann nur eine Richterin oder ein Richter IIt werden. 

(2) Stimmt die Richterin oder der Richter, ihr oder sein Betreu 
den Ruhestand nicht innerhalb eines Monats schriftlich zu, so ste 
rium das Verfahren ein oder beantragt beim Dienstgericht die 
setzung der Richterin oder des Richters in den Ruhestand 
hegehalt übersteigenden Dienstbezüge sind mit dem En 
die Antragsschrift der Richterin oder dem Richter ~~,"",,=-=>I'::-: 

Ru-

Ruhestandes einzubehalten. 

(3) Gibt das Dienstgericht dem Antrag des J 
terin oder der Richter mit dem Ende des Mon 
tig geworden ist, in den Ruhestand zu 
werden nicht nachgezahlt. Weist das Di 
fahren einzustellen. Die E ist 

so ist die Rich
cheidung rechtskräf

ie altenen Dienstbezüge 
n Antrag zurück, so ist das Ver

oder dem Richter, ihrer oder 
seinem Betreuer zuzustell Dienstbezüge sind nachzuzahlen. 

'ch Beamte, so sind für ihre Versetzung in den 
die Vorschriften für Richterinnen und Richter 

§93 
Urteilsformel 

§ 67 Nummer 3 Buchstabe a stellt das Gericht die Nichtigkeit 
Antrag zurück. 

(2) In den Fällen des § 67 Nummer 3 Buchstaben b bis d stellt das Gericht die Zu
lässigkeit der Maßnahme oder die Entlassung fest oder weist den Antrag zurück. 

(3) In den Fällen des § 67 Nummer 4 Buchstaben abis d und f hebt das Gericht die 
angefochtene Maßnahme auf oder weist den Antrag zurück. 

(4) In dem Fall des § 67 Nummer 4 Buchstabe e stellt das Gericht die Unzulässig
keit der Maßnahme fest oder weist den Antrag zurück. 
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§94 
Aussetzung von Verfahren 

(1) Ist eine Maßnahme der Dienstaufsicht aus den Gründen des § 26 Absatz 3 des 
Deutschen Richtergesetzes angefochten und hängt die Entscheidung hierüber von 
dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses ab, das den Gegen
stand eines anderen Verfahrens bildet oder bilden kann, so hat das Richterdienstge
richt die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Verfahrens auszusetzen. Der 
Aussetzungsbeschluss ist zu begründen. 

(2) Ist das Verfahren bei dem anderen Gericht noch nicht anh ig, so setzt das 
Richterdienstgericht in dem Aussetzungsbeschluss eine ange e Frist zur Ein-
leitung des Verfahrens. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist weist Antrag ohne 
weitere Sachprüfung zurück. 

(3) Hängt die Entscheidung eines anderen Gerichts als ein 
davon ab, ob eine Maßnahme der Dienstaufsicht aus den 
satz 3 des Deutschen Richtergesetzes unzulässig ist, 
handlung bis zur Erledigung des Verfahrens vor dem Ri 
zen. Der Aussetzungsbeschluss ist zu begründen. 

Kostenentscheid 

auszuset
prechend. 

In Verfahren nach § 18 
gesetzes kann das Gericht 
Staatskasse auferlegen, als 
die Richterin oder der Richter 

atz 2 des Deutschen Richter
Ermessen auch insoweit der 

des Justizministeriums erkannt und 
widersprochen hat. 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

§96 
gkeit der Richterdienstgerichte 

n Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, auch soweit sie im 
iden die Richterdienstgerichte. 

§97 
Nichtständige Beisitzerin und nichtständiger Beisitzer 

(1) Die nichtständigen Beisitzerinnen und Beisitzer nach § 74 Absatz 1 Satz 1 und 
§ 76 Absatz 3 müssen auf Lebenszeit berufene Staatsanwältinnen oder Staatsanwäl
te sein, die das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet haben. Sie werden von der 
Landesregierung auf Vorschlag des Justizministeriums für fünf Geschäftsjahre als 
ehrenamtliche Richterinnen oder Richter bestellt. Die zuständigen Berufsverbände 
können dem Justizministerium Beisitzerinnen und Beisitzer vorschlagen. 
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(2) Das Präsidium (§ 69 Absatz 4 Satz 1) regelt vor jedem Geschäftsjahr die Rei
henfolge, in der die nichtständigen Beisitzerinnen und Beisitzer herangezogen wer
den. 

(3) § 69 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 und die §§ 70 und 71 gelten entspre
chend. 

§98 
Eid der nichtständigen Beisitzerin und des nichtständigen Beisitzers 

Nichtständige Beisitzerinnen und nichtständige Beisitzer haben 
scheidung, an der sie mitwirken, den Richtereid (§ 3 Satz 2 und 

§ 99 
Disziplinarklage und Revision 

In Disziplinarverfahren gegen Sta.atsanwältinnen und Sl.qql~Vql 
satz 3 und § 83 entsprechend. 

rwaltungsvorschriften 

Ab-

Ermächtigung zum 

Soweit nach den. entsprech 
Beamten des Landes (§ 2 
nanzministerium oder b 

Vorschriften für die Beamtinnen und 

vorschriften erm 
Richter 

An 

res zuständige Ministerium, das Fi
Erlass von Rechts- oder Verwaltungs
ren Regelungen für Richterinnen und 

inisteriums erforderlich. 

§ 101 
Hinausschieben der Altersgrenze 

3 können erst ab Inkrafttreten der Vorschrift wirksam ge-

§ 102 
Beginn der ersten gemeinsamen Wahlperiode 

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes laufende Amtszeit der 
Richtervertretungen gilt fort und endet mit Ablauf des 31. Dezember 2018; die einge
richtete Einigungsstelle bleibt bis zum 30. Juni 2016 bestehen und ist bis zu diesem 
Zeitpunkt zugleich Einigungsstelle der Präsidialräte. Die Einigungsstelle der Richter
und Staatsanwaltsvertretungen nach § 24 und die Einigungsstelle in gemeinsamen 
Angelegenheiten nach § 50 werden erstmals zum 1. Juli 2016 gebildet. Ein weiteres 
Mitglied des Präsidialrats, das nach Maßgabe des § 58 Absatz 1 Satz 3 in Verbin-
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dung mit § 33 Absatz 3 nicht wählbar gewesen wäre, scheidet mit Ablauf des 
31. Dezember 2016 aus dem Präsidialrat aus; es gilt § 64 Absatz 2. 

(2) Die erste Wahlperiode der Staatsanwaltsvertretungen nach diesem Gesetz be
ginnt am 1. Juli 2016 und endet abweichend von § 47 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 16 Absatz 1 am 31. Dezember 2018. Für diese Wahl gelten die §§ 33 bis 37 ent
sprechend. Die Leiterin oder der Leiter einer Staatsanwaltschaft wird nach den 
Grundsätzen der Personenwahl gewählt; die Vorschriften über die Wahl der vorsit
zenden Person des Präsidialrats gelten entsprechend. 

(3) Die erste gemeinsame Wahlperiode der Richter- und rtretun-
gen beginnt am 1. Januar 2019. 

§ 103 
Erstmalige Berufung der ehrenamtlichen Richterin 

Die erste Amtszeit der nach § 30 Absatz 2 Satz 2 zu 
Richterinnen und Richter endet abweichend von § 30 
mit § 20 Absatz 1 Satz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes am 1 

Auf laufende Beteiligungsverfahren finde zum Zeitpunkt ihrer Einleitung 
geltenden· Vorschriften 

Dieses Gesetz tritt vo 
bis 50 1. 

2 am 1. Januar 2016 in Kraft. Die §§ 46 
66 bis 99 am 1. Januar 2017 in Kraft. 
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Artikel 2 

Änderung des Landesrichtergesetzes 

Die §§ 1 bis 19a, 22 bis 34 und 70 bis 79 des Landesrichtergesetzes vom 29. März 
1966 (GV. NRW. S. 217), das zuletzt durch Gesetz vom 9. Juni 2009 (GV. NRW. 
S. 341) geändert worden ist, werden aufgehoben. 
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Artikel 3 

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

Das Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), 
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu Kapitel 10 Abschnitt 3 wie folgt ge
fasst: "Justizvollzug 93 bis 94" 

2. § 5 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c ei 

"c) Staatsanwältinnen und Staatsanwälte," 

b) Die bisherigen Buchstaben c bis f werden die 

3. In § 72 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden die WÖ n der Abtei-
lungsleitung der Generalstaatsanwalt~;cnanE~tl 

4. § 80 wird wie folgt geändert: 

5. 

6. 

7. 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden na 
die Wörter "weiteren Richterin 

en" ein Komma und 
" eingefügt. 

b) Absatz 3 wird wie 

aa) 

bb) 

werden ein Komma und die Wörter 
Richtern" eingefügt. 

er Fachsenat) kann im Einverständnis der Betei-
·n oder einen Richter entscheiden." 

aufgehoben. 

en die §§ 93 und 94. 

rd das Komma durch das Wort "und" ersetzt und werden 
ber die Bildung von Personalräten bei den Staatsanwaltschaf

Absatz 1" gestrichen. 
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Artikel 4 

Änderung der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW 

Die Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. 
S. 2, ber. S. 92), die durch Verordnung vom 15. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 576) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 14 werden die Wörter ,,§§ 6 a, 6 c des Landesrichtergesetzes" gestrichen 
und die Wörter "der Hälfte" durch die Angabe ,,30 Prozent" e 

2. § 16 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Richterinnen und Richter müssen die im Sinne von Satz 1 
schäftigung mindestens mit der Hälfte des regelmäßigen 

3. In § 18 Absatz 6 werden die Wörter ,,§ 6c Absatz 3 des 
durch die Wörter ,,§ 9 Absatz 3 des Landesrichter 
vom ... (GV. NRW. S .... ) in der jeweils geltenden Fa 

r:-OT'''70C'''' 
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Artikel 5 

Änderung des Gesetzes über den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

§ 5 Absatz 2 des Gesetzes über den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen vom 
19. Juni 1994 (GV. NRW. S. 428) wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 wird das Wort "Landesrichtergesetz" durch die Wörter "Landesrichter
und Staatsanwältegesetz vom ... (GV. NRW. S .... ) in der jeweils geltenden 
Fassung" ersetzt. 

2. In den Sätzen 2 und 7 wird jeweils das Wort "Landesric " durch die 
Wörter "Landesrichter- und Staatsanwaltsgesetzes" ersetzt. 
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Artikel 6 

Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

§ 8 Absatz 5 Satz 1 des Verfassungsgerichtshofgesetzes vom 14. Dezember 1989 
(GV. NRW S. 708, ber. 1993 S. 588), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

"Für die Mitglieder kraft Amtes gelten die Vorschriften des Deutschen Richtergeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (B I S. 713) in der 
jeweils geltenden Fassung und des Landesrichter- und S"UUI,.;;JUJ' 
... (GV. NRW. S .... ) in der jeweils geltenden Fassung auch fü 
Verfassungsgerichtshof. " 
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Artikel 7 

Änderung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

In § 21 Absatz 3b Satz 2 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011 (GV. NRW. S. 338) geändert worden ist, wird 
das Wort "Landesrichtergesetzes" durch die Wörter "Landesrichter- undStaatsanwäl
tegesetzes vom ... (GV. NRW. S .... ) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

61 



ArtikelS 

Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen 

§ 8 Absatz 4 Satz 3 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 
(GV. NRW. S. 30), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2014 
{GV. NRW. S. 874) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

,,§ 2 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) in der je-
weils geltenden Fassung und § 2 Absatz 2 bis 4 des Landesri d Staatsanwäl-
tegesetzes vom ... (GV. NRW. S .... ) in der jeweils geltenden eiben unbe-
rührt." 
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Artikel 9 

Änderung der Verordnung über die Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter für die nach dem Landespersonalvertretungsgesetz zu bildenden 

Fachkammern (Fachsenate) 

§ 1 der Verordnung über die Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
für die nach dem Landespersonalvertretungsgesetz zu bildenden Fachkammern 
(Fachsenate) vom 9. September 2003 (GV. NRW. S. 567) wird wie folgt gefasst: 

,,§ 1 
Zuständigkeit 

Die Präsidentin oder der Präsident des Oberverwaltungsgeri 
rhein-Westfalen beruft die ehrenamtlichen Richterinnen u 
des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezem 
S. 1514) in der jeweils geltenden Fassung bei den Ve 
und zweiten Rechtszuges zu bildenden Fachkammern ( 
der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter na 
und Staatsanwältegesetzes vom ... (GV. N 
sung." 

en 
es Landesrichter
s geltenden Fas-
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Artikel 10 

Änderung der Beamten- und Disziplinarzuständigkeitsverordnung JM 

Die Beamten- und Disziplinarzuständigkeitsverordnung JM vom 4. Dezember 2007 
(GV. NRW. S. 652), die zuletzt durch Artikel 19 der Verordnung vom 24. September 
2014 (GV. NRW. S. 647) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird folgt gefasst: 

,,§ 1 
Dienstvorgesetzte Stelle" 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter "Dienstvorg 
gesetzter" durch die Wörter "dienstvorgesetzte Ste 

c) Absatz 2 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 u 
gelten" werden durch die Wörter 

2. In § 4 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörte 1 Landesrichterge-
setz" durch die Wörter ,,§ 2 esric - und Staatsanwältege-
setzes vom '" (GV. NRW. S .... ) i geltenden Fassung" und das 
Wort "Dienstvorg rgesetzte Stellen" ersetzt. 

3. § 6 wird wie folgt geänd 

a) 

r dienstvorgesetzten Stelle 
Entscheidungen" 

nstvorgesetzte" wird durch die Wörter "dienstvorge
" ersetzt. 

4 wird wie folgt gefasst: 

. Entscheidungen nach den §§ 7 bis 10 Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetz, §§ 63 bis 72 Landesbeamtengesetz sowie 
nach Teil 2 und 3 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW," 

cc) Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

,,9. Entscheidungen über die finanzielle Abgeltung von Mindestur
laub gemäß § 19a Freistellungs- undUrlaubsverordnung NRW," 

dd) In Nummer 11 werden die Wörter "und der Beamtinnen und Beamten 
des höheren Dienstes" gestrichen. 
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c) In Absatz 2 wird das Wort "Dienstvorgesetzte" durch die Wörter "dienst
vorgesetzte Stellen" ersetzt. 

4. In § 8 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "Dienstvorgesetzte" durch die Wörter 
"dienstvorgesetzte Stellen" ersetzt. 

5. § 10 wird wie foigt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort "Dienstvorgesetzte" durch die Wörter "dienstvor
gesetzte Stellen" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe ,,7" durch die Angabe ,,8" e 

65 



Artikel 11 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 am 1. Januar 2016 in Kraft. 

(2)· In Artikel 1 treten die §§ 46 bis 50 am 1. Juli 2016 und die §§ 66 bis 99 am 
1. Januar 2017 in Kraft. 

(3) Artikel 3 tritt am 1. Juli 2016 in Kraft. 

(4) Artikel 5 und 7 treten am 1. Januar 2017 in Kraft. 

(5) Die §§ 20 bis 21a des Landesrichtergesetzes vom 29. Mä 
S.217), das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert 
Ablauf des 30. Juni 2016 und die §§ 35 bis 69 des Landesrich 
des 31. Dezember 2016 außer Kraft. 
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Begründung 

A Allgemeines 

Mit dem Landesrichter- und Staatsanwältegesetz wird die RechtssteIlung von Richte
rinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als wesentliche 
Verantwortungsträger der Justiz erstmals in Nordrhein-Westfalen und soweit wie 
möglich in einem Gesetz geregelt. Hierdurch wird die besondere Stellung der Judika
tive im Gefüge der Gewalten unterstrichen. Die Verankerung der Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte im Landesrichter- und Staatsanwältegesetz der besonderen 
Stellung der Staatsanwaltschaft als ein auf Neutralität und 0 verpflichtetes 
Organ der Rechtspflege in der Gerichtsverfassung Rechnu taatsanwalt-
schaft ist ein Organ der Strafrechtspflege, das gemeinsam mit d cht auf dem 
Gebiet des Strafrechts die Aufgabe der Justizgewährung erfül 
gliedert und der Dritten Gewalt zugeordnet ist. Mit ihrer V 
ist die Staatsanwaltschaft Garantin für Rechtsstaatlich 
rensabläufe im Strafverfahren. Die Einbeziehung der 
anwälte in das Landesrichter - und Staatsanwäl esetz 
Rechnung. Bereits heute sind Staatsanwältinnen 
rechtlichen Einordnung den Richterinnen und 
Ressortierung beim Justizministerium, der A 
Staatsanwälte als Richterinnen und Ri 
ordnung R, der Zuweisung des gerichtli 
tinnen und Staatsanwälte 

, was sich an der 
nwältinnen und 

, der einheitlichen Besoldungs
arverfahrens für Staatsanwäl

wohnheitsrechtlich anerkan 

Die Neuregelung vollzieht si 

sowie mit Blick auf die ge
Dienststunden zeigt. 

hen System", das heißt, sie kommt ohne 
die Änderung der Lan 
des Deutschen 
tergehe 

d bewegt sich im Rahmen der Vorgaben 
............... ..,' ...... verzichtet auf eine Umsetzung von wei

rwaltung der Justiz; eine solche wäre nur mit 
v~'I;'''''-'';'~ und/oder der Landesverfassung realisierbar. 

Itegesetz bildet die Grundlage für eine sachge
,,1"..,.'+ ...... ·nnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 
en, sozialen und sonstigen Angelegenheiten und ist damit 
ntwortung aller Beteiligten für die Funktionsfähigkeit der 

rmüberlegungen ist die Sicherung der Rechtsschutzgewährung 
und der Leistun higkeit der Justiz. Die Modernisierung der Justiz hat sich hieran 
zu orientieren. Im Vordergrund steht die bestmögliche Aufgabenwahrnehmung. Er
reicht wird dieses Ziel durch eine Öffnung der Justiz nach Innen und Außen: Die 
Übernahme von Verantwortung durch Richterinnen und Richter sowie Staatsanwäl
tinnen und Staatsanwälte in eigenen Angelegenheiten der Justiz wird gefördert und 
die Transparenz von EntSCheidungen erhöht. 

Ein Kernziel des Gesetzgebungsvorhabens ist deshalb die wirkungsvolle Erweiterung 
und Ausgestaltung der Beteiligungsrechte in personellen Angelegenheiten. Nach gel-
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tendern Recht beschränkt sich die Beteiligung der Richtervertretungen im personel
len Bereich auf Beförderungen und bleibt damit ganz erheblich hinter den Beteili
gungsrechten des Landespersonalvertretungsgesetzes zurück. Zukünftig sind alle 
wesentlichen Entscheidungen in personellen Angelegenheitenmitbestimmungspflich
tig. Hierzu zählen insbesondere die Einstellung als Richterin oder Richter auf Probe, 
Lebenszeiternennung, Beförderung, Abordnung von Richterinnen und Richtern (für 
mehr als sechs Monate), Versetzung, Entlassung und Zurruhesetzung. Darüber hin
aus wird bei der Betrauung von Richterinnen und Richtern mit Verwaltungsaufgaben 
dem Beteiligungsgremium ein Anhörungsrecht eingeräumt. 

Der Katalog der Beteiligungstatbestände gilt im Wesentlichen 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Das derzeitige Niveau 
Staatsanwaltsräte nach dem Landespersonalvertretungsgesetz 
Qualität der Mitbestimmung bleibt unverändert. Eine Auswei 
gung im staatsanwaltlichen Bereich insoweit, als diese auf 
auch oberhalb der Besoldungsgruppe R 2 ausgedehnt . 
gerichtlichen Bereich - bei den Staatsanwaltschaften kün 

chiedslos für 
iligung der 

.,ac'il'h~art; die 

ie Beteili-

von der Mitbestimmung erfasst. 

Das Mitbestimmungsniveau des Landesrichter 
len und sonstigen Angelegenheiten orientiert 

esetzes in sozia
ndespersonalvertre

ngstatbestände in so
en, die wegen der Besonder

r sowie Staatsanwältinnen 

tungsgesetz. Allerdings werden aus d 
zialen und sonstigen Angelegenheiten 
heiten ihrer Dienstverhältnis fü 
und Staatsanwälte keine 

Einen weiteren Schwerpunkt 
rechts der Richterinnen 
Familie werden für Ri 
Teil..,. ...... '·rt"'\ ...... ~1 

die Modernisierung des Dienst
erung der Vereinbarkeit von Beruf und 

r weitergehende Möglichkeiten für eine 
nnen und Richter können - wie schon bis

Ite - künftig während der Elternzeit in unter-
rden. Außerdem wird auch für den Richterbereich die 
Modell einer Teilzeitregelung eingeführt. Ferner wer

t für Richterinnen und Richter und eigenständige Rege
SW~~SEtn im Landesrichter- und Staatsanwältegesetz normiert. 

ng der Akzeptanz dienstgerichtlicher Entscheidungen wird die 
Mitwirkung d anwaltschaft bei den Richterdienstgerichten eingeführt. § 77 
Absatz 4 des Deutschen Richtergesetzes ermächtigt den Landesgesetzgeber, die 
Mitwirkung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter aus der Rechtsanwaltschaft in 
den Richterdienstgerichten vorzusehen. In Nordrhein-Westfalen wird von dieser Er
mächtigung zukünftig Gebrauch gemacht. Dadurch werden anwaltlicher Sachver
stand und die anwaltliche Sichtweise bei der Entscheidungsfindung einbezogen und 
berücksichtigt. Richterliches Verhalten wird fortan nicht mehr allein aus dem Blick
winkel anderer Richter, sondern darüber hinaus auch mit der Erfahrung eines weite
ren wesentlichen Organs der Rechtspflege beurteilt. Damit gewinnen die Entschei-
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dungen der Richterdienstgerichte innerhalb der Justiz und in der Öffentlichkeit an 
Überzeugungskraft. 

Die Grundsätze einer geschlechtergerechten Sprache werden in der Rechtssprache 
berücksichtigt. 

B Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

Zu § 1 Grundsatz 

Die Vorschrift hebt die Bedeutung der Richterinnen und Ri 
tinnen und Staatsanwälte als Organe der Rechtspflege im 

nwäl
n her-

vor. 

Zu § 2 Anwendungsbereich und Geltung des Beamten 

Die Vorschrift fasst die Regelungen der §§ 1 
sammen. Auf eine § 4 Absatz 1 Satz 2 des 
Regelung kann auf Grund der Vorschrift 
lung des Anwendungsbereiches folgt, 
nen und Richter sowie für S Itin 
bestimmt ist. Auf Staatsa 
zur Mitbestimmung (§§ 46 ff. 
die Regelungen zum Beu 
die Rechtsverhältnisse 

tergesetzes zu
entsprechende 

rden. Aus der Rege
für ehrenamtliche Richterin-

nur gilt, soweit dies 
2n'A/~ITa sind neben den Vorschriften 

rverfahren (§§ 96 ff.) insofern auch 
4 anzuwenden. Im Übrigen gelten für 

und Staatsanwälte die Vorschriften für 

Landesrichtergesetzes. 

rn, welche nach § 3 Absatz 2 Satz 2 des Landesrichtergeset
zes noch vor ung des 67. Lebensjahres in den Ruhestand treten, wird im Sin
ne eines voraussetzungslosen Anspruchs die Möglichkeit eröffnet, den Eintritt in den 
Ruhestand bis längstens zur Vollendung des 67. Lebensjahres hinauszuschieben. 
Durch diese differenzierte Regelung wird die Gleichstellung der Richterinnen und 
Richter der Geburtsjahrgänge vor 1964 mit denen· der späteren Geburtsjahrgänge 
sowie ein Ausgleich widerstreitender personalwirtschaftlicher Interessen erreicht. Das 
in dieser Weise begrenzte Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand bietet die 
Möglichkeit, weiter auf die Erfahrungen lebensälterer Richterinnen und Richter zu
rückgreifen zu können und im Interesse der Funktionsfähigkeit der Justiz den Be
dürfnissen einer länger aktiven Generation von Richterinnen und Richtern Rechnung 
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zu tragen. Zugleich verzögert die Möglichkeit des Hinausschiebens des Eintritts in 
den Ruhestand jedoch NeueinsteIlungen und Beförderungen und kann so mit dem 
Interesse an einer zügigen Verbesserung der Altersstruktur der Justiz kollidieren. 
Eine noch weitergehende Ausdehnung der Möglichkeit des Hinausschiebens des 
Eintritts in den Ruhestand wäre auf Grund dieses Interessenwiderstreits nicht sach
gerecht, da sich der Dienstherr aufgrund der durch die richterliche Unabhängigkeit 
(Artikel 97 des Grundgesetzes) erforderlichen Ausgestaltung als Anspruchsregelung 
einer personalwirtschaftlichen Steuerungsmöglichkeit weitgehend begeben muss. 

Zu § 5 Fehlerhafte Ernennungsurkunde 

Die Vorschrift entspricht § 5 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 6 Ehrenamtliche Richterinnen und Richter 

Die § 6 des Landesrichtergesetzes entsprechende Vorsch 
Leistung des Eides oder des Gelöbnisses aus Gründen der 
satz 3 bis 6 des Deutschen Richtergesetzes angepasst. 

Die Vorschrift entspricht weitestgehend § 6a 
in § 6a Absatz 3 Satz 2 des Landesrich erge 
stimmung zur Verwendung "in einem a 
auch in den Fällen der Beurlaubun 
deren Gericht desselben GO'''I"''''h't~· 

Urlaub. In Absatz 6 Satz 1 wi 

ur Verwendung "in einem an
ie It nach der Rückkehr aus dem 
'Iienhilfe" zur Anpassung an das So

" amilienversicherung" ersetzt. 

desrichtergesetzes. Die bisherigen Absätze 4 

Zu 

des Landesrichtergesetzes. 

Die Vorschrift ü rnimmt die Regelungen des § 65a des Landesbeamtengesetzes in 
das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz und räumt damit auch Richterinnen und 
Richtern die Möglichkeit einer Familienpflegezeit ein. Eine entsprechende Anwen
dung des § 65a des Landesbeamtengesetzes auf Richterinnen und Richter über die 
bisherige Verweisung in § 4 des Landesrichtergesetzes war nicht möglich. Abwei
chend vom Landesbeamtengesetz ist die Vorschrift auf Grund der Notwendigkeit der 
Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit (Artikel 97 des Grundgesetzes) als ge
bundener Anspruch ausgestaltet. 

70 



Zu § 11 Informationspflicht bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

Durch die Vorschrift werden die Regelungen der §§ 68 und 72 des Landesbeamten
gesetzes in das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz übernommen. 

Zu § 12 Benachteiligungsverbot 

Die Vorschrift entspricht § 6d des Landesrichtergesetzes. Das Benachteiligungsver
bot gilt - wie bisher - nicht nur für die Teilzeitbeschäftigung nach §§ 7 und 9, son
dern auch für eine Beurlaubung nach § 7. Die Regelung wird auf die für den Richter-
bereich neu eingeführte Familienpfleg~teilzeit nach § 10 ausgede Im Übrigen gilt 
das Benachteiligungsverbot auch für die Teilzeitbeschäftigung d der Elternzeit 
oder einer Pflegezeit im Sinne der §§ 14 und 16 der Freistellu 
ordnung NRW. 

Zu § 13 Fortbildung 

Zur Sicherung der Qualität der Justiz wird die Fortbil 
und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
richter- und Staatsanwältegesetz geregelt. Die 
Bedeutung der Fortbildung für die Qualität 
Aufgabenwahrnehmung. Die Teilnahme an 
jedoch weiterhin freiwillig. Ein Zwang zur 
staltungen liefe Gefahr, mit dem Grund 
spruch zu geraten. Die . ch n 

ie besondere 
nwaltschaftlicher 
ranstaltungen ist 

n Fortbildungsveran-
ichen Unabhängigkeit in Wider

pflicht (Satz 1) verpflichtet zu
rY'IO~~c.~nen Umfang Fortbildungen an

allerdings keinen subjektiv
r oder der Staatsanwältinnen und 

gleich die Landesjusti 
zubieten (Satz 2). Die 
rechtlichen Anspruch der 
Staatsanwälten auf Au me an einer konkreten Fortbildungsver-

In werden eigenständige Regelungen 
zu nom'men. Beurteilungen bilden die wesentliche Grund-
lage ungen. Als Eckpfeiler geregelt werden im Gesetz der Be-
urteilungs bei der Beurteilung von Richterinnen und Richtern zu wah-
rende Gren rlicher Unabhängigkeit, die Notwendigkeit des Abschlusses der 
Beurteilung mit ner Gesamtnote und die Beurteilungsarten (Regel- und Anlassbeur
teilungen). Zudem wird eine Ermächtigung zum Erlass von Beurteilungsrichtlinien in 
das Gesetz aufgenommen. Schließlich werden Verfahrensregelungen getroffen, die 
ein transparentes Beurteilungsverfahren garantieren, insbesondere durch die Pflicht 
zum Angebot eines Beurteilungsgesprächs nach Übersendung eines Beurteilungs
entwurfs. Im Übrigen finden gemäß § 2 Absatz 2 die Vorschriften über die Beurtei
lungen der Landesbeamtinnen und Landesbeamten ergänzend .Anwendung, soweit 
die Vorschriften ihrem Zweck nach (wie z.B. die Regelungen in § 13 der Lauf
bahnverordnung zur Nachzeichnung dienstlicher Beurteilungen) entsprechend auf 
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Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte anwendbar 
sind. 

Teil 2 Richter- und Staatsanwaltsvertretungen 

Vorbemerkung 

Richterräte und Präsidialräte nehmen in Angelegenheiten der Richterinnen und Rich
ter die Befugnisse und Pflichten der Personalräte wahr. Das Deutsche Richtergesetz 
sieht insoweit einen Dualismus von Präsidialrat und Richterrat Beide Gremien 
bleiben daher erhalten. Zugleich gibt § 75 Absatz 1 Satz 1 des en Richterge-
setzes die Beteiligung des Präsidialrats bei Beförderungen rinnen und 
Richtern vor. Aus diesem ~runde soll der Präsidialrat mitbestim der Übertra-
gung eines Richteramtes mit höherem Endgrundgehalt als de 
und der Versetzung einer Richterin oder eines Richters in 
Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamts. Im Übrige 
teiligungstatbestände in personellen Angelegenheiten Je 
gewiesen werden. Hierfür spricht, dass eine Vielza,hl von 

.. " .... nTi"'>rräten zu-
nale heidungen -

wie insbesondere die Einstellung als Richterin Richte , Probe - auf die 
es Bezirksrichterats 
ertretu ngsorgan der 

über die entsprechende Sach-

Obergerichte delegiert ist. Hiermit korrespond 
(bzw. des Richterats im Bereich der Fi 
Richterschaft auf derselben Ebene ang 
und Orts nähe verfügt. 

Da die Aufgaben der Ri 
entsprechen, ist die Au,;;,\"f,.,,;;,u; 
waltsvertretungen dem Lande~sDE 
gen ergeben sich zu 
Richterinnen und Ri 

ngen denen der Personalräte 
n über die Richter- und Staatsan

ngsgesetz nachgebildet. Abweichun
nderheiten der Dienstverhältnisse von 

n aus den bundesgesetzlichen Vorgaben 
des De etzes. Bestimmungen über die Richter- und Staatsan-

'ch in drei Kapitel. Das erste Kapitel enthält die gemein
tzlich sowohl für die Richter- und Staatsanwaltsräte 

gelten. Aus Gründen der Verständlichkeit enthalten die 
gerne vereinzelt Regelungen, die nur den Richterrat oder den 
Präsidial nen, auch wenn durchgehend der Oberbegriff "Richterver-
tretungen" wird. Das zweite Kapitel enthält Sonderregelungen für den 
Richterrat, die r Verweisungsvorschriften auch für den Staatsanwaltsrat gelten. 
Schließlich enthält das dritte Kapitel Sonderregelungen für den Präsidialrat. 

Kapitel 1 Gemeinsame Vorschriften für die Richtervertretungen 

Zu § 15 Richterrat und Präsidialrat 

Die Richterräte nehmen - wie bisher - die allgemeinen und sozialen Angelegenhei-· 
ten der Richterinnen und Richter wahr. Die erweiterten Beteiligungstatbestände in 
personellen Angelegenheiten sind ihnen mit Ausnahme der Übertragung eines Rich-
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teramtes mit höherem Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamts und der Verset
zung einer Richterin oder eines Richters in einem Amt mit höherem Endgrundgehalt 
als dem eines Eingangsamts - für die die Präsidialräte eingerichtet werden - eben
falls zugewiesen. 

Satz 2 stellt klar, dass Aufgaben der Beteiligung entzogen sind, soweit sie dem Prä
sidium bundesgesetzlieh zugewiesen sind, so dass es nicht zu "Doppelzuständigkei
ten" von Präsidium und Beteiligungsgremien kommen kann. 

Zu § 16 Amtszeit 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 8 des Landesrichte 

Zu § 17 RechtssteIlung der Mitglieder 

Die Vorschrift entspricht § 9 des Landesrichtergesetzes. Die 
satz 3 gewährleistet eine am tatsächlichen Bedarf orientie 
des Umfangs der Freistellungen. Durch die Regelung 
rung der Beteiligungsrechte voraussichtlich entstehen 
Freistellungsbedarf Rechnung getragen werden. 
sätzliche Freistellungen bei vorübergehendem 

Zu § 18 Ruhen der Mitgliedschaft 

Die Vorschrift entspricht § 10 des Landes 

Zu § 19 Schweigepflicht 

Die Vorschrift entspricht § 11 
lung wird in Anlehnung a 
zes das Entfallen der 

setzes. Aufgenommen in die Rege-
2 des Landespersonalvertretungsgeset

ersonalmaßnahmen gegenüber den be-
. Außerdem wird wie in § 9 Absatz 2 Satz 3 Halb

gesetzes klargestellt, dass die Schweigepflicht 
erfahren der Mitbestimmung und Mitwirkung beteiligten 

chtervertretungen 

ng der Richtervertretungen wird erheblich ausgeweitet. Zur 
sachgerech rnehmung der Beteiligungsrechte muss - wie nach den Regeln 
des Landespersonalvertretungsgesetzes - ein im Wesentlichen identischer Informa
tionsstand von Dienststelle und Richtervertretung in Bezug auf den jeweiligen Betei
ligungstatbestand hergestellt werden. Daraus folgt unter anderem ein Recht der 
Richtervertretung auf Vorlage von solchen Unterlagen, die zur sachgerechten Beu r
teilung der Personalentscheidung erforderlich sind. Hierzu zählt bei Beförderungen 
insbesondere das Besetzungsvotum des Justizministeriums. Mit der Einführung der 
Mitbestimmung bei der Einstellung von Richterinnen und Richtern auf Probe geht das 
Recht der Teilnahme einer Vertreterin oder eines Vertreters des (Bezirks-)Richterrats 
an Vorstellungs- und Eignungsgesprächen im Rahmen der Auswahlverfahren einher. 
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Berechtigt zur Teilnahme ist lediglich die Richtervertretung, die auch zur Mitbestim
mung nach § 41 Absatz 1 Nummer 1 (in Verbindung mit § 45 Absatz,1) berufen ist. 

Zu § 21 Beschlussfassung 

Die Vorschrift gilt aufgrund ihrer systematischen Stellung gleichermaßen für Richter
rat und Präsidial rat, so dass es keiner § 34 des Landesrichtergesetzes entsprechen
den besonderen Vorschrift für die Beschlussfassung des Präsidialrates mehr bedarf. 
Die Absätze 1 und 2 orientieren sich an § 33 des Landespersonalvertretungsgeset
zes. Es wird die Möglichkeit geschaffen, Beschlüsse im Umlaufve hren zu fassen; 
das Umlaufverfahren kann auch elektronisch (z.B. per E-Mail) d geführt werden. 
Zur Erleichterung der Geschäftsabläufe innerhalb der Richte 
mehr in Absatz 3 vorgesehen, dass die Richtervertretungen sich 
nung geben müssen. 

Zu § 22 Vertretung der Dienststelle 

Die Vorschrift orientiert sich an § 8 esetzes. Ab
satz 1 regelt, wer in Beteiligungsangelegenheiten zur Ve ststelle ge

ies ist neben der 
ntin oder Ge-

genüber den Richtervertretungen berechtigt un ichtet 
DienstelIenleiterin oder dem DienstelIen 
richtspräsident) und deren oder dessen 
ter (z.B. Vizepräsidentin oder Vizepräs' 
sonalangelegenheiten zuständigen Abteil 
leiter im Justizministerium ) 
nent eines Gerichts. Abs 
tungsgesetzes. 

r ständigem Vertre-
rin oder der Leiter der für Per
ilungsleiterin oder Abteilungs
ntin oder der Personaldezer

satz 4 des Landespersonalvertre-

es Landespersonalvertretungsgesetzes. Sie gilt 
Ang nheiten' der Richterräte nach § 41 sowie 

immung der Präsidialräte gemäß § 65. Maßnah-
m immu Is stärksten Form der Beteiligung unterliegen, können 

jeweiligen Richtervertretung getroffen werden (Absatz 1 
n mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten ist in drei Ab

n Ersten bildet das sogenannte Einigungsverfahren, das im 
Wesentlichen der Einleitung des Verfahrens durch die Dienststelle sowie der 
Entschließung der Richtervertretung besteht und ausschließlich auf der Ebene der 
Dienststelle stattfindet (Absatz 2). Kommt auf der örtlichen Ebene keine Einigung 
zwischen Dienststelle und Richtervertretung zustande, schließt sich regelmäßig das 
sogenannte Stufenverfahren an (Absatz 5). Im Rahmen des Stufenverfahrens soll auf 
der Ebene der übergeordneten Dienststelle eine Einigung zwischen übergeordneter 
Dienststelle und der Stufenvertretung erzielt werden. Scheitert auch dieser Eini
gungsversuch, geht die Angelegenheit auf Antrag grundsätzlich in das sogenannte 
Einigungsstellenverfahren über (Absatz 7). Die Einigungsstelle entscheidet entweder 

74 



endgültig oder beschließt in den Fällen des § 41 Absatz 1, 3 und 4 Satz 1 Nummer 2, 
7, 8, 9, 10, 12 und 13 sowie des § 65 eine - nicht bindende - Empfehlung an die in
soweit endgültig entscheidende Landesregierung (vgl. § 25). Das Mitbestimmungs
verfahren endet in beiden Fällen mit dem Beschluss der Einigungsstelle. 

Im Einzelnen: Am Einigungsverfahren, dem ersten Verfahrensabschnitt, sind die 
Dienststelle und die (örtliche) Richtervertretung beteiligt. Dienststelle ist die nach der 
Gerichts- bzw. Behördenorganisation zuständige und mithin entscheidungsbefugte 
Stelle. Die wirksame Einleitung des Mitbestimmungsverfahrens setzt den Antrag ei-
ner hierzu nach § 22 befugten Person voraus. Richterrat und Präsi rat werden ver-
treten durch eine vorsitzende Person bzw. deren Stellvertreteri Stellvertreter 
(§ 39 Absatz 2, § 59 Absatz 3). 

Die Dienststelle unterrichtet die Richtervertretung von der beabs' 
Die Richtervertretung hat der Dienststelle mit Ausnahme d 
Satz 4, zu denen auch die gemeinsamen Angelegenheiten zäh-
len, binnen zwei Wochen ihre Entscheidung mitzuteilen 
der beabsichtigten Maßnahme zustimmen, ihre Zustimmu 
len oder ihre Zustimmung verweigern. Die Maß" hme gilt igt, wenn die 

nannten Frist die 
satz 2 Satz 5). Ent

stimmungsantrag, teilt 

Richtervertretung nicht innerhalb der in A 3 und 
Zustimmung unter Angabe von Gründen sch 
scheidet die Richtervertretung nicht un 
sie der Dienststelle ihre Absicht mit, d nicht zuzustimmen. Die Maß
nahme ist dann mit dem Zi 
satz 1). Absatz 3 Satz 1 bis 

Mit dem in Absatz 4 gereg 
Rahmen seiner Aufg 
und sonstigen innerdi 
beantrage In 

rn (Absatz 3 Satz 1 Halb
erfahrensregelungen . 

itiativrechtkann der Richterrat im 
personellen, sozialen, organisatorischen 

heiten Maßnahmen bei der Dienststelle 
nur in Bezug auf die von § 41 erfassten Ange-

legenhe it nur Richterrat, nicht aber dem Präsidialrat zu. Das 
V n ist in Absatz 4 Satz 2 bis 5 näher bestimmt. Die 
o n Maßnahme zustimmen, ihre Zustimmung nur 

ihre Zustimmung verweigern. Die Dienststelle kann die 
- ohne vorherige Durchführung eines Erörterungstermins -

versagen atz 3). Entscheidet sie sich nicht unmittelbar, kann sie dem 
Richterrat m , sie beabsichtige die Verweigerung der Zustimmung; die Angele-
genheit ist dann zu erörtern (Absatz 4 Satz 4). 

Kommt auf der örtlichen Ebene keine Einigung zwischen Dienststelle und Richterver
tretung zustande, wird ein Stufenverfahren - als zweiter Verfahrensabschnitt -
durchgeführt, soweit eine Stufenvertretung gebildet wurde. Da für die Präsidialräte 
keine Stufenvertretung besteht, geht das Verfahren in den Fällen, in denen zwischen 
dem Präsidialrat und dem Justizministerium keine Einigung erzielt werden kann, auf 
Antrag eines Beteiligten unmittelbar in das Einigungsstellenverfahren über. Das Stu
fenverfahren kommt mithin nur im Rahmen der Beteiligung der Richterräte zur An-
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wendung. Stufenvertretungen sind gegebenenfalls auf Bezirksebene sowie mit den 
Hauptrichterräten für jeden Gerichtszweig (§ 31 Absatz 3) auf der Ebene des Justiz
ministeriums eingerichtet. 

Im Rahmen des Stufenverfahrens ist zwischen einer beabsichtigten Maßnahme der 
Dienststelle einerseits und einer vom Richterrat beantragten Maßnahme andererseits 
zu differenzieren: 

Verweigert der Richterrat seine Zustimmung zu einer von der Dienststelle beabsich
tigten Maßnahme endgültig, kann die Dienststelle die Angelegenheit der im Verwal
tungsaufbau übergeordneten Stelle übergeben (Absatz 5 Satz 1) 
te Stelle ist, richtet sind nach den §§ 1 ff. des Justizgesetzes 
Die Dienststelle hat den bei ihm gebildeten Richterrat über die 
ten (Absatz 5 Satz 5). Für die Einleitung und Durchführung des 
ten die Absätze 2 und 3 entsprechend (vgl. Absatz 5 Satz 2). 
Stufenverfahren auf der überörtlichen Ebene in gleicher W 
das Einigungsverfahren auf örtlicher Ebene. Einigen si 
und Stufenvertretung, ist das Mitbestimmungsverfahren 

u unterrich
hrens gel

ass das 

. Kommt es 
zu keiner Einigung, hängt das weitere Verfahren n ab, 
geordnete Dienststelle mit einer Stufen ah 
Ebene dieser weiteren übergeordneten Dien 
durchgeführt (Beispiel: Die Maßnahme 
den; mit dem Bezirksrichterrat besteht 

ein weitere über
IIs wird auf der 

) Stufenverfahren 
cht durchgeführt wer-

desgericht; ein weiteres Stuf nve 
da bei diesem der Hauptric 
ren übergeordneten Dienstst 
in das Einigungsstellen 
(Beispiel: Die Maßnah 

nvertretung bei dem Oberlan
inisterium durchzuführen, 

. Fehlt es hingegen an einer weite-
ein vertretung, geht die Angelegenheit 

wenn h erfür die Voraussetzungen erfüllt sind 
histerium durchgeführt werden). 

Kommt ein 
de, kan 
Satz 

Richterrat beantragte Maßnahme nicht zustan-
nhe nfalls der Stufenvertretung vorlegen (Absatz 5 

des Stufenverfahrens gilt Absatz 4 entsprechend (vgl. 
übergeordnete Dienststelle und Stufenvertretung, ist 

itert eine Einigung (gegebenenfalls nach Durchführung 
hrens), geht die Angelegenheit in das Einigungsstellenver

r die Voraussetzungen erfüllt sind. 

Das Einigung enverfahren - der dritte Verfahrensabschnitt - wird vor der beim 
Justizministerium eingerichteten Einigungsstelle durchgeführt (Absatz 7). Die Eini
gungsstelle entscheidet entweder endgültig oder gibt eine Empfehlung an die endgül
tig entscheidende Stelle ab (Absatz 7 Satz 3). Trifft die Einigungsstelle eine endgülti
ge EntSCheidung, endet das Mitbestimmungsverfahren mit der Beschlussfassung. 
Gibt die Einigungsstelle eine für die endgültig entscheidende Stelle nicht bindende 
Empfehlung ab, endet das Mitbestimmungsverfahren mit dem empfehlenden Be
schluss der Einigungsstelle. Die Fälle, in denen die EntSCheidung der Einigungsstelle 
auf eine bloße Empfehlung beschränkt ist, sind in Absatz 7 Satz 3 genannt. 
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Absatz 7 Satz 4 bis 9 enthält Regelungen zur Sicherstellung des Letztentscheidungs
rechts der Landesregierung bei Maßnahmen, die im Einzelfall wegen ihrer Auswir
kungen auf das Gemeinwesen wesentlicher Bestandteil der Regierungsgewalt sind. 
Nach Absatz 7 Satz 4 können die beteiligten Dienststellen die nach § 25 zuständige 
Landesregierung anrufen, wenn über die Maßnahme, die wegen ihrer Auswirkungen 
auf das Gemeinwohl wesentlicher Bestandteil der Regierungsgewalt sein kann, durch 
bindenden Beschluss der Einigungsstelle entschieden wurde. Die Landesregierung 
trifft sodann die Entscheidung, ob der Beschluss der Einigungsstelle nur empfehlen
den Charakter hat, weil die Maßnahme auf Grund ihrer Auswirkun en auf das Ge
meinwohl wesentlicher Bestandteil der Regierungsgewalt ist 7 Satz 6). In 
diesem Fall entscheidet die Landesregierung abschließend. V 
gierung das Vorliegen dieser Voraussetzungen, verbleibt es . n 
beim Beschluss der Einigungsstelle. 

Unter den Voraussetzungen des Absatzes 8 hat die keit, 
auch vorläufige Regelungen zu treffen. 

Zu § 24 Einigungsstelle 

Beim Justizministerium wird eine Einigungsstell 
Dauer der Wahlperiode der Richter- und \JI.~IQI."; 

Gremium für die 
en eingerichtet. Die 
'um oder von den 

r vom Hauptrichterrat, vom 
wird .. Die Einigungsstelle ist 

Einigungsstelle wird tätig, wenn sie en 
dort bestehenden zuständigen Vertretu 
Hauptstaatsanwaltsrat oder . dia 
damit - ebenso wie im La 
Landespersonalvertretungsg 

gs etz (§ 67 Absatz 1 und 9 des 
. für Angelegenheiten aller Haupt

richterräte, aller Präsidialrate satz 1 des Hauptstaatsanwaltsrats. 
iktfälle bei Beteiligung des Präsidialrats Die Einigungsstelle wi 

gebildet, in der mit d 
ist jedoch lem 
Mi gsange 
E hrt 

rung. 

rstä ung zu verhandeln ist. Der Einigungsstelle 
legenheiten und damit auch und gerade in den 

iten Präsidial rates nach § 65 eine abschließende 
23 Absatz 7 Satz 3). In diesen Angelegenheiten be
hlung an die nach Maßgabe des Artikels 58 der Ver

rhein-Westfalen endgültig entscheidende Landesregie-

besteht aus der vorsitzenden Person, ihrer Stellvertreterin oder 
r sowie jeweils drei von dem Justizministerium und der betroffenen 

Vertretung benannten Beisitzerinnen oder Beisitzern. Das Justizministerium sowie 
alle nach diesem Gesetz gebildeten Vertretungen sollen sich zu Beginn einer Wahl
periode auf die vorsitzende Person und ihre Stellvertreterin oder ihren Stellvertreter 
einigen. Für den Fall, dass hinsichtlich dieser Personen keine Einigung erzielt wer
den kann, können das Justizministerium oder eine Vertretung nach Absatz 1 Satz 4 
eine Entscheidung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtages herbeifüh
ren. Die Präsidentin oder der Präsident des Landtages wurde als entscheidende 
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Person gewählt, weil sie oder er weder der Landesregierung noch der Judikative an
gehört. 

Die Beisitzerinnen und Beisitzer werden demgegenüber anlassbezogen, d.h. für das 
jeweilige Einigungsstellenverfahren bestellt. Um bei den Mitgliedern der Einigungs
steIle die erforderliche Sachkunde zu gewährleisten, müssen die vom Justizministeri
um vorgeschlagenen Beisitzerinnen und Beisitzer Bedienstete im seinem Geschäfts
bereich und die von den Richtervertretungen vorgeschlagenen Personen Richterin
nen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte in Geltungsbereich dieses 
Gesetzes sein. 

Die Beisitzerinnen und Beisitzer der Richtervertretung werden 
des Hauptrichterrates von diesem benannt; in Angelegenheite 
obliegt es dem Präsidialrat, die Beisitzerinnen und Beisitzer zu 
stellt Absatz 8 klar, dass es dem jeweiligen Hauptrichterrat -
lichen Richterrat oder dem Bezirksrichterrat - obliegt, die i 
und Absatz 3 geregelten Befugnisse auch dann auszu·· 
heiten nachgeordneter Stufen des Geschäftsbereiches 
anwaltsvertretungen über § 47 Absatz 1 entsp d. 

Zu § 25 Letztentscheidungsrecht 

und 4 
um Angelegen

r die Staats-

Die Vorschrift entspricht § 68 des Land 
§ 23 Absatz 7 Satz 3 entscheidet die E 
beschließt eine Empfehlu 

esetzes. In Fällen des 
nicht abschließend, sondern 
entscheidende Landesregi e-

rung. 

Die Vorschrift orie 
kungspfli 
Maßnah 

a 
wirku 
gen die 
Frist von 
satz 2 Satz 1). 

personalvertretungsgesetzes . Mitwir-
uss die Dienststelle vor der Durchführung der 

erörtern (Absatz 1 Satz 1). 

Handlungspflichten der Richtervertretung und den dar
er Dienststelle. Über die von der Dienststelle zur Mit
hat die Richtervertretung zu entscheiden. Werden ge

Ile zur Mitwirkung gestellte Maßnahme nicht innerhalb einer 
Einwendungen erhoben, gilt die Maßnahme als gebilligt (Ab-

Stimmt die Richtervertretung der Maßnahme nicht zu, sondern erhebt Einwendun
gen, muss sie die Gründe hierfür mitteilen (Absatz 2 Satz 2). Der Dienststelle obliegt 
es dann zu prüfen, ob sie in Ansehung dieser Einwendungen an der Maßnahme 
festhalten will. Beabsichtigt die Dienststelle den Einwendungen der Richtervertretung 
nicht zu entsprechen, ist sie verpflichtet, der Richtervertretung dies unter der Angabe 
von Gründen schriftlich mitzuteilen (Absatz 2 Satz 4 ). 

Hat die Dienststelle der Richtervertretung mitgeteilt, den Einwendungen nicht bzw. 
nicht in vollem Umfang zu entsprechen, kann die Richtervertretung nach Absatz 3 
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eine Entscheidung der übergeordneten Dienststelle, bei der eine Stufenvertretung 
besteht, beantragen. Für die Einleitung und Durchführung des sich anschließenden 
Stufenverfahrens bestimmt Absatz 3 Satz 2, dass die übergeordnete Stelle nach 
Verhandlung mit der bei ihr bestehenden Stufenvertretung entscheidet. Kommt es 
zwischen der übergeordneten Dienststelle mit einer Stufenvertretung zu keiner Eini
gung und fehlt es an einer weiteren übergeordneten Dienststelle mit einer Stufenver
tretung, ist die Entscheidung der Dienststelle endgültig. Ist eine weitere übergeordne
te Dienststelle mit einer Stufenvertretung vorhanden, kann die Stufenvertretung eine 
Entscheidung dieser Dienststelle beantragen, damit dort ein weiteres Stufenverfah
ren durchgeführt wird. Für dieses Verfahren finden die Regelu r das erste Stu
fenverfahren Anwendung. 

Da dem Präsidialrat keine Angelegenheiten zur Mitwirkung 
Vorschrift ausschließlich für den Richterrat. 

Zu § 27 Dienstvereinbarungen 

Die Vorschrift entspricht § 70 des Landespersonalvertretu 

Zu § 28 Umsetzung von Maßnahmen durch d 

Die Vorschrift entspricht § 71 des Landespe 

Zu § 29 Kosten 

Die Vorschrift entspricht § 1 

Zu § 30 Rechtsweg 

Die Vorschrift orientiert s 
und weist Rechtsstreiti 

79. des Landespersonalvertretungsgesetzes 
ng oder Tätigkeit der Richtervertretungen 

1 Satz 1). Die genannten Rechtsstreitigkeiten 
ach den Vorschriften des Arbeitsgerichtsgeset

ren (§§ 80 ff. des Arbeitsgerichtsgesetzes) zu ent-
9 Absatz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes ist eine Pro

Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt entbehrlich, da 
Is auch die Richter- und Staatsanwaltsvertretungen - die 

d ausnahmslos mit Personen mit Befähigung zum Richteramt 
besetzt - üb Ichende Rechtskunde und Sachverstand verfügen. Zu beachten 
bleibt das Vert ngsverbot für Richterinnen und Richter als Bevollmächtigte vor 
dem Gericht, dem sie angehören (§ 89 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 Absatz 5 des 
Arbeitsgerichtsgesetzes ). 

In Absatz 2 macht der Gesetzgeber von seiner durch § 187 Absatz 2 der Verwal
tungsgerichtsordnung eröffneten Möglichkeit Gebrauch, für das Gebiet des Personal
vertretungsrechts eigene Vorschriften über die Besetzung und das Verfahren der 
Verwaltungsgerichte bzw. des Oberverwaltungsgerichts zu erlassen. Die Rechtsstrei
tigkeiten aus der Bildung oder Tätigkeit der Richtervertretungen werden den nach 
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dem Landespersonalvertretungsgesetz zu bildenden Fachkammern und Fachsena
ten zugewiesen, so dass die Parallelität der Regelungen des Landespersonalvertre
tungsgesetzes und des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes auch in der 
Rechtsprechung durch eine Bündelung der Verfahren in Fachkammern und Fachse
naten gewährleistet bleibt. Abweichend von § 80 Absatz 2 des Landespersonalver
tretungsgesetzes müssen die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter Berufsrichte
rinnen oder Berufsrichter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte oder sonstige Be
dienstete der Landesjustizverwaltung sein. Absatz 2 Satz 2 regelt, wie die Berufung 
der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter erfolgt. Nach welchen Vorschriften sich 
deren Berufung und Stellung richtet, bestimmt Absatz 2 Satz 3. 

Absatz 3 bestimmt, dass bei Rechtsstreitigkeiten aus der geme 
von Richter- oder Staatsanwaltschaftsrat und Personalrat die V 
des § 79 Absatz 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes 
der Besetzung des § 80 des Landespersonalvertretu l\"fv ... 4 ..... ~.'" 

gemeinsamen Angelegenheiten, von denen nur die Ri 
tungen betroffen sind, sind Rechtsstreitigkeiten nach de 
zes, also nach den Absätzen 1 und 2, zu entscheid 

Kapitel 2 Richter- und Staatsanwaltsrat 

Abschnitt 1 Richterrat 

Zu § 31 Bildung der Ri 

Beteiligung 
rschriften 
Gericht in 

Die Vorschrift entspricht § 1 
mit weniger als vier Wahlbe 

\"fV .. ~v .. ~:..vv. Amts- und Arbeitsgerichte 

der Gerichtsorganisati 
fassungsgesetzes ) fü 
geordnet. 

it Rücksicht auf die Besonderheiten 
§ 22b Absatz 1 und 2 des Gerichtsver

terräte dem übergeordneten Gericht zu-

es Landesrichtergesetzes. 

Wesentlichen § 17 des Landesrichtergesetzes. Die 
hauptamtliche ndung nach Absatz 2 Satz 1 setzt voraus, dass die Richterinnen 
und Richter mit mindestens der Hälfte ihrer Arbeitskraft eingesetzt sind. Die neu auf
genommene Regelung in Absatz 2 Satz 2 entspricht § 10 Absatz 3 Buchstabe c des 
Landespersonalvertretungsgesetzes. Maßgeblich ist insoweit der Wahltag (Liegt der 
Beginn der Beurlaubung am Wahltag noch nicht länger als 18 Monate zurück, blei
ben die Richterinnen und Richter auch dann wahlberechtigt, wenn die Beurlaubung 
insgesamt länger als 18 Monate dauern wird.). Der in Absatz 2 Satz 2 verwendete 
Begriff "Beurlaubung" ist als Oberbegriff zu verstehen; zu den erfassten Beurlaubun
gen zählt demnach auch eine Elternzeit, soweit nicht während der Elternzeit eine 
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Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird. Absatz 2 Satz 3 bis 5 betriff die Abordnung von 
Richterinnen und Richtern auf Lebenszeit oder Zeit; berücksichtigt werden nunmehr 
auch die Abordnungen an eine Staatsanwaltschaft; bei Abordnungen von Richterin
nen und Richtern auf Probe oder kraft Auftrags gelten die Sonderregelungen in den 
Absätzen 5 und 6. 

Absatz 3 wird um eine § 11 Absatz 2 Buchstabe c des Landespersonalvertretungs
gesetzes entsprechende Bestimmung zum Verlust der Wählbarkeit bei einer Beur
laubung ohne Dienstbezüge ergänzt (Richterinnen und Richter, die am Wahltag be
reits seit mehr als sechs Monaten beurlaubt sind, sind wahl aber nicht 
wählbar; sind sie am Wahltag hingegen noch keine sechs Mona 
sowohl wahlberechtigt als auch wählbar.). 

Absatz 4 ist dahingehend ergänzt worden, dass Richterinnen u 
aus dem Richterrat ausscheiden, wenn sie das Amt niederle 
spricht der gängigen Praxis, die in diesen Fällen bislang § 
des Landespersonalvertretungsgesetzes entsprechend 

Werden Richterinnen oder Richter auf Probe oder kraft 
Gericht verwendet (§§ 13 und 16 des Deutschen terg 
mäß Absatz 2 Satz 1 die Wahlberechtigung her" 
Ausscheiden und erwerben die Wahlberechtig 
Dienstantritt; wählbar sind sie bei dem n 
Satz 1. Für die Verwendung bei einer 

auch dann 
ng ent

be c 

verlieren sie ge
Gericht mit ihrem 

schaft enthalten die Abs 
rinnen und Richter auf 
Landespersonalvertretunnc:-no 
bei einer Verwaltungsbe .. 
sie in Anlehnung an 
hier erst d wähl 
Verwalt 

dervorschriften für Richte
Abweichend von § 10 Absatz 2 des 
reits mit Beginn ihrer Verwendung 

ng wahlberechtigt; gleichwohl sind 
despersonalvertretungsgesetzes auch 

Wahltag seit mehr als sechs Monaten bei der 
rden (Absatz 5). Entsprechendes gilt für eine 

oder eines Richters auf Probe oder kraft Auftrags bei 
tz 6). Die Absätze 5 und 6 erfassen die Verwendung 

e oder einer Staatsanwaltschaft unabhängig davon, ob 
nstleistungsauftrag oder einer Abordnung beruht. 

Die bisher i atz 5 Satz 4 des Landesrichtergesetzes enthaltene Regelung, 
wonach die Ivertretung in Personalangelegenheiten einer Richterin oder ei-
nes Richters nicht zu beteiligen ist, entfällt. Bislang war eine Beteiligung des Richter
rates in Personalangelegenheiten nicht vorgesehen. Nach der mit diesem Gesetz 
eingeführten Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten besteht für die in § 17 
Absatz 5 Satz 4 des Landesrichtergesetzes enthaltene Regelung keine sachliche 
Rechtfertigung mehr. In den Fällen einer Abordnung von Richterinnen und Richtern 
auf Lebenszeit oder auf Zeit an eine Verwaltungsbehörde oder eine Staatsanwalt
schaft sowie in den Fällen einer Verwendung von Richterinnen und Richter auf Probe 
oder kraft Auftrags bei einer Verwaltungsbehörde oder .einer Staatsanwaltschaft sind 
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zukünftig daher die Personalvertretung bzw. der Staatsanwaltsrat auch in Personal
angelegenheiten der betreffenden Richterin oder des betreffenden Richters zu betei
ligen, soweit die Maßnahme von der jeweiligen Dienststelle ergriffen wird. 

Zu § 34 Wahlvorschläge 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 18 des Landesrichtergesetzes. Ergän
zend wird in Absatz 2 Satz 2 geregelt, dass die von einer an dem Gericht vertretenen 
Berufsorganisation eingereichten Wahlvorschläge von einer von ihr beauftragten 
Person unterzeichnet sein müssen. Diese Regelung entspricht 16 Absatz 7 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes. Die Beauftragung muss s' ntweder unmit-
telbar aus der Satzung der Berufsorganisation ergeben oder du tzungsmä-
ßigen Organe ausgesprochen worden sein. 

Zu § 35 Allgemeine Wahlgrundsätze 

Die Vorschrift entspricht § 18a des Landesrichterg"",~~,,,,,-,,,,,.qj" 

Zu § 36 Wahlvorstand 

Die Vorschrift entspricht § 18b des Landesrichte 

Zu § 37 Wahlordnung 

Die Vorschrift entspricht § 18c des Land 

Zu § 38 Eintritt der Ersatz 

Die Vorschrift entspricht § 19 

Zu § 39 Vertretung 

Landespersonalvertretungsgesetzes. 

Di despersonalvertretungsgesetzes angelehnt. Abwei-
es Landespersonalvertretungsgesetzes hat die DienststeI

los zweimal im Jahr über die Haushaltsplanung und die 
wi ung zu unterrichten, da die Bildung eines Wirtschaftsaus-
schusses Gesetz nicht vorgesehen ist. Nach Absatz 2 können Dienst-
stelle und zudem einvernehmlich auf die gemeinschaftliche vierteljährliche 
Besprechung verzichten. 

Zu § 41 Mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten 

Der Katalog der Mitbestimmungstatbestände in Personalangelegenheiten orientiert 
sich an § 72 Absatz 1 Satz 1 des Landespersonalvertretungsgesetzes und ist um 
einzelne, den Personalangelegenheiten zuzuordnende Tatbestände des § 72 Ab
satz 3 des Landespersonalvertretungsgesetzes sowie weitere, im Landespersonal
vertretungsgesetz nicht vorgesehene, auf Grund der Besonderheiten der Dienstver-
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hältnisse der Richterinnen und Richter erforderliche Tatbestände, ergänzt. Zugleich 
wird auf die Übernahme solcher Mitbestimmungstatbestände verzichtet, die auf 
Grund der Besonderheiten dieser Dienstverhältnisse keine Relevanz oder keinen 
Anwendungsbereich für Richterinnen und Richter haben. 

Der Tatbestand des § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Landespersonalvertre
tungsgesetzes reduziert sich danach in § 41 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 auf die Ein
stellung. Hierunter ist bei Richterinnen und Richtern die erstmalige oder wiederholte 
Ernennung zur Begründung eines Richterverhältnisses im Land Nordrhein-Westfalen 
zu verstehen. Eine Mitbestimmung bei der Zuweisung eines latzes nach Be-
endigung eines Urlaubs und der Rückkehr aus der Elternzeit ist g auf Richte-
rinnen und Richter auszuschließen, da die - der Umsetzung bare - Ent-
scheidung durch das Präsidium getroffen wird. Eine Mitbestim 
gerung der Probezeit hat in Bezug auf Richterinnen und 
dungsbereich, da Richterinnen und Richter auf Probe keine 
Beamtenstatusgesetzes und des Landesbeamtenl"ll:l~t:l.t"7~'~ 

§ 12 Absatz 2 des Deutschen Richtergesetzes keine 
vorsieht. 

Ergänzt wird der Katalog des § 72 Absatz 1 
gesetzes in § 41 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 

nalvertretungs
zur Richterin oder 

Richtern an die "Le-zum Richter auf Lebenszeit. Auf Grund 
benszeiternennung" geknüpften weiteren 
nahme mitbestimmungspfl 
weigerung" oder "Ablehnun 
Richters auf Probe nicht 
Nummer 2 erfasst wird; 
Entlassung nach § 41 

Status soll auch diese Maß
merken bleibt, dass die "Ver-

nennung" einer Richterin oder eines 
tim tbestand des § 41 Absatz 1 Satz 1 

mung besteht hier allerdings mit Blick auf die 
er7. 

en (§ 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Lan
Aufgabe des Präsidialrats, so dass der Tatbe-

1 Nummer 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes 
s § 41 übernommen wird. 

esrichtergesetzes vorgesehene Beteiligung des Präsidial
eines anderen Richteramts mit geringerem Endgrundgehalt 

ng infolge Veränderung der Gerichtsorganisation (§ 32 des 
Deutschen rgesetzes) wird als Mitbestimmungstatbestand in § 41 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 dem Richterrat zugewiesen. 

Um jegliche Form von Beförderungskonkurrenzen zu erfassen, erstreckt sich die Mit
bestimmung des Präsidialrats in gleicher Weise wie auf die Übertragung eines Rich
teramtes mit höherem Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamtes auf die Verset
zung einer Richterin oder eines Richters in einem Amt mit höherem Endgrundgehalt 
als dem eines Eingangsamtes. Entsprechend verbleibt in der Zuständigkeit des Rich
terats die Versetzung von Richterinnen und Richtern im Eingangsamt. Erfasst wird 
vom Tatbestand des § 41 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 auch die bisher in § 32 des 
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Landesrichtergesetzes vorgesehene Beteiligung bei der Versetzung im Interesse der 
Rechtspflege (§ 32 des Deutschen Richtergesetzes). 

Eine Mitbestimmung bei einer Umsetzung (§ 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 des Lan
despersonalvertretungsgesetzes) ist in Bezug auf Richterinnen und Richter auszu
schließen. Zwar stellt die Verteilung der richterlichen Geschäfte eine organisatorische 
Maßnahme dar, die einer beamtenrechtlichen Umsetzung entspricht oder vergleich
bar ist. Die Entscheidung wird jedoch durch das Präsidium getroffen und ist sonach 
einer Mitbestimmung durch den Richterrat entzogen. Bei der Betrauung einer Richte-
rin oder eines Richters mit Verwaltungsaufgaben wird der Aufgabe . ch der Rich-
terin oder des Richters zunächst erweitert, ohne dass der alte osten" jedoch 
verändert wird. Eine Veränderung des alten "Dienstpostens" e r Regel erst 
durch eine Reduktion der Aufgaben in der Rechtsprechung im er Verände-
rung der Geschäftsverteilung. Anzumerken bleibt, dass die B Richterin 
oder eines Richters mit Aufgaben der Gerichtsverwaltung stand 
ausgestaltet wird (vgl. § 43 Absatz 1 Nummer 1). 

Die Abordnung und Zuweisung ist nach § 41 Absatz 1 S abweichend 
von § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 des Land 
einer Dauer von sechs Monaten mitbestimmu 
len Personaleinsatz zu ermöglichen. Die Sch 

setzes erst ab 
stig einen flexib

er Richterinnen und 
geringer, als eine Ab-Richter ist im Vergleich zu Beamtinnen 

ordnung nach § 37 Absatz 1 des Oe 
rinnen und Richtern auf Le ..... or"lC''''7,O'~ 

,,,",,,,.;J\JU;"\J..;J jedenfalls bei Richte
it deren Zustimmung zulässig 

ungstatbestand auch Abordnungen ist. Ungeachtet dessen e 
und Zuweisungen etwa von 
bordnungen. Nicht erfasst 
rinnen und Proberichte 

teri Proberichter sowie etwaige Teila-
e en Dienstleistungsaufträge der Proberichte

iterhin keiner Beteiligung. 

möglich ist. 

r 10 des Landespersonalvertretungsgesetzes 
ung bei r Weiterbeschäftigung von Beamtinnen und Be-

inaus bedarf es in Bezug auf Richterinnen und Richter 
er Möglichkeit des Hinausschiebens des Eintritts in 

,1(, ........ ''''''''''" 3, anders als nach § 32 Absatz 1 des Landesbeam
er Anspruch ausgestaltet ist und das Hinausschieben des 

nd durch die dienstvorgesetzte Stelle im Sinne des § 32 Ab
mtengesetzes in Bezug auf Richterinnen und Richter nicht 

In den Katalog der Mitbestimmungstatbestände in Personalangelegenheiten wird als 
§ 41 Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 aus § 72 Absatz 4 Satz 1 Nummer 15 des Landes
personalvertretungsgesetzes die Mitbestimmung bei Erlass, Änderung oder Aufhe
bung von Beurteilungsrichtlinien übernommen. 

Aus dem Katalog der Mitbestimmungstatbestände des § 72 Absatz 2 des Landes
personalvertretungsgesetzes werden in § 41 Absatz 2 nur die Nummern 1 und 4 
übernommen. Die weiteren Mitbestimmungstatbestände in sozialen Angelegenheiten 
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haben in Bezug auf Richterinnen und Richter keine Relevanz (§ 72 Absatz 2 Num
mer 2 und 3 des Landespersonalvertretungsgesetzes) oder keinen Anwendungsbe
reich (§ 72 Absatz 2 Nummer 5 des Landespersonalvertretungsgesetzes). 

Der Katalog der Mitbestimmungstatbestände in Rationalisierungs-, Technologie- und 
Organisationsangelegenheiten wird unverändert aus § 72 Absatz 3 des Landesper
sonalvertretungsgesetzes übernommen. 

Bei der Übernahme des Kataloges der Mitbestimmungstatbestände des § 72 Ab
satz 4 des Landespersonalvertretungsgesetzes in § 41 Absatz 4 wurde auf solche 
Tatbestände verzichtet, die in Bezug auf Richterinnen und Ri 
(§ 72 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Landespersonalvertretun 
nen Anwendungsbereich (§ 72 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 2, 5, 
ve 3 und 4, 19 und 20 des Landespersonalvertretungsges 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 21 des Landespersonalvertretu 
Mitbestimmungstatbestand bezüglich der "Aufstellung von 
zeitmodellen" wird übernommen, da er auch für den ri 
Blick auf Arbeitszeitmodelle wie Teilzeit, Jahresfreistellu 
vant werden kann. Werden hierzu Grundsätze für Siche 
ßigen Verwaltungspraxis aufgestellt, ist die Ri ng 

Zu § 42 Mitwirkungspflichtige Angeleg 

keine Relevanz 
) oder kei-

14 Alternati
Der in § 72 

thaltene 

ubung - rele
ner gleichmä

iligen. 

Der Katalog der Mitwirkungstatbestände 
vertretungsgesetzes. Verzi 
des § 73 Nummer 2, 3, 7 u 

an § 73 des Landespersonal
Übernahme der Tatbestände 

sonalvertretungsgesetzes, da diese 
für Richterinnen und Richter n. Eine Mitwirkung bei der Stellen

despersonalvertretungsgesetzes) ist mit ausschreibung (§ 73 N 
Blick auf die regelm 
rinnen und ter 

r Ausschreibung von Stellen für Richte
Iblatt nicht sinnhaft. Der Tatbestand des § 73 
ngsgesetzes hat keinen Anwendungsbereich, 

ung der Gerichte und Staatsanwaltschaften unmittelbar 
ein-Westfalen geregelt wird. In gleicher Weise haben 

Nummer 7 (Mitwirkung bei Maßnahmen zur Beschäfti
rkung bei grundlegenden Änderungen von Arbeitsab

nalvertretungsgesetzes keinen Anwendungsbereich. 

gspflichtige Angelegenheiten 

Der Katalog der Anhörungstatbestände wird im Wesentlichen unverändert aus § 75 
Absatz 1 des Landespersonalvertretungsgesetzes übernommen. Verzichtet wird auf 
die Anhörung bei der Vorbereitung der Entwürfe von Bewertungsplänen (§ 75 Ab
satz 1 Nummer 1 des Landespersonalvertretungsgesetzes), da diese für Richterin
nen und Richter keine Relevanz hat. Ergänzt wird der Katalog um die Anhörung bei 
der Betrauung einer Richterin oder eines Richters mit Aufgaben der Gerichtsverwal
tung. 
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Zu § 44 Bezirks- und Hauptrichterräte 

Die Vorschrift entspricht § 19a des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 45 Beteiligung der Stufenvertretung 

Absatz 1 entspricht § 78 Absatz 1 des Landespersonalvertretungsgesetzes. Die Be
teiligungsbefugnis des Richterrates bzw. der Stufenvertretung folgt der Entschei
dungsbefugnis der Dienststelle. Betrifft beispielsweise eine beabsichtigte Maßnahme 
der Mittelbehörde ausschließlich die bei ihr tätigen Richterinnen und Richter, ist der 
bei der Mittelbehörde gebildete örtliche Richterrat zu beteiligen. idet die Mit-
telbehörde hingegen über die Angelegenheiten von Richterinne Richtern eines 
nachgeordneten Gerichts, ist die Stufenvertretung (Bezirks beteiligen. 
Gleiches gilt für eine Maßnahme, die sämtliche Richterinnen u r des Ge-
schäftsbereichs der Mittelbehörde in gleicher Weise betrifft. 

Bei vertikalen Versetzungen im Eingangsamt oder Abordnu richt 
an ein übergeordnetes Gericht) ist, da die Belange Ge 
neben der Stufenvertretung auch der örtliche Richterrat 
zu beteiligen. Dies gilt für.die umgekehrte Konstel n entsp 

Die Absätze 2 und 3 entsprechen § 78 Abs lae~~oersonalvertre-

tungsgesetzes. 

Zu § 46 Bildung und Zus 

Absatz 1 bestimmt, dass bei 
waltschaften jeweils ö 
Generalstaatsanwal 
Hauptsta 

haften und den Generalstaatsan
und als Stufenvertretungen bei den 

;:);:)lc::aal\:)anwaltsräte gebildet werden bzw. ein 
inisterium. 

rtlichen Staatsanwaltsräte in Absatz 2 Satz 1 orientiert 
den Vorschrift. des § 32 Absatz 1; die Anzahl der 

~1'~:~~1'~~~nwaltsrats entspricht der der Bezirksrichterräte der "an
I. § 32 Absatz 2). 

er des Hauptstaatsanwaltsrats bleibt unverändert bei dreizehn 
Mitgliedern; d der bisherigen Anzahl der Mitglieder des HauptpersonaI
rates der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Bei der Festlegung der Anzahl wur
de berücksichtigt, dass der Hauptstaatsanwaltsrat nicht nur die Aufgaben der Haupt
richterräte zu bewältigen hat, sondern ihm zudem die Aufgaben der Präsidialräte zu
gewiesen sind. Bei den in Absatz 3 Satz 2 genannten Maßnahmen - und nur bei die
sen - wird der Vorsitz des Hauptstaatsanwaltsrats - in Anlehnung an die Regelun
gen in anderen Bundesländern - wie beim Präsidialrat von einer Behördenleiterin 
oder einem Behördenleiter geführt, die oder der von den Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten nach den Grundsätzen der Personenwahl gesondert gewählt wird. 
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Die nach § 39 Absatz 1 gewählte vorsitzende Person des Hauptstaatsanwaltsrates 
ist in diesen Fällen "einfaches Mitglied" des Hauptstaatsanwaltsrates, der in dieser 
Konstellation aus vierzehn Personen besteht. Klarstellend bleibt anzumerken, dass 
die Leiterinnen und Leiter einer Staatsanwaltschaft gemäß § 47 Absatz 1 in Verbin
dung mit § 30 Absatz 2 Satz 1 zwar für den Staatsanwaltsrat wahlberechtigt, nach 
§ 47 Absatz 1 in Verbindung mit § 30 Absatz 3 Satz 2 allerdings nicht für diesen 
wählbar sind; dies gilt gemäß § 47 Absatz 1 in Verbindung mit § 44 auch für den Be
zirks- und Hauptstaatsanwaltsrat. Außerdem wird durch Absatz 3 Satz 4 klargestellt, 
dass die nach Satz 3 gewählte Leiterin oder der nach Satz 3 gewählte Leiter einer 
Staatsanwaltschaft außerhalb des Regelungsbereichs des 3 Satz 2 kein 
Mitglied des Hauptstaatsanwaltsrates ist und daher bei der Wah 47 Absatz 1 
in Verbindung mit § 39 Absatz 1 ("wählt aus seiner Mitte") weder 
wählbar ist. 

Zu § 47 Geltung der Vorschriften über den Richterrat 

Nach Absatz 1 gelten für den Staatsanwaltsrat und die' 
die Vorschriften über den Richterrat entsprechend. Ist der 
den bei Richterinnen und Richtern dem Präsidial ben befasst, 
finden die Vorschriften über den Präsidialrat 

Absatz 2 stellt klar, dass die Richterinne 
die bei einer Staatsanwaltschaft verwe 
Staatsanwälten im Sinne der §§ 4 nd 
und Richter auf Lebenszeit 
sind. Lediglich soweit es um 
sie nach § '33 Absatz 2 Satz 5 

dung. 

e oder kraft Auftrags, 
zu den Staatsanwältinnen und 

. es gilt nicht für Richterinnen 
el atsanwaltschaft abgeordnet 
g zum Staatsanwaltsrat geht, gelten 
nen oder Staatsanwälte. 

de des Staatsanwaltsrates. Die Mitbe
in Verbindung mit § 41 gelten uneinge-

on Itinnen und Staatsanwälten erfolgt in Nord-
ng in das Amt einer Richterin oder eines Richters auf 

47 Absatz 1 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Satz 1 
pflichtig. Mit Blick auf diese Besonderheit ist auch die 

benszeiternennung von Staatsanwältinnen und Staatsan-
1 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ange

benszeiternennung ein Wechsel von einem Richterverhältnis in 
ein Beamten Itnis verbunden ist und ein solches damit erstmalig begründet wird. 
Absatz 3 führt in Ergänzung zu den nach § 47 Absatz 1 in Verbindung mit § 41 gel
tenden Mitbestimmungstatbeständen weitere Tatbestände auf, die mit Blick auf die 
Besonderheiten des Dienstverhältnisses von Richterinnen und Richtern in den Best
immungen über die Richterräte abweichend oder nicht geregelt sind. Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 entspricht § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Landespersonalvertre
tungsgesetzes, Nummer 2 entspricht der für Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 
bislang in § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes 
geregelten Beförderung, die Nummern 3 und 4 entsprechen § 72 Absatz 1 Satz 1 
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Nummer 5 des Landespersonalvertretungsgesetzes und Nummer 5 entspricht § 72 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 des Landespersonalvertretungsgesetzes. 

Absatz 4 entspricht § 43 Absatz 1 des Landespersonalvertretungsgesetzes. 

Absatz 5 stellt klar, dass auch in den in Absatz 3 Satz 1 genannten Personalangele
genheiten ein Letztentscheidungsrecht der Landesregierung besteht. 

Abschnitt 3 Gemeinsame Angelegenheiten 

Zu § 48 Beteiligung an gemeinsamen Angelegenheiten 

Die Vorschrift hält an der gemeinsamen Beteiligung von Richte 
fest und knüpft in den Absätzen 1 bis 3 - unter Einbeziehung d 
- an die Regelungen des § 20 des Landesrichtergesetzes an 
dass - wie bisher - bei gemeinsamen Angelegenheiten zu d 
stimmte Anzahl von Vertreterinnen und Vertretern der Richter

sanwaltsrats 
atz.1 folgt, 

ine be
Itsräte 

"hinzutreten". Beratung und Beschlussfassung des de 
bestimmen sich nach den Vorschriften des Landespersona etu .. esetzes. Den 

. Die in Absatz 2 Vorsitz führt demzufolge die vorsitzende Person ~ Perso 
geregelte Zusammensetzung des um Mitglied hterr rweiterten Perso

es und gibt damit die 
Quo e des § 20 Absatz 2 des 

auf die wahlberechtigten .Mit
'den Quotienten gelten die all

einer Mindestrepräsentanz der Mit
icht § 53 Absatz 2 Satz 2 des Deut
nalvertretungsrecht üblichen "Grup

nalrats folgt § 53 Absatz 2 Satz 1 des Deutsche 
- von der Rechtsprechung beanstandet 
Landesrichtergesetzes auf. Abgestellt w 
glieder, die ins Verhältnis 
gemeinen Rundungsregelu 
glieder des Richterrats in '-"Lh~LlI.L 

schen Richtergesetzes 
penschutz" um. '-"~,~L4L 

die der 
, dass für die Zahl der Wahlberechtigten, 

den Mitglieder nach Absatz 2 Satz 1 zugrunde 
'Iigen Wahltages abzustellen ist. Für die Zahl 

nwaltsrat Wahlberechtigten kommt es daher auf die 
ahl des betreffenden Richter- oder Staatsanwaltsrats 

nalrat Wahlberechtigten ist auf den Wahltag zur letzten 
nalrats abzustellen. Veränderungen bei der Zahl der 

d der Wahlperiode bleiben demnach außer Betracht. 

sich an § 20 Absatz 3 des Landesrichtergesetzes. Absatz 3 er
fasst die Fälle, bei denen es aufgrund des Verhältnisses der zum Richter- oder 
Staatsanwaltsrat Wahlberechtigten einerseits und der zum Personalrat Wahlberech
tigten andererseits angezeigt ist, dass bei gemeinsamen Angelegenheiten die jewei
ligen Vertretungen "zusammentreten". Der Begriff des "Zusammentretens" impliziert, 
dass beide Vertretungen zeitgleich in einer Sitzung als "Kollektiv" beraten und be
schließen; maßgeblich für die Beratung und Beschlussfassung sind - da der Fall des 
Zusammentretens in diesem Gesetz geregelt wird - die Vorschriften des Landesrich
ter- und Staatsanwältegesetzes und damit insbesondere § 21. Dies wird durch Ab-
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satz 3 Satz 1 klargestellt. Absatz 3 Satz 2 gibt den Vertretungen abweichend von der 
bisherigen Regelung auf, sich auf einen Vorsitzenden zu einigen~ Erst wenn eine Ei
nigung nicht zustande kommt, führt den Vorsitz - wie bislang - die vorsitzende Per
son des Richterrats bzw. des Staatsanwaltsrats. 

Die Regelungen in den Absätzen 1 bis 3 gelten auch für den Bezirksrichter- und Be
zirksstaatsanwaltsrat (vgl. Absatz 4). 

Absatz 5 enthält Sonderreglungen für den Fall, dass an einer Angelegenheit auf der 
Ebene des Justizministeriums mehrere Vertretungen beteiligt sind~ Die (jeweils) be-
teiligten Vertretungen treten zur gemeinsamen Beratung und B ussfassung zu-
sammen, beraten und beschließen also als "Kollektiv". Erfasst bei nicht nur 
Konstellationen, in denen die Richter- oder Staatsanwaltsve d die Perso-
nalvertretung gemeinsam betroffen sind. Vielmehr regelt Absatz 
mehr als eine Vertretung zu beteiligen ist (Beispiel: Betrifft e· 
um beabsichtigte Maßnahme lediglich die Richterinnen und 
und Finanzgerichtsbarkeit, treten nur die Hauntri~ht'arr~to 
keiten nach der Maßgabe des Absatzes 5 zusammen.). 
ebenso wie Absatz 3 Satz 1 -, dass auf Angel iten n 
behaltlich der in den weiteren Sätzen des 
Regelungen - die Vorschriften des Landesri 
wendung finden. 

inisteri
ungs

en Gerichtsbar-
1 bestimmt-

den besonderen 
nwältegesetzes An-

Absatz 5 Satz 2 bis 4 enthält zunächst S 
menanzahl. Damit bei 
die Anzahl der Stimmen d 
sonen entspricht, hat nach 
Wahlberechtigte aus d 
Betrifft eine vom Ju 

n für die maßgebliche Stim
ngen gewährleistet ist, dass 

ng (jeweils) repräsentierten Per
Vertretung je 200 zu der Vertretung 

n Gerichtszweig eine Stimme (Beispiel: 

Richter 
m chtigte Maßnahme die Richterinnen und 

Verwaltungs- und der Finanzgerichtsbarkeit, ver
ils die zum Hauptrichterrat wahlberechtigten 

der Hauptpersonalrat die wahlberechtigten Beschäftig
.). Aus dem Verweis in Absatz 5 Satz 3 auf Absatz 2 

r für die Zahl der Wahlberechtigten, die der Berechnung 
n Vertretungen nach Absatz 5 Satz 2 zugrunde zu legen 

iligen Wahltag maßgeblich ist. Absatz 5 Satz 4 stellt bei alle-
dem sicher, Vertretung - auch dann, wenn die Anzahl der zur Vertretung 
Wahlberechtigten nicht 200 erreichen sollte -- mindestens eine Stimme hat. 

Absatz 5 Satz 5 enthält eine von § 21 abweichende Sonderregelung zur Beschluss
fassung, die eine möglichst umfassende Vertretung der Interessen aller Beschäftig
tengruppen des Landes gewährleisten soll. Die Beschlussfassung nach Absatz 5 
setzt daher eine absolute Mehrheit voraus. Die Beschlussfassung bedarf nach Ab
satz 5 Satz 5 der Mehrheit der Stimmen der (jeweils) nach Satz 1 zusammentreten
den Vertretungen, die diesen nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4 zustehen. Da es auf 
die absolute Mehrheit der Stimmen ankommt, wirken sich Stimmenthaltungen bei 
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Beschlussfassungen nach Absatz 5 de facto als Gegenstimmen ("Nein"-Stimmen) 
aus. 

Absatz 5 Satz 6 betrifft die Stimmabgabe. Die der jeweiligen Vertretung zustehenden 
Stimmen können aufgeteilt werden und zwar in "Ja"-Stimmen, "Nein"-Stimmen und 
Stimmenthaltungen. Ob bzw. in welchem Verhältnis die Vertretung ihre Stimmen ab
gibt, bleibt ihr selbst überlassen .. Da Absatz 5 grundsätzlich ein Zusammentreten aller 
von der Maßnahme betroffenen Vertretungen vorsieht, wird mit Absatz 5 Satz 6 eine 
Vertretungsregelung geschaffen.' Nach dieser können sich mehrere oder einzelne 
Vertretungen in der gemeinsamen Sitzung vertreten lassen, so das ie Anwesenheit 
aller Mitglieder der betroffenen Vertretungen nicht erforderlich i viele Vertrete-
rinnen oder Vertreter mit der Stimmabgabe beauftragt werden, en die Ver-
tretungen. Gleichwohl ist in gemeinsamen Angelegenheiten der rtretungen" 
die Stimmabgabe nur in der gemeinsamen Sitzung möglich. sonsten 
vorgesehene Möglichkeit der Beschlussfassung im Umla r aus-
geschlossen. Derart wird sichergestellt, dass auf der 
was in Anbetracht des Stellenwertes der auf dieser 
genheiten angezeigt ist - ein Zusammentreffen zu 
schlussfassung tatsächlich erfolgt. 

Absatz 5 Satz 7 regelt die Frage des Vorsitzes. 
Zahl der zu den Ueweils) betroffenen Ve 
wird nicht geregelt; die Vertretungen ha 
Grundgedanken des Absa 
gen. 

re - Fall, dass die 
gleich groß ist, 

iesem Fall entsprechend dem 
, die den Vorsitz führt, zu eini-

möglichst umfassende 
Landes bezweckt. Da 

) Sonderreglung, die ebenfalls eine 
ressen aller Beschäftigtengruppen des 

nge eine vergleichsweise geringe Anzahl von 
Wahlbe d damit über einen geringen Stimmanteil verfü-

~",~",.."..,enenfalls abweichende Position gegenüber der 
, kann nach Absatz 5 Satz 8 jede betroffene Vertre
ssung die (förmliche) Erörterung der Angelegenheit 

mit dem Justizministerium in einer gemeinsamen Sitzung 
rterung nehmen neben dem Justizministerium alle von der 

Vertretungen teil. Die Möglichkeit, sich mit der ,Dienststelle 
gte Maßnahme vor der abschließenden Beratung und Beschluss

fassung im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit auszutauschen, bleibt 
hiervon unberührt. 

Absatz 6 enthält Verfahrensregelungen für die Beteiligung an gemeinsamen Angele
genheiten. Die Regelungen gelten sowohl für die gemeinsamen Angelegenheiten 
von Richter- oder Staatsanwaltsrat und dem Personalrat, als auch für die Bezirks
ebene und die Ebene des Justizministeriums. Absatz 6 Satz 2 soll bezogen auf die 
die dort genannten Vorschriften Klarheit bei der Berechnung der Fristen schaffen. 
Klarstellend geregelt wird Insofern der Fristbeginn, während sich die Frist als solche 
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nach § 66 Absatz 2 oder § 69 Absatz 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes 
bzw. nach § 23 Absatz 2 oder § 26 Absatz 2 bestimmt. Die Frist öeginnt erst mit Zu
gang des Antrags bei "allen beteiligten Vertretungen"; dies gilt sowohl für die Fälle 
der Entsendung (Absätze 1 und 4) als auch des Zusammentretens (Absätze 3, 4 und 
5). Die Dienststelle hat daher auch in den Fällen der Entsendung den Antrag nicht 
nur der Personalvertretung, sondern ebenso der Richter- und/oder Staatsanwaltsver
tretung zuzuleiten. Nach Absatz 6 Satz 3 müssen die gemeinsamen Sitzungen un
geachtet des Umstandes, wessen Vertretung die vorsitzende Person stellt, im Ein
vernehmen terminiert werden. 

Zu § 49 Gemeinsame Personalversammlung 

Die Vorschrift entspricht § 21 des Landesrichtergesetzes; sie 
dings, dass Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ebenfalls an 
legenheiten zu beteiligen sind. 

Zu § 50 Einigungsstelle in gemeinsamen Angelegen 

In gemeinsamen Angelegenheiten wird eine eigen 
ren vorsitzende Person sich in entsprechender 
terräte, der Hauptstaatsanwaltsrat und der Ha 
riode der Richter- und Staatsanwaltsvertretung 

ildet, auf de-
4 alle Hauptrich
nn der Wahlpe

ben. Kommt eine Ei-
nigung nicht zustande, so entscheidet 
Vertretung die Präsidentin oder der Präsi 

s Justizministeriums oder einer 

gen zu bestellenden Bei 
Beschlussfassung nach § 48 

gs. Die von den Vertretun
en durch eine gemeinsame 

Die vorgeschlagenen Beisitzerinnen 
, Staatsanwältinnen oder Staatsan

oder Beschäftigte im Sinne des Landes
steIlt dabei sicher, dass in gemeinsamen 

n oder ein Beisitzer der beteiligten "Berufs
n, dass die Besetzung der Eihigungsstelle die 

insamen Angelegenheiten widerspiegelt, an denen 
, der Hauptstaatsanwaltsrat und der Hauptpersonalrat 

ird die . ungsstelle um jeweils eine Besitzerin oder einen Beisitzer 

und Beisitzer müssen Richte 
wälte im Geltungsberei 
personalvertretungsg 
Angelegen en j 
gruppe" ehört. U 
Mehr 

erweite 
§ 48 Absa 
Einigungsstell 

on Seiten der Vertretungen ebenfalls durch Beschluss nach 
teilen ist. Auf die nach Maßgabe des § 50 durchzuführenden 

rfahren finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung. 

Abschnitt 4 Geltung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

Zu § 51 Geltung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

Das Landespersonalvertretungsgesetz ist entsprechend anwendbar, soweit die An
gelegenheiten der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in 
diesem Gesetz nicht abweichend geregelt sind. 
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Kapitel 3 Präsidialrat 

Zu § 52 Bildung 

Die Vorschrift entspricht § 22 des Landesrichtergesetzes. Seit Inkrafttreten des Lan
desrichtergesetzes ist entsprechend § 74 Absatz 1 Satz 1 des Deutschen Richterge
setzes für jeden Gerichtszweig ein Präsidialrat errichtet worden. Diese Organisati
onsform hat sich in jahrzehntelanger Praxis bewährt, so dass von der durch § 74 Ab
satz 1 Satz 2 des Deutschen Richtergesetzes eröffneten Möglichkeit, für mehrere 
Gerichtszweige einen gemeinsamen Präsidial rat zu bilden, weiterh kein Gebrauch 
gemacht werden soll. 

Zu § 53 Ordentliche Gerichtsbarkeit 

Die Vorschrift entspricht § 23 des Landesrichtergesetzes. Die 
Mitglieder des Präsidialrats hat sich ebenso bewährt wie 
Zugehörigkeit der weiteren Mitglieder zu einem bestim 
zirk. 

Zu § 54 Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Die Vorschrift entspricht § 24 des Landesrichte 

Zu § 55 Finanzgerichtsbarkeit 

Die Vorschrift entspricht § 25 des 

Zu § 56 Arbeitsgerichtsba 

Zu 

desrichtergesetzes . 

e-

rgesetzesentsprechende Vorschrift wird in Absatz 1 um 
"""''';1~''," 3 ergänzt. Behördenleiterinnen und Behördenleiter 

e der vorsitzenden Person des Präsidialrats - nicht Mitglied 
gsgremiums sein. Dem wird durch die Verweisung auf die ent

sprechende Au chlussregelung in den Vorschriften zur Wahl des Richterrats Rech
nung getragen. 

Zu § 59 Vorsitz des Präsidialrats 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen § 28a des Landesrichtergesetzes. Nach Absatz 1 
sind alle Richterinnen und Richter des Gerichtszweiges wahlberechtigt; dies gilt - wie 
bisher - auch im Fall einer Abordnung an eine Verwaltungsbehörde oder eine 
Staatsanwaltschaft. Der neu eingefügte Absatz 3 regelt in Anlehnung an § 39 Ab
satz 2 die Vertretung des Präsidialrats durch die vorsitzende Person. 
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Zu § 60 Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidialrats 

Die Vorschrift entspricht § 28b des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 61 Anzuwendende Wahlvorschriften 

Die Vorschrift entspricht § 28c des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 62 Anfechtung der Wahl 

Die Vorschrift entspricht § 29 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 63 Ausscheiden von Mitglieder 

Die Vorschrift entspricht § 30 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 64 Eintritt der Ersatzmitglieder, Stellvertretung 

Die Vorschrift entspricht § 31 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 65 Aufgaben 

Der Katalog der Aufgaben des Präsidialrats wird ci 
gung von Beförderungsämtern beschränkt. 0 
vorgesehene Beteiligung bei der Versetzung im 

g bei der Übertra
'.8> esrichtergesetzes 

/!~~Chtspflege (§ 32 des 

Deutschen Richtergesetzes ) und bei der 
geringerem Endgrundgehalt und der 
richtsorganisation (§ 32 des L:lLMILlL~",,' 

eines anderen Richteramts mit 
infolge Veränderung der Ge
) wird auf den Richterrat ver

Irats über § 75 Absatz 1 des Deut
nur als Recht zur Stellungnahme -

75 Absatz 1 des Deutschen Richterge
ist - sondern als Mitbestimmungsrecht 

Beförderungskonkurrenzen zu erfassen, er-

lagert. Zugleich wird die Be 
sehen Richtergesetzes hina 
an welchem auf Grund 
setzes in Absatz 2 der 

mj 
M' ung in r Weise wie auf die Übertragung eines Rich-

ndgehalt als dem eines Eingangsamtes auch auf die 
r eines Richters in einem Amt mit höherem Endgrund-

ge ngsamtes. Für das Verfahren der Mitbestimmung gelten 
die §§ e ihrem Sinne nach Anwendung finden; § 65 Absatz 2 trifft 
lediglich e lungen. Geht - wie im Bereich der Finanzgerichtsbarkeit -
die Ernennu Richterin oder zum Richter auf Lebenszeit mit der Übertragung 
eines Amtes der Besoldungsgruppe R 2 einher, ist gemäß § 65 Absatz 1 Nummer 1 
- wie bisher nach § 32 Nummer 1 des Landesrichtergesetzes - der Präsidialrat zu 
beteiligen; ein Mitbestimmungsrecht des Richterrates nach § 41 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 besteht in diesem Fall gemäß § 15 Satz 1 Nummer 1 nicht, da Richterräte 
an Personalangelegenheiten (nur) dann zu beteiligen sind, wenn nicht schon der 
Präsidialrat mitzubestimmen hat. 
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Teil 3 Richterdienstgerichte 

Vorbemerkung 

Die wesentlichen Grundsätze über die Errichtung sowie über die Zuständigkeit, das 
Verfahren und den Instanzenzug der Richterdienstgerichte sind im Deutschen Rich
tergesetz geregelt (vgl. §§ 77 bis 83 des Deutschen Richtergesetzes). 

§ 77 Absatz 4 des Deutschen Richtergesetzes ermächtigt den Landesgesetzgeber, 
die Mitwirkung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter aus der Rechtsanwaltschaft 
in den Richterdienstgerichten vorzusehen. In Nordrhein-W wird von dieser 
Ermächtigung nunmehr Gebrauch gemacht. Die Mitwirkung de waltschaft 
als eines wesentlichen Organs der Rechtspflege trägt zur Stä 
dienstgerichtlicher Entscheidungen bei: Anwaltlicher Sachve 
che Sichtweise können bei der Entscheidungsfindung ein 
werden. Dies ist vor dem Hintergrund, dass Hauptgegensta 
Richterdienstgerichten Disziplinarsachen sowie Maßnah~~n nsta nach 
§ 26 Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes sind, ~(!J ,beso r Bedeutung. 
Richterliches Verhalten wird fortan nicht mehr al Bli nkel anderer 
Richterinnen und Richter, sondern darüber er Erfahrung der 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte beu en die Entscheidun-
gen der Richterdienstgerichte in der Öffe 
die Entscheidungsfindung aus der Sicht 

ngskraft. Zudem wird 
;JWc:lIISIc;naft transparenter. 

§ 77 Absatz 4 des Deutsch 
und Rechtsanwälte als stä 

raus, dass Rechtsanwältinnen 
oder Beisitzer in den Spruchkörpern 

·gen Zusammensetzung des (erst
nstanzlichen) Dienstgerichtshofs. 

Nach bisherigem 
der ord 

t mit einer oder einem Vorsitzenden aus 
er ständigen Beisitzerin oder einem ständigen 

ungsg barkeit und einer nichtständigen Beisitzerin 
'sitzer aus der Gerichtsbarkeit, der die betroffene Rich

r angehört, besetzt. An der Heranziehung einer nicht
eines nichtständigen Beisitzers aus der Gerichtsbarkeit, 

e angehört, soll sich nichts ändern, da sie unter sachlichen 
ge nd erscheint. Vorgesehen ist, dass die oder der Vorsitzende 

aus der orde Gerichtsbarkeit oder der Verwaltungsgerichtsbarkeit stammt 
und die Vertreterin oder der Vertreter der jeweils anderen Gerichtsbarkeit angehört. 
Die entsprechende Festlegung erfolgt durch das Präsidium des Landgerichts Düs
seldorf. Hintergrund für diese Besetzung ist, dass die ordentliche Gerichtsbarkeit als 
größte Gerichtsbarkeit des Landes entsprechend repräsentiert sein soll. Zudem soll 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit wegen der besonderen Sachnähe berücksichtigt wer
den, da in den Verfahren vor den Richterdienstgerichten die Verwaltungsgerichtsord
nung Anwendung findet und das Disziplinarrecht materiell öffentliches Recht ist. 
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Auch bei dem Dienstgerichtshof muss eine ständige Beisitzerin oder ein s~ändiger 
Beisitzer aus der Rechtsanwaltschaft vorgesehen werden. Die oder der Vorsitzende 
und die weitere ständige Beisitzerin oder der weitere ständige Beisitzer sollen der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit angehören, wobei 
die Festlegung im Einzelnen dem Präsidium des Oberlandesgerichts Hamm obliegt. 
Auch die Vertretungsregelung trägt dem Anliegen Rechnung, dass stets beide Ge
richtsbarkeiten repräsentiert sind. An der Heranziehung einer nichtständigen Beisit
zerin oder eines nichtständigen Beisitzers aus der Gerichtsbarkeit, der die oder der 
Betroffene angehört, soll sich nichts ändern. Zur Gewährleistu der Mitwirkung 
möglichst aller Gerichtsbarkeiten an der Dienstgerichtsbarkeit e int es sachge-
recht, die weitere nichtständige Beisitzerin oder den weiteren ni n Beisitzer 
aus der Arbeitsgerichtsbarkeit, der Sozialgerichtsbarkeit und de gerichtsbar-
keit im Wechsel vorzusehen. 

Zudem ist hinsichtlich der Auswahl der Mitglieder der Rich 
ordentlichen Gerichtsbarkeit vorgesehen, dass diese ni 
dem Kreis der Richterinnen und Richter des Landgerich 
landesgerichts Hamm stammen, sondern Richteri 
chen Gerichtsbarkeit des gesamten Landes 
gelung bedeutet, dass die Präsidien der Obe 
same Vorschlagsliste zu verständigen h 

Kapitel 1 Errichtung u 

Abschnitt 1 Allgemeine Vo 

Zu § 66 Errichtung 

ine derartige Re
auf eine gemein-

n in 35 und 36 des Landesrichtergesetzes zu-
ienstgerichten und der Instanzenzug sind durch 
Deutschen Richtergesetzes vorgegeben. 

stgerichts 

en Zuständigkeitskatalog des § 78 des Deutschen Rich
t - mit Ausnahme der in Nummer 4 Buchstabe f neu hinzu

ng einer Verfügung über die Ermäßigung des Dienstes ge
npflegezeit) - § 37 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 68 Zuständigkeit des Dienstgerichtshofs 

Die Vorschrift entspricht § 38 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 69 Mitglieder der Richterdienstgerichte 

Absatz 1 entspricht § 39 Absatz 1 des Landesrichtergesetzes. 
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Die Änderung in Absatz 2 gegenüber § 39 Absatz 2 des Landesrichtergesetzes stellt 
klar, dass die genannten Voraussetzungen nur für die richterlichen Mitglieder der 
Richterdienstgerichte gelten. Dabei sind - wie bisher - die Vorgaben durch § 77 Ab
satz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 3 des Deutschen Richtergesetzes berücksichtigt. 

In Absatz 3 werden unter Beachtung der Vorgaben des § 77 Absatz 4 Satz 2 und 3 
des Deutschen Richtergesetzes die persönlichen Voraussetzungen für die Berufung 
von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten in die Richterdienstgerichte festgelegt. 

Absatz 4 setzt die Vorgabe des § 77 Absatz 4 Satz 4 des Deutschen Richtergesetzes 
um. 

Absatz 5 enthält Bestimmungen über die 'Kostenerstattung für 
glieder der Richterdienstgerichte. 

Zu § 70 Verbot der Amtsausübung 

Die Vorschrift entspricht in Absatz 1 § 40 des Landes 

Absatz 2 regelt die Voraussetzungen eines Verbots der für die an
der entspre

Sorge getragen, 
cht eingerichtet ist, 

den Tatbeständen er-

waltlichen Mitglieder der Richterdienstgerichte. ko 
chenden Regelung für die richterlichen Mitgl 
dass das Präsidium des Gerichts, bei dem d 
Kenntnis von den zu einem Verbot der 
hält. 

Zu § 71 Erlöschen und 

Die Vorschrift entspricht in 
gesetzes. Im Unterschied 
terlichen Mitglied des 

esentlichen § 41 des Landesrichter- . 
ri en Rechtslage führt jedoch bei einem rich

b.ereits die rechtskräftige Verhängung 
"~,,·,,,<:::>rT~""ren zu einem Erlöschen des Amtes. Inso

"".yC" .• ,...,., ..... für Richterinnen und Richter mit der für 
Ite gemäß Absatz 2 geltenden Rechtslage er-

V~UI.UI\,j'''' der Disziplinarmaßnahmen bei beiden Berufs
unterschiedlich . So zählen nach § 114 der Bundes

den anwaltsgerichtlichen Maßnahmen die Warnung, der 
Verweis, bis zu 25.000,00 Euro, das Verbot, auf bestimmten Rechts-
gebieten als rin oder Vertreter und Beistand für die Dauer von einem Jahr bis 
zu fünf Jahren g zu werden, sowie die Ausschließung aus der Rechtsanwaltschaft. 
Der Verweis stellt damit bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten die zweit
schwächste Maßnahme dar, während es sich bei Richterinnen und Richtern gemäß 
§ 78 Absatz 1 um die schwächste Disziplinarmaßnahme handelt. Allerdings ist zu 
berücksichtigen, dass Richterinnen und Richtern auch außerhalb eines Disziplinar
verfahrens die ordnungswidrige Art der Ausführung eines Amtsgeschäfts gemäß § 26 
Absatz 2 des Deutschen Richtergesetzes vorgehalten werden kann. Bei einer Ge
samtbetrachtung unter Einbeziehung dieser dienstaufsichtsrechtlichen Maßnahme ist 
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es daher geboten, für Richterinnen und Richter ebenfalls bereits bei der rechtskräfti
gen Verhängung eines Verweises ein Erlöschen des Amtes vorzusehen. 

In Absatz 1 Satz 2 wird - wie auch in anderen Bundesländern (vgl. zum Beispiel § 71 
Absatz 1 Satz 2 und 3 des Landesrichter- und Staatsanwaltsgesetzes Baden
Württemberg) - eine Regelung über das Ruhen des Amtes bei richterlichen Mitglie
dern eines Richterdienstgerichts eingeführt.· Dadurch soll insbesondere verhindert 
werden, dass eine Richterin oder ein Richter neben ihren Aufgaben als richterliches 
Mitglied eines Richterdienstgerichts mit Verwaltungsaufgaben, vor allem solchen, die 
mit dienstaufsichtsrechtlichen oder disziplinarrechtlichen Befug sen verbunden 
sind, befasst ist. 

Absatz 2 regelt das Erlöschen des Amts der anwaltlichen Mitgl 
dienstgerichts und greift die für die richterlichen Mitglieder ge 
auf. Neben den Wegfall einer Voraussetzung für die Berufu 
rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe tritt die re 
einer anwaltsgerichtlichen Maßnahme von einigem GQ\A1Ir-nT 
des Amts vorgesehen, wenn die Rechtsanwältin oder 
Rechtsanwaltskammer ausscheidet, von der sie 
dienstgerichts benannt wurde. Dieser Erlösch 
satz 4 Satz 6 des Deutschen Richtergesetzes 

des Richter
durch § 77 Ab

nd in § 73 Absatz 3 
durch die Verweisung 

, dass das Präsidium des 
ist, Kenntnis von den zu ei

en erhält. 

Satz 4 umgesetzten Proporzregelung 
auf § 70 Absatz 2 Satz 2 wiederum d 
Gerichts, bei dem das 
nem Erlöschen des Amtes 

Abschnitt 2 Dienstgeri 

I\IJ..:n;u.L. 2 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes und 

Zu Vorsitzender sowie ständige Beisitzerin und ständiger 

ng des Dienstgerichts entsprechend der Vorbemerkung zum 
Gegenstand. 

Nach Absatz 2 müssen die Mitglieder der Richterdienstgerichte aus der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit nicht - wie bisher - aus dem Kreis der Richterinnen und Richter des 
Landgerichts Düsseldorf und des Oberlandesgerichts Hamm stammen, vielmehr sol
len Richterinnen und Richter aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit des gesamten 
Landes vertreten sein. Vor dem Hintergrund der größtmöglichen Akzeptanz der Ent
scheidungen der Richterdienstgerichte ist es geboten, die Richterinnen und Richter 
sämtlicher Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Land zu berücksichtigen. 
Daher ist für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und beim Dienstgerichtshof auch 
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für die richterlichen ständigen Beisitzerinnen oder ständigen Beisitzer vorgesehen, 
dass die Präsidien der Oberlandesgerichte sich auf eine gemeinschaftliche Vor
schlagsliste einigen, die sodann für die Präsidien des Landgerichts Düsseldorf und 
des Oberlandesgerichts Hamm bindend ist. Die Regelung entspricht dem Auswah 1-
modus der Mitglieder der Richterdienstgerichte aus den anderen Gerichtsbarkeiten. 

Die Bestimmung, ob die oder der Vorsitzende des Dienstgerichts und die regelmäßi
ge Vertreterin oder der regelmäßige Vertreter aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
oder der Verwaltungsgerichtsbarkeit stammen, obliegt dem Präsidium des Landge
richts Düsseldorf (§ 69 Absatz 4 Satz 1). Entsprechendes gilt in d zweiten Instanz 
für die Festlegung durch das Präsidium des Oberlandesgerichts m für die Fest
legung hinsichtlich der Herkunft der oder des Vorsitzenden und 
zerin oder des ständigen Beisitzers aus der ordentlichen Ge 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

Absatz 3 beinhaltet eine Regelung der Benennung und Be 
Mitglieder des Dienstgerichts, die sich inhaltlich an § 
Deutschen Richtergesetzes anlehnt. 

Schließlich werden in Absatz 4 die Befugnisse d""oJ~s;~I'<:"'''''oJ 

derung der regelmäßigen Vertreterinnen und V 

Zu § 74 Nichtständige Beisitzerin und 

Die Vorschrift entspricht im Wesentliche 
gefügt worden sind in Abs 
Richterbank nicht ausschlie 
ist - im Unterschied zu § 
nunmehr vorgesehen, 
der Finanzgerichte u 

desrichtergesetzes. Neu ein
le stellen sicher, dass auf der 

it vertreten ist. In Absatz 1 Satz 5 
es Landesrichtergesetzes - zudem 

er Oberlandesgerichte wie die Präsidien 
richte jeweils eine gemeinschaftliche 

Vorsch 

es Landesrichtergesetzes. 

Zu § 76 _" .. ;p" .... 

Absatz 1 entspricht § 46 Absatz 1 des Landesrichtergesetzes. 

Absatz 2 berücksichtigt hinsichtlich der Besetzung der oder des Vorsitzenden des 
Dienstgerichtshofs und einer ständigen Beisitzerin oder eines ständigen Beisitzers 
die ordentliche Gerichtsbarkeit und die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Damit wird der 
der Änderung des § 73 Absatz 1 zugrunde liegende Gedanke aufgegriffen. Die Ver
tretungsregelung ist so ausgestaltet, dass beide Gerichtsbarkeiten berücksichtigt 
werden. In Absatz 2 ist darüber hinaus nunmehr die ständige Mitgliedschaft einer 
Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts in den Senaten des Dienstgerichtshofs 
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festgelegt. Auch ihre bzw. seine ständige Vertreterin oder ihr bzw. sein ständiger Ver
treter muss der Rechtsanwaltschaft angehören. 

In Absatz 3 Satz 1 ist zunächst entsprechend der Sollvorschrift des § 77 Absatz 2 
Satz 3 des Deutschen Richtergesetzes vorgesehen, dass eine nichtständige Beisit
zerin oder ein nichtständiger Beisitzer des Dienstgerichtshofs dem Gerichtszweig der 
betroffenen Richterin oder des betroffenen Richters angehören muss. Die Bestim
mung der weiteren nichtständigen Beisitzerin oder des Weiteren nichtständigen Bei
sitzers des Dienstgerichtshofs aus der Arbeits-, Sozial- oder Finanzgerichtsbarkeit ist 
vor dem Hintergrund vorgesehen, dass auch am Dienstgerichts eine möglichst 
umfängliche Repräsentanz aller Gerichtsbarkeiten geboten ist. 

Absatz 4 enthält - wie bisher § 46 Absatz 3 des Landesrichte - Verweise 
auf die Regelungen für das Dienstgericht. 

Kapitel 2 Disziplinarverfahren gegen Richterinnen u 

Zu§ 77 Geltung des Landesdisziplinargesetzes 

Die Vorschrift entspricht § 47 des Landesrichte 
damit - wie nach der bisherigen Rechtslage u 
Bundesgerichtshofs zur Vertretung in richterd 
über § 3 Absatz 1 des Landesdiszipli 
tungsgerichtsordnung erfasst mit der Fo 
dem Dienstgerichtshof für Ri' 

Richterinnen und Richter vor 
t. 

Zu § 78 Disziplinarmaßnah 

Die Vorschrift entsp 
klar, dass andere 
durch die 

d richtergesetzes. Absatz 4 stellt nunmehr 
s der Verweis nur auf Disziplinarklage hin 

ngt werden können. 

es Landesrichtergesetzes. 

§ 50 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 81 Erweiterte Zuständigkeit des Dienstgerichts 

Die Vorschrift beruht auf § 83 Satz 1, § 63 Absatz 2 des Deutschen Richtergesetzes 
und entspricht § 51 des Landesrichtergesetzes. Zur KlarsteIlung ist in Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 ausdrücklich aufgenommen worden, dass auch die Einbehal
tung des Ruhegehalts nur durch das Richterdienstgericht angeordnet werden kann. 

Zu § 82 Vertreter 

Die Vorschrift entspricht § 52 des Landesrichtergesetzes. 
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Zu § 83 Zu lässigkeit der Revision 

Die Vorschrift beruht auf § 79 Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes und ent
spricht § 53 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 84 Bekleidung mehrerer Ämter 

Die Vorschrift entspricht § '54 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 85 Richterinnen und Richter auf Probe und kraft Auftrags 

Die Vorschrift entspricht § 55 des Landesrichtergesetzes. 

Kapitel 3 Versetzungs- und Prüfungsverfahren 

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 

Zu § 86 Anwendung der Verwaltungsgerichtsordnu 

Die Vorschrift beruht auf § 83 Satz 1, § 65 Absatz 1, § 
sehen Richtergesetzes und entspricht im Wesentr n § 56 
zes. Die Änderung in Satz 2 beruht auf dem ...,.1"1 •• "" ..... 

Verwaltungsgerichtsordnung durch den Geri 

Abschnitt 2 Versetzungsverfahren 

1 des Deut
richtergeset -

orbescheid in der 

Zu § 87 Einleitung des Ve 

Die Vorschrift beruht auf § 
Richtergesetzes und en 

2 Satz 1 und 2 des Deutschen 

Oe Jc:::..JILL-·"I" , § 65 Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes 
srichtergesetzes. 

Die Vorschrift tauf § 83 Satz 1, § 66 Absatz 2 und 3 des Deutschen Richterge-
setzes und entspricht § 59 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 90 Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit mit Zustim
mung 

Die Vorschrift entspricht § 60 des Landesrichtergesetzes. 
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Zu § 91 Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ohne Zustim
mung 

Die Vorschrift trägt § 34 des Deutschen Richtergesetzes Rechnung und entspricht 
§ 61 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 92 Bekleidung mehrerer Ämter 

Die Vorschrift entspricht § 62 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 93 Urteilsformel 

Die Vorschrift beruht auf § 83 Satz 1, § 67 des Deutschen 
spricht § 63 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 94 Aussetzung von Verfahren 

Die Vorschrift beruht auf § 83 Satz 1, § 68 des Deutschen 
spricht § 64 des Landesrichtergesetzes. 

Zu § 95 Kostenentscheidung in besonderen Fä n 

Die Vorschrift entspricht § 65 des LandesncrlteaeJes.et2 

Kapitel 4 Disziplinarverfahren aelCle, 

Zu § 96 Zuständigkeit der 

Die Vorschrift entspricht § 

d ent-

n und Staatsanwälte 

itzerin und des nichtständigen Beisitzers 

es Landesrichtergesetzes. 

§ 69 des Landesrichtergesetzes. 

- und Schlussvorschriften 

Zu § 100 Ermächtigung zum Erlass von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

Die Vorschrift entspricht § 70 des Landesrichtergesetzes. Zur Wahrung der Einheit
lichkeit des Dienstrechts begründet sie bei besonderen Regelungen tür Richterinnen 
und Richter die Zuständigkeit des tür Inneres zuständigen Ministeriums und des Fi
nanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium. 
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Zu § 101 Anträge auf Hinausschieben der Altersgrenze 

Aus personalwirtschaftlichen Gründen - insbesondere im Interesse einer voraus
schauenden Personalplanung - können Anträge auf Hinausschieben der Altersgren
ze erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens gestellt werden, so dass erstmals Richte
rinnen und Richter, die im August 2016 in den Ruhestand treten, den Ruhestand bis 
längstens zur Vollendung des 67. Lebensjahres hinausschieben können. 

Zu § 102 Beginn der ersten gemeinsamen Wahlperiode 

Absatz 1 Satz 1 stellt klar, dass mit Inkrafttreten des Landesrichter 
tegesetzes keine Neuwahlen der Richtervertretungen stattzufin 
die laufenden Amtszeiten - unter Anwendung der Vorschriften 
und Staatsanwältegesetzes - beendet werden können und a 
neue Einigungsstelle eingerichtet werden muss. Erst nach 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in das Landesrichter
sind die in diesem Gesetz vorgesehenen EinigungssteUen 
dem Umstand Rechnung, dass Behördenleiterinnen un 
nahme der vorsitzenden Person· des Präsidialrats ~- nicht 

Staatsanwäl-

.mungsgremiums sein sollen. Deshalb scheid lieder, d~~;l 
Satz 2 nicht wählbar sind, mit Inkrafttreten de l;~;q~em Präsidialrat aus; 
für sie tritt ein Ersatzmitglied ein. 

Die laufende Wahlperiode der Personal nwältinnen und Staatsanwäl
n über die ·Beteiligungsrechte 

daher (erst) am 1. Juli 2016 vom 
richter- und Staatsanwältegesetz 

te endet mit Ablauf des 30. 
der Staatsanwältinnen und 
. Landespersonalvertretungsg 
über. Die erste Wahlperi 
tegesetzes endet a 
bereits am 
Wahlpe 
ode d 

Zu 

ime des Landesrichter- und Staatsanwäl
satz 1 in Verbindung mit § 16 Absatz 1 

rdurch ist gewährleistet, dass die darauffolgende 
ngen gemeinsam mit der nächsten Wahlperi

m 1. Januar 2019 beginnt (vgl. Absatz 3). 

der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

ung wird die erste Amtszeit der nach § 30 Absatz 2 Satz 2 
zu mtlichen Richterinnen und Richter verkürzt und damit an die 
laufende rnach § 80 Absatz 2 Satz 3 des Landespersonalvertretungsge-
setzes berufenen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter, die am 15. Oktober 2012 
begann und am 14. Oktober 2017 endet, angeglichen. 

Zu § 104 Laufende Beteiligungsverfahren 

Die Übergangsregelung ist im Hinblick auf zum Zeitpunkt des jeweiligen Inkrafttre
tens des Gesetzes bereits laufende Beteiligungsverfahren erforderlich. 
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Zu § 105 Inkrafttreten 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Die §§ 46 bis 50 treten mit sechs 
Monaten Verzögerung in Kraft; dies gilt sowohl für die Vorschriften über die Staats
anwaltsräte (§§ 46 und 47) als auch für die Vorschriften über die gemeinsamen An
gelegenheiten (§§ 48 bis 50). Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die bestehenden Rege
lungen der §§ 20 bis 21 ades Landesrichtergesetzes fort (vgl. Artikel 2); außerdem 
bleiben solange die Regelungen im Landespersonalvertretungsgesetz, die die 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte betreffen, noch unverändert (vgl. Artikel 3 und 
9). Hierdurch kann die laufende Wahlperiode der gewählten Pe alvertretungen 
der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zunächst zu Ende 9 en. Mit dem 
Ende dieser Wahlperiode fallen die. Staatsanwältinnen und Staa 
mehr in den Anwendungsbereich des Landespersonalvertretung 
kel 3). Für die Beteiligungsrechte der Staatsanwältinnen und 
dann dieses Gesetz gelten. 

Die Neuregelung der Besetzung der Richterdienstgerich 
der nächsten turnusmäßigen Bestimmung der Mitgliede 
am 1. J~nuar 2017 in Kraft treten. Bis zu diesem itpunkt 
den Regelungen der §§ 35 bis 69 des Landesri tzes f 

Zu Artikel 2 

99) soll erst mit 
ienstgerichte 

n d' entsprechen
gl. Artikel 2). 

Die §§ 20 bis 21a des Landesrichterge 
2016) in Kraft, da die Vo 
über die gemeinsamen 
treten werden (vgl. Artikel 11 
wenden, wenn die Wah 
Staatsanwälte ausg 

zunächst (bis zum 30. Juni 
- und Staatsanwältegesetzes 

bis 50) erst am 1. Juli 2016 in Kraft 
sind erst ab dem 1. Juli 2016 anzu

rtretungen der Staatsanwältinnen und 
desrichter- urid Staatsanwältegesetz auch 

für die Sta 

Zu Artikel 3 

richtergesetzes (Richterdienstgerichte und Disziplinar
) bleiben zunächst in -Kraft, da die Neuregelungen 
rdienstgerichte erst nach dem Ende der laufenden 

Richterdienstgerichts erfolgen soll. 

n des Landesrichtergesetzes werden durch das Landesrich
Itegesetzes ersetzt und treten daher bereits mit Ablauf des 

15 außer Kraft. 

Die Sonderregelungen des Landespersonalvertretungsgesetzes über die Personal
vertretung der Staatsanwälte werden in das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz 
überführt. Ferner werden praktische Probleme behoben, die sich aus der in § 80 Ab
satz 2 und 3 des Landespersonalvertretungsgesetzes vorgesehenen Besetzung der 
Richterbank ergeben. 
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Zu Nummer 2 (§ 5) 

Da Staatsanwältinnen und Staatsanwälte durch das Inkrafttreten der für sie gelten
den Vorschriften des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes nicht ihren Status 
als Landesbeamte verlieren, stellt § 5 Absatz 4 klar, dass Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte nicht als Beschäftigte im Sinne des Landespersonalvertretungsgeset
zes gelten und damit nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen. Ledig
lich in den Fällen der Abordnung an eine Verwaltungsbehörde, die länger als sechs 
Monate dauert, gelten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte - gleichermaßen wie 
Richterinnen und Richter - gemäß § 47 Absatz 1 in Verbindung it § 33 Absatz 2 
Satz 5 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes als Ang der Gruppe 
der Beamtinnen und Beamten und damit als Beschäftigte im Si Landesper-
sonalvertretu ngsgesetzes. 

Zu Nummer 4 (§ 80) 

Mit dem Gesetz zur Änderung des PersonalvertretunnC'.ro""t"\1 

Vorschriften vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394) I 

schu icher 
ng der Fach
end geändert 
ng in Verwal

kammern und -senate für Landespersonafvertre ssach 
worden, dass der Fachspruchkörper - entgege 
tungsgerichtsverfahren - mit einer oder eine 
chen Beisitzerinnen oder Beisitzern zu be etze 
§ 84 Absatz 3 Satz 1 des Bundesperso 
hat sich auf Landesebene in der Pr xis n 
in kleineren Gerichten Strei 
Berufsrichter, nämlich von d 
mer bearbeitet werden konnte 

d zwei ehrenamtli
Parallelvorschrift des 

sgesetzes orientierte Änderung 
Sie führte dazu, dass gerade 

htsgebiet nur noch von einem 
enden der Personalvertretungskam

gsfällen die oder der mit dieser Mate-
rie regelmäßig nicht b 
der Kontinuität der 

ertre ~>der Vertreter nicht über die zur Wahrung 

Änderung 
währt 
Sa 
Ve 

wu chenswerte Spruchpraxis verfügte. Für die 
das Kammerprinzip mit drei Berufsrichtern be-

. igten' rufsrichter können gebündelt ihren juristischen 
n aber ggf. auch unterschiedliche Sichtweisen in das 
it die bereits hohe Qualität der Rechtsprechung stei

den Verfahrensbeteiligten erhöhen. 

J.;;I~II.L.\..ii.;;l 3 Satz 2 wird mit Blick auf eine Beschleunigung des 
lichkeit geschaffen, den Rechtsstreit im Einvernehmen mit den 

Beteiligten auf le Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden oder die Berichterstatterin 
bzw. den Berichterstatter zu übertragen. Die Möglichkeit der Übertragung des 
Rechtsstreits auf die Einzelrichterin oder den Einzelrichter wird hingegen nicht einge
führt, denn diese wäre mit Blick auf die anzuwendenden Vorschriften des Arbeitsge
richtsgesetzes über das Beschlussverfahren systemfremd. 
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Zu Artikel 4 

Zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird durch die Absenkung 
des Mindestbeschäftigungsumfangs von bislang der Hälfte des regelmäßigen Diens
tes in § 14 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW eine weitergehende Mög
lichkeit für Teilzeitbeschäftigung geschaffen. Richterinnen und Richter können - wie 
bisher schon Staatsanwältinnen und Staatsanwälte - während der Elternzeit in un
terhälftiger Teilzeit beschäftigt werden, um Eltern nach der Geburt von Kindern einen 
möglichst zeitnahen Wiedereinstieg in den Beruf zu ermöglichen. Zur Gewährleistung 
einer effektiven Personalplanung und -steuerung und zur Wahrun nstiger dienstli
cher Belange wird die Inanspruchnahme unterhälftiger Teilzeit deine Untergren
ze von 30 Prozent des regelmäßigen Dienstes und eine Bindu ie Elternzeit 
begrenzt. Da § 14 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung N 
digen, von den Voraussetzungen der §§ 7 und 9 des Landes 
wältegesetzes unabhängigen Teilzeitanspruch normiert, we 
weisungen auf das Landesrichtergesetz gestrichen. Der~g~pru""",_/""",, 
satz 2 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes:irf:~~i;erbin 
satz 2 des Landesbeamtengesetzes in Verbindung?" it § 1;2, § 
§ 14 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
chen aus den §§ 7, 9 und 10 des Landesri 
ches gilt für den Anspruch auf Teil"-""I, .. ...,'-,~...,I 

ben den Ansprü
ältegesetzes. Glei-

wa Iner Pflegezeit im Sin-
ne des Pflegezeitgesetzes, der sich für 
des Landesrichter- und Staatsanwä 
Landesbeamtengesetzes in 
Satz 1 und 2 der Freistellu 
zeitanspruch verbleibt es 
dass Richterinnen und 

und Richter aus § 2 Absatz 2 
'ndung mit § 76 Absatz 2 des 
, § 16 Absatz 1 und Absatz 3 

nung NRW ergibt. Für diesen Teil
bei der bisherigen Rechtslage, so 

''1L..." ... ~vhäftigung während einer Pflegezeit 
Imäßigen Dienstes leisten müssen. 

Gesetz über den Landesrechnungshof Nordrhein
Verfassungsgerichtshofgesetz (Artikel 6), dem Daten

estfalen (Artikel 7) und dem Justizgesetz Nordrhein
richtergesetz (Artikel 8) werden an das Landesrichter- und 

angepasst. 

Durch die Änderung der Verordnung über die Berufung der ehrenamtlichen Richte
rinnen und Richter für die nach dem Landespersonalvertretungsgesetz zu bildenden 
Fachkammern (Fachsenate) wird bestimmt, dass die Präsidentin oder der Präsident 
des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen für die Berufung der 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter nach § 30 Absatz 2 Satz 2 des Landesrich
ter- und Staatsanwältegesetzes zuständig ist (Artikel 9). 

Die Änderungen der Beamten- und Disziplinarzuständigkeitsverordnung JM vollzieht 
erforderliche Anpassungen an die aktuelle Rechtslage nach (Artikel 10). 
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Zu Artikel 11 

Die Absätze 1 bis 5 regeln das Inkrafttreten des Mantelgesetzes. 

Die Änderungen des Landespersonalvertretungsgesetzes (Artikel 3) treten erst am 
1. Juli 2016 und damit zeitgleich mit den §§ 46 bis 50 des Landesrichter- und Staats
anwältegesetzes in Kraft, wodurch die laufende Wahlperiode der gewählten Perso
nalvertretungen der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zunächst zu Ende geführt 
werden kann. 

~...,v .... """, 2 des Gesetzes Artikel 5 und 7 treten mit Blick auf die Verweisungen in § 5 
über den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen und § 21 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen ausschließlich auf da 
Richterdienstgerichten erst im Zuge des Inkrafttretens der §§ 66 
richter- und Staatsanwältegesetzes am 1. Januar 2017 in Kraft. 

3b Satz 2 des 
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